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Informationen zum Buch
Januar 1358: Ein genialer Propaganda-Coup gelingt. Ein loser Handelsverbund von Fernkaufleuten und Städten gibt sich einen Namen: die DUDESCHE HENSE, als Eigenbezeichnung für eine nordeuropäische Supermacht des Geldes. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht gehören ihr bis zu 200 europäische Städte an. Wieso wurde die Hanse so stark, dass sie über fast ein halbes Jahrtausend die Welthandelsmärkte des Mittelalters von Russland bis Flandern prägte, von Island bis Venedig ein lukratives Handelsnetz aufbauen konnte und sogar Kriege gegen Könige führte? Was war das Geheimnis ihres Erfolges?
 
Die Deutsche Hanse, das Imperium der Kaufleute, ist weit mehr als eine Geschichte von Pfeffersäcken und Piraten, Koggen und Karawanen, Raubrittern und Kaperfahrern. Dieses Buch erzählt von Wagemut und Betrug, von Spekulantentum und Finanzkrisen, von Abenteurern und Glücksrittern. Und es geht zugleich der Frage nach, wie modern die Hanse eigentlich war.
 
Ein neues Standardwerk über die Geschichte der Hanse – anschaulich und spannend erzählt, durchgehend vierfarbig illustriert.
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Ein hansischer Kaufmann des frühen 16. Jahrhunderts: der Lübecker Bergenfahrer Hans Sonnenschein; Gemälde von Hans Kemmer, 1534 






Die Hanse – Wegbereiter Europas? 

Das auf der Autobahn beliebte Spiel «Kennzeichenraten» gerät regelmäßig ins Stocken, wenn ein Wagen mit den Nummernschildern HRO oder HST auftaucht. Dass Rostock und Stralsund alte Hansestädte sind und stolz wie Bremen, Hamburg oder Lübeck das H für Hanse im Nummernschild tragen, mag immerhin noch bekannt sein. Aber es waren zeitweise über 200 Städte, die im Zenit ihrer Macht zur Hanse gehörten. Deren Kaufleute so reich waren, dass Könige sich bei ihnen Geld borgten. Wie der Dortmunder Hansekaufmann Tidemann Lemberg, einer der Finanziers des englischen Königs. Edward III. – der mit dem Hosenbandorden – war aufgrund des Hundertjährigen Krieges mit Frankreich in ständiger Geldnot. Als Pfand gab er zwei Kronen und die englischen Kronjuwelen heraus. Die Juwelen verwahrte man in Köln, wo Lemberg das Bürgerrecht erworben hatte. Auch der König und spätere deutsche Kaiser Sigismund nutzte die Finanzkraft der hansischen Kaufleute. Seinem Darlehenswunsch konnten sie sich 1417 nicht entziehen, auch wenn er die Anleihen eher selten zurückzahlte. Was einen der Kaufleute in den Schuldturm brachte, nämlich Hildebrand Veckinchusen (Kapitel 9). Für den Dortmunder Lemberg ging es gut aus: Er konnte sich aus seinen Kreditgeschäften gleich acht Schlösser in England kaufen.
Die dudesche hense war eine Supermacht des Geldes. Der erste nordeuropäische Handelsverbund prägte fast ein halbes Jahrtausend die Welthandelsmärkte des Mittelalters von Russland bis Flandern, baute ein lukratives Handelsnetz auf von Island bis Venedig und schuf ein visionäres Imperium von Kaufleuten und Städten über politische Grenzen hinweg.
Doch die Hanse ist mehr als eine Geschichte von Geld, Gier und Pfeffersäcken, von Piraten, Koggen und Handelskarawanen, ist mehr als eine längst vergangene historische Periode für Archäologen, Geschichts-, Kultur-, Schifffahrts- und Bauwissenschaftler. Die Hanse geht uns heute an, meint Andrus Ansip, der Ministerpräsident von Estland, dem wirtschaftlichen Musterland aus dem hohen Norden. Als 17. Land der Euro-Zone hat Estland am 1. Januar 2011 als erste ehemalige Republik der untergegangenen Sowjetunion den Euro eingeführt. Als einziges von neun europäischen Ländern, die sich um den Euro beworben haben. Ansip führt den herausragenden Erfolg seines Landes auf das Vorbild der Hanse zurück. «Die EU ist eine neue Hanse», sagt er.
Wie modern ist die Idee der dudeschen hense? Auch Henning Voscherau, Altbürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, meint: «Die Hanse – die große Kaufmannshanse des Mittelalters und die politische Städtehanse – ist ein Vorbild für uns heute. Sie war so stark, weil sie ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus war in ihrer Idee der Freiheit des Handels und Wandels, also des Verkehrs, der Logistik. Die Vorteile der Grenzen überschreitenden Zusammenarbeit zum wechselseitigen Nutzen, heute nennt man das eine Win-win-Situation, die erkannten die Alten damals schon.»
Durch die Öffnung des Eisernen Vorhangs gab es eine stärkere Rückbesinnung auf die Idee der Hanse als Ausdruck europäischen Denkens. Die Wiederbelebung, die «Neue Hanse», begann mit den Hansetagen der Neuzeit. Zu diesem «Städtebund Die Hanse» zählen inzwischen 176 Städte. Ihre Zusammensetzung zeigt, dass alte Feindbilder weitgehend verschwunden sind. Die Hanse wird als gemeinsame Tradition vieler Nationen gesehen. Besonders osteuropäische Städte haben großes Interesse: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Russland und Weißrussland übertreffen mit 50 Mitgliedern die 28 teilnehmenden Städte aus west- und nordeuropäischen Staaten bei weitem.
Auch Altbürgermeister Voscherau betont, dass ein Großteil der Hansestädte hinter dem Eisernen Vorhang lag. «Hier herrscht ein immenser Nachholbedarf in hansischen Tugenden. Die ehemaligen Ostblockländer sind sich dieser wunderbaren Perspektive bewusst. Viel stärker als wir sehen sie das Erbe der Hanse als Chance zur Integration in Europa, für den wirtschaftlichen Aufschwung in Freiheit. Die ökonomische Idee der Hanse hatten wir im Westen ja schon vor 1990 zwischen Ostsee und Mittelmeer: Man nannte sie EWG.»
Die Schaffung eines seegestützten Wirtschaftssystems mit Ansätzen zu einem eigenen Handelsrecht, das innovative globale Handeln über den Binnenmarkt hinaus sind Kennzeichen der Hanse, von deutschen Kaufleuten und Städten ausgehend. Doch damit ergab sich auch eine Kulturgemeinschaft, eine Geisteshaltung und Lebensform jenseits nationaler Grenzen und religiöser Gegensätze, die nicht zuletzt ihren Ausdruck in der wunderbaren typischen Backsteinarchitektur der Hafenstädte an Nord- und Ostsee findet. Können wir aus diesem «europäischen» Denken lernen? Ja, sagt Voscherau: «Die Eigenverantwortung freier selbstbewusster Bürger, die sich selbst ernähren können, die wissen, dass jeder zunächst für sich selbst verantwortlich ist, und die nicht auf eine Hängematte schielen, auch das sollte eine Lehre aus der Hansezeit für uns sein. Bürgerstolz, faire Wahrung des gegenseitigen Vorteils, Austausch von Waren, Ideen, Kultur, Zusammenarbeiten und Respektieren über Grenzen hinweg, Verständnis für den anderen, voneinander lernen, dieses hansische Denken hat sich in der Gründung der EG und der EU Bahn gebrochen – insofern ist die Hanse ein Vorbild für das Zusammenwachsen in der Europäischen Gemeinschaft, der Grundgedanke der europäischen Integration von heute.»
Historiker sehen die Rolle der Hanse für uns heute deutlich distanzierter. Neben der Darstellung der Geschichte der Hanse – von ihren Anfängen als Zusammenschluss fernreisender Kaufleute bis zu ihrem Niedergang – will dieses Buch auch die Frage beantworten: Erleben wir heute einen verklärten Nostalgietrip schwärmerischer Europaenthusiasten? Wird die Hanse gar instrumentalisiert, wie wir es schon in den vergangenen Jahrhunderten vom aufstrebenden Bürgertum der 1848er-Revolution bis zu den Nationalsozialisten hatten? Beispiele dazu finden wir in Kapitel 15. Was ist mit der Inflation des Begriffes hanseatisch, der aus der Neuzeit stammt im Unterschied zum hansischen des Mittelalters? Dabei bezieht sich der Begriff hansisch auf die Hanse des Mittelalters und der frühen Neuzeit, der Begriff hanseatisch dagegen auf die Zeit seit dem 18. Jahrhundert und nur auf die drei «übrig gebliebenen» Hansestädte Lübeck, Hamburg und Bremen. Er wird verwendet, um Zuverlässigkeit, Korrektheit, Toleranz und Anstand zu demonstrieren. Dabei waren die Hansekaufleute in ihrem Geschäftsgebaren um keinen Deut besser als die heutigen, wie uns die Kapitel 6 und 9 zeigen. Es gab den ehrbaren Kaufmann, aber genauso den von Gier getriebenen Spekulanten und Betrüger.
In Japan und Südkorea besteht großes Interesse an der Geschichte der Hanse. An der Universität von Kioto zum Beispiel wird an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Hanseforschung betrieben. Koreanische Filmteams waren bereits mehrfach in Lübeck und drehten in Stadt und Archiv. Deutsche Hansehistoriker werden zu Vorträgen nach Japan und Südkorea eingeladen. Die Hanse gilt dort als ein wesentlicher Teil der europäischen Geschichte, als eine im Mittelalter zukunftsweisende Wirtschaftsorganisation, deren Kenntnis zum Verständnis der historischen Entwicklung Europas notwendig ist.
Lübeck, die ehemalige «Königin der Hanse», hat nun mit dem Bau des Europäischen Hansemuseums begonnen, das ab Frühsommer 2013 in moderner, heutige Sehgewohnheiten berücksichtigender Form, im Wechsel von Inszenierungen und inhaltlich vertiefenden Räumen, die herausragende Rolle dieser wirtschaftlichen und politischen Einigung darstellen wird.
Viele Einwohner anderer Städte wissen gar nicht, dass sie in einer alten Hansestadt leben. Die steinernen Zeugnisse der Hanse – Häuser, Kirchen, Straßen und Plätze – sind allzu oft Bomben und Abrissbirnen zum Opfer gefallen. Nicht ohne Grund ruft die Stiftung Denkmalschutz immer wieder zu einem achtsamen Umgang mit diesen Botschaften aus der Vergangenheit auf, die uns wie eine Zeitkapsel an eine Epoche erinnern mögen, die noch nicht abgeschlossen ist und ganz lebendig fortwirkt. Die Liste der historischen Hansestädte, die teilweise überraschen wird, findet sich in Kapitel 10.
Vielleicht mag mancher Autofahrer daran denken, wenn er auf dem uralten Hellweg von Duisburg nach Höxter unterwegs ist – den schon Drusus benutzte, als er im Jahre 11 v. Chr. mit seinen Legionen Richtung Weser vorstieß –, unterwegs auf der dann mittelalterlichen Königs- und Kaufmannsstraße, der heutigen B1, und sich Dortmund nähert, dass hier einst ein Kaufmann lebte, der die englischen Kronjuwelen als Pfand nach Deutschland holte.
[Bild vergrößern]
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1 Die Anfänge: Gotländer an der Elbe – Kölner in London 
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18. Oktober 1161. Im Palas der Ertheneburg, dem Wohn- und Saalbau mit den Repräsentationsräumen, rund 30 Meter über der Elbe beim heutigen Artlenburg, verliest Hartwig van Uthlede den Wortlaut des Friedensvertrags, den Herzog Heinrich der Löwe zwischen den Kaufleuten aus Gotland und den Kaufleuten aus dem Herzogtum Sachsen vermittelt hat. Um ehrlich zu sein: Wir lassen Hartwig den Vertrag verlesen. Möglicherweise war es auch ein Herold. Aber Hartwig ist Kaplan, ein Priester, und für die Kanzlei zuständig. Er ist einer der wenigen am Hofe des Herzogs, der lesen und schreiben kann. Außerdem hat er studiert, vermutlich in Frankreich, und trägt den Magistertitel. Seit drei Jahren ist Hartwig im Gefolge Heinrichs und hat noch eine große Zukunft vor sich. Obwohl er aus einer Familie von Bremer Stiftsministerialen stammt, ursprünglich unfreien Dienstmannen des dortigen Erzbischofs, wird er 1185 selbst Erzbischof in der Stadt an der Weser werden. Er kann die Aufstiegschancen nutzen, die der Hof eines großen Herrn im Hochmittelalter bietet, wo ein Kandidat jahrelang beobachtet und auf seine Eignung und Loyalität geprüft wird.
In der Kanzlei ist Hartwig für das Konzipieren und Formulieren der Urkunden zuständig, die als Beweis für sehr wichtige Rechtshandlungen des Herzogs angefertigt werden. Schriftliche Urkunden machen jedoch nur einen Bruchteil dessen aus, was tatsächlich anfällt, denn um die Mitte des 12. Jahrhunderts wird im regnum theutonicum, in Deutschland, fast alles mündlich geregelt. Umso wichtiger sind die Dinge, die der Nachwelt schriftlich überliefert werden sollen. Den «internationalen» Vertrag zwischen gotländischen und sächsischen Kaufleuten, den Hartwig verliest, hat er selbst diktiert. So nennt man das Verfassen, das Ausformulieren der Verhandlungsergebnisse, die damit bezeugt werden. Eine äußerst verantwortungsvolle Tätigkeit, die große Rechtskenntnisse und das Beherrschen der lateinischen Sprache voraussetzt – und ein besonderes Vertrauensverhältnis zu dem Herrn, für den man tätig ist.
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[image: ]Lübecker Stadtsiegel: rechts am Steuerruder ein seefahrender, links ein landfahrender Kaufmann aus dem Binnenland



In welcher Sprache die Verhandlungen geführt wurden, wissen wir nicht. Ob zunächst Dolmetscher zwischen der mittelniederdeutschen Sprache der (Nieder-)Sachsen um Heinrich den Löwen und dem gotländischen Schwedisch übersetzten und das Ergebnis dann ins Lateinische übertragen wurde oder ob man die Verhandlungen in lateinischer Sprache führte, ist nicht überliefert. Überliefert ist allein der lateinische Text in einer mit dem lübeckischen Stadtsiegel beglaubigten Abschrift aus den 1220er Jahren. Dieser Text erzählt die spannende Geschichte vom Anfang der Hanse oder besser: von einem der vielen Anfänge der Hanse. Denn es gibt viele Ursprungsorte, viele Handlungen und viele Ereignisse, die stattfinden mussten, bis in der Mitte des 14. Jahrhunderts die dudesche hense, die Deutsche Hanse im wahren Sinne des Wortes, ausgerufen wurde.
Übersetzungen aus den Volkssprachen ins Lateinische halten viele Fallstricke bereit, weswegen der Text der Urkunde von den Beteiligten beziehungsweise von ihren rechts- und sprachkundigen Begleitern geprüft und anschließend in einem feierlichen Akt öffentlich verlesen wird. Erst nach der öffentlichen Verkündung ist der Vertrag rechtskräftig.
Diese Verkündung findet soeben statt. Anwesend sind der Herzog, Grafen, Edelfreie und Ministerialen aus seinen Herzogtümern, die zurzeit an seinem Hof sind, sowie die gotländische Delegation. Von niederdeutschen Kaufleuten ist nicht die Rede.
Herzog Heinrich der Löwe ist noch keine 30 Jahre alt, geboren um 1133/​35. Er ist ein gutaussehender Mann von mittlerer Größe, mit großen, dunklen Augen, fast schwarzen Haaren, schlank und durchtrainiert. Sein bis zur Arroganz übersteigertes Selbstwertgefühl lässt er seine Umgebung immer wieder spüren. Schließlich ist er nach dem Kaiser (in seinen Augen eher neben dem Kaiser) als Herzog von Sachsen und Bayern der mächtigste Mann im Reich. Heute hört der Herzog ruhig zu, wie Hartwig vorliest. Wir wissen nicht, ob er Latein verstand, welche Fremdsprachen er überhaupt konnte. Sein Vetter, Kaiser Friedrich I. Barbarossa, verstand Latein, konnte es sogar ein wenig sprechen; Heinrichs Schwiegervater, König Heinrich II. von England, soll «eine gewisse Kenntnis aller Sprachen zwischen dem französischen Meer und dem Jordan» gehabt, aber nur Latein und Französisch gesprochen haben (Joachim Ehlers).
Die meisten Anwesenden verstehen jedoch kein Latein: weder die Mitglieder der gotländischen Delegation noch die als Zeugen des Friedens aufgebotenen weltlichen Würdenträger aus Heinrichs Herrschaftsbereich; und schon gar nicht seine Dienstleute, die damals auf der Schwelle zwischen Unfreiheit und niederem Adel stehen. Aber Lateinkenntnisse hin oder her, Verträge müssen in dieser Sprache festgehalten werden, um rechtsgültig zu sein. Deutsch gilt noch nichts. Es ist die Sprache des Volkes, auf Latein theodisca lingua, abgeleitet von diutisc und schließlich deutsch. Es wird noch zwei Menschenalter dauern, bis man um 1220/​30 beginnt, in der Volkssprache zu schreiben, und noch rund 200 Jahre, bis sie in fast allen Lebensbereichen üblich wird.
Die Einzigen, die tatsächlich verstehen, was Hartwig vorliest, sind die Zeugen aus der Geistlichkeit, die Bischöfe. Sie dürften alle eine Lateinschule besucht haben, der eine oder andere hat vielleicht – wie Hartwig – studiert. Auch der Priester, den wir als Mitglied der gotländischen Delegation voraussetzen, versteht den Text. Er wurde mitgenommen, um die Forderungen der Kaufleute gegebenenfalls ins Lateinische übersetzen zu können und um den Entwurf des Vertragstextes zu prüfen.
Und noch einer spricht Latein, ein Weltlicher: Graf Adolf II. von Holstein, in der Zeugenliste der über den Frieden ausgestellten Urkunde Atholfus comes genannt. Er hatte eine Ausbildung als Geistlicher begonnen, musste aber die Grafschaft übernehmen, nachdem sein Bruder 1126 auf einem Feldzug Kaiser Lothars III. in Böhmen gefallen war. Der Chronist Helmold von Bosau berichtet, dass Adolf II. «nicht nur das Lateinische und Deutsche geläufig beherrschte, sondern auch die slawische Sprache konnte». Bei ihm ist eine abgebrochene Klerikerkarriere folglich der Grund für die für einen Grafen ungewöhnlichen Fremdsprachenkenntnisse und die Vorbereitung auf die Mission im Slawenland der Grund für die in diesen Kreisen noch ungewöhnlichere Kenntnis des Slawischen.
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Das Herzogtum Sachsen unter Heinrich dem Löwen. Ein Herzogtum war eine Gemengelage vieler unterschiedlicher Herrschaftsrechte des Herzogs, der Adligen und der Kirche. 
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Graf Adolf und die anderen Großen aus den Herzogtümern Heinrichs des Löwen, die bei der Verlesung anwesend sind, sind die Zeugen der Rechtshandlung und damit des Vertragsinhalts. Ihre Anwesenheit bedeutet zugleich Rat und Zustimmung. Deswegen wird aufgeboten, wer von Rang und Namen gerade am Hofe weilt. Aufgeführt sind sie in der Zeugenliste am Ende der Urkunde in der üblichen Reihenfolge: zunächst die geistlichen Großen, die Bischöfe, und dann die weltlichen in der Abfolge ihres Ranges.
Bischof Gerold von Lübeck gehört dazu, der seit einem Jahr seinen Bistumssitz in Lübeck hat, der neuen Stadt des Herzogs. Vorher war der Sitz des Missionsbistums in Oldenburg in Holstein. Gerold war der Lehrer Helmolds von Bosau an der Schule von St. Blasius in Braunschweig. Ob er ihn schon zum Schreiben der eben erwähnten Chronik aufgefordert hat? Jedenfalls wird Helmold zwei Jahre nach dem hier geschilderten Ereignis mit der Niederschrift der Chronik beginnen. Sie ist die einzige erzählende Quelle zur Frühgeschichte Lübecks, der Stadt, die wie keine andere die Geschicke der Hanse prägen sollte.
Außerdem waren anwesend die Bischöfe Evermod von Ratzeburg und Bischof Berno von Mecklenburg. Das Bistum Ratzeburg war sieben Jahre zuvor, 1154, neu eingerichtet worden, der Sitz des älteren, aber lange Zeit untergegangenen Bistums Mecklenburg 1160 nach Schwerin verlegt worden. Das alles zeigt, dass der Herzog als weltlicher Fürst und die Bischöfe als Glieder der römisch-katholischen Kirche und des regnum theutonicum in dieser Zeit ihre Herrschaft in dem slawischen Gebiet nordöstlich der Elbe festigten. Der sächsische Adel war dort – neuen Forschungen zufolge – bereits seit rund einem Jahrhundert präsent (Günther Bock).
Der Markgraf von Vohburg (marchio de Vohburch) führt als Ranghöchster die weltlichen Zeugen an. Seine Markgrafschaft liegt an der Donau. Welche wichtigen Geschäfte ihn so weit in den Norden zu seinem Herzog führten, ist nicht bekannt. Anwesend sind außerdem zahlreiche Grafen. Graf Friedrich von Arnsberg, Graf Heinrich von Ravensberg aus einem Haus, das weit über sein Stammland in Ostwestfalen hinaus oft im Gefolge Heinrichs des Löwen zu finden ist, Graf Siegfried von Blankenburg und Volrad, der erste Graf von Dannenberg, einer neueingerichteten Grafschaft im Slawenland, die 1153 zum ersten Mal erwähnt ist. Graf Heinrich von Ratzeburg ist Heinrich von Badewide, der 1142/​43 von Heinrich dem Löwen mit Ratzeburg und dem Land Polabien (in etwa der heutige Kreis Herzogtum Lauenburg) belehnt wurde.
Die folgenden drei Zeugen sind ohne Grafentitel genannt. Luthard von Meinersen, ein Edelfreier aus dem Raum zwischen Celle und Braunschweig, ist von 1142 bis 1169 häufig am Hof Heinrichs nachzuweisen; Luidolf von Waltingeroht ist Graf zwischen der oberen Oker und dem Fluss Innerste südlich von Braunschweig; und bei «Guncelin» wird es sich um den edelfreien Gunzelin von Hagen gehandelt haben. Er hatte im Jahr zuvor nach dem Feldzug Heinrichs des Löwen gegen die Abotriten die Grafschaft Schwerin erhalten und ist einer der engsten Vertrauten des Herzogs. 1172 wird er ihn nach Jerusalem begleiten. Der Kämmerer (camerarius) Anno und der Truchsess (dapifer) Liudolf sind Ministerialen des Herzogs, Inhaber wichtiger Hofämter, die zum Kernhof, zu den ständigen Begleitern, gehören. Anno von Heimburg, wie der volle Name des Kämmerers lautet, ist einer der führenden Ministerialen und 30 Jahre lang, von 1143 bis 1173, am Hof. Derzeit ist er außerdem Vogt von Goslar (1152 – 1163). Männer wie er haben die herkömmliche Dienstmannschaft bereits verlassen; sie haben Eigengut, Lehen und können eigene Vasallen ausstatten.
Reinoldus, Graf von Lübeck, schließt die Zeugenliste. Es ist eigenartig, dass ein Graf nach den Ministerialen genannt wird. Aber vermutlich ist es eine Art Höflichkeitsgeste. Denn Graf Reinold dürfte der Gastgeber der Versammlung sein, Reinold II. von Ertheneburg, vermutlich auch identisch mit Graf Reinold von Dithmarschen, und somit einer der ganz großen Herren im niederdeutschen Raum (Günther Bock). Zur Zeit der Verlesung soll Reinold außerdem Graf von Lübeck gewesen sein. Allerdings ist eine Grafschaft Lübeck in keiner anderen Quelle überliefert. Es müssen also noch einige Rätsel der Überlieferung gelöst werden. Drei Jahre später wird Reinold II. gemeinsam mit Adolf II. von Holstein auf einem weiteren Kriegszug des Herzogs gegen die Abotriten fallen. Beide hatten keine Zeit mehr, ihre Rüstungen anzulegen, als ihr Lager frühmorgens überfallen wurde und sie die Angreifer abwehren wollten.
Es ist eine hochrangige, zum Teil hochadlige Gesellschaft, die den Frieden zwischen den Kaufleuten bezeugt. Das gibt uns einen ersten Fingerzeig auf die Bedeutung, die dem Frieden beigemessen wird. Und noch ein Zweites: Die gotländischen Kaufleute werden in diesem Vertrag als Rechtspartner anerkannt. Das setzt Kenntnisse des Lebens, des Verhaltens bei Hof voraus, will man nicht von vornherein scheitern. Denn schon im Hochmittelalter sind die Höfe Natterngruben. Die Adligen und die Ministerialen am Hofe Heinrichs des Löwen sind ehrgeizig und haben hohe gesellschaftliche Ansprüche. Ihr Dienst für den Herzog verlangt Härte. Er fördert die ohnehin vorhandene Gewaltbereitschaft und paart sie mit einer enormen Empfindlichkeit gegenüber persönlichen Kränkungen. Auf der einen Seite sind sie auf den Herzog angewiesen und er auf sie. Andererseits versucht Heinrich jedoch, die Adligen in ihrer Eigenständigkeit zu beschneiden und sie zu «seinen» Baronen zu machen. Seine Ministerialen führt er am kurzen Zügel. Einen lässt er wegen eines Vergehens wie einen Sklaven auspeitschen. Auch weltliche und geistliche Größen sind sich nicht grün und überwachen eifersüchtig, wer welche Stellung beim Herzog einnimmt (Joachim Ehlers). In dieser Schlangengrube müssen sich die Kaufleute dieser Zeit bewegen und zurechtfinden.
Hier auf der Ertheneburg sollen an diesem Tag im Spätherbst des Jahres 1161 Mord und Totschlag beendet werden, die zwischen niederdeutschen Kaufleuten und ihren Konkurrenten aus Gotland stattgefunden hatten. Hartwig liest (wir übersetzen Hartwigs Latein und verkürzen den Text ein wenig): «Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit. Heinrich, durch Gottes mildtätige Gnade Herzog von Baiern und Sachsen. Alle gegenwärtigen wie zukünftigen Getreuen Christi sollen erfahren, dass wir aus Liebe zum Frieden und aus Verehrung der christlichen Religion, vor allem aber aus Betrachtung der ewigen Vergeltung den Streit, der seit langem verheerend zwischen den Deutschen und Gotländern geherrscht hat, zugunsten der Einigkeit und Eintracht beendet haben und dass wir auch die zahlreichen Übel, nämlich Hassausbrüche, Feindschaften und Morde, die aus der Uneinigkeit beider Nationen entstanden sind, unter helfender Gnade des Heiligen Geistes in ewiger Beständigkeit des Friedens beigelegt und daraufhin die Gotländer wohlwollend in die Gnade unserer Versöhnung aufgenommen haben.»
Wo Mord und Totschlag begangen wurden, ist seit langem zwischen deutschen und schwedischen Historikern umstritten. In der Urkunde lässt sich dazu nichts finden. Wenn man jedoch das übersteigerte Nationalbewusstsein vieler deutscher Historiker des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts nicht teilt, spricht mehr für das Herzogtum Sachsen als Schauplatz der Auseinandersetzungen als für die Insel Gotland. Dennoch: Die Überlieferung ist mehrdeutig und das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen.
Im Herzogtum Sachsen waren – auch das erfahren wir aus der Urkunde, die Hartwig verliest – die gotländischen Fernhändler, Nachfahren der schwedischen Wikinger, von Heinrichs Großvater Kaiser Lothar III. von Süpplingenburg privilegiert worden. Vermutlich auf dem Halberstädter Hoftag im Jahr 1134 wurde ihnen Schutz und Frieden zugesichert. Sie sollten in möglichst großer Zahl mit ihren Waren nach Sachsen kommen. Die Kaufleute des Herzogtums hatten nämlich nur indirekten Zugang zu den Schätzen des Nordens und Nordostens, zu Pelzen, Wachs und Walrosselfenbein aus dem östlichen Ostseeraum, und zu den Transitgütern Seide, Weihrauch und Gewürzen aus Indien, China und von den Molukken, die über die nördlichen Routen der Seidenstraße nach Nowgorod und von dort von den seefahrenden Kaufleuten in die Hafenstädte an der Süd- und Westküste der Ostsee gebracht wurden. In allen diesen Hafenstädten waren die niederdeutschen Kaufleute Fremde. In der Stadt Schleswig, die zum Königreich Dänemark gehörte, und auch in der slawischen Residenz Alt Lübeck. Alt Lübeck war Sitz Heinrichs, des Herrschers über die slawischen Abotriten. Sein Reich erstreckte sich vom Limes Saxoniae, der sächsischen Grenze, die von der Kieler Bucht bis zur Elbe bei Boizenburg verlief, bis zum heutigen Vorpommern. Heinrich von Alt Lübeck war mit Kaiser Lothar III. verbündet und wurde von ihm zum König der Abotriten gekrönt. Weil die Abotriten eine schriftlose Kultur hatten und ihr Reich seit Ende der 1130er Jahre von den Deutschen erobert wurde, ist erst aufgrund der Ergebnisse der Archäologie in den letzten Jahrzehnten erkannt worden, dass es ein reiches Land war. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts hatte es bereits eine Münzgeldwirtschaft entwickelt. Zeitweise expandierten die Abotriten bis in den östlichen Ostseeraum. Dort scheinen sie sich an der Düna, in der Gegend des späteren Riga, niedergelassen zu haben (Nils Blomkvist).
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Alt Lübeck zur Zeit des Abotritenherrschers Heinrich (1093 – 1127). Die Durchstichskanten der Travebegradigung 1882 sind gestrichelt. Die Kaufleutesiedlung lag wohl auf dem Kesselbrink. 



Das Abotritenreich war Teil einer blühenden Wirtschaftslandschaft, die Dänemark (wozu damals auch Südschweden gehörte) und die südliche Ostseeküste einschließlich des Gebiets der Pommoranen im späteren Pommern umschloss. Produkte von dort und Handelswaren aus dem östlichen Ostseeraum wurden an die deutschen, englischen, vermutlich auch die flämischen und an andere Kaufleute verkauft. Diese Kaufleute kamen nach Schleswig und nach Alt Lübeck, auch nach Wollin oder Stettin an der Odermündung, tauschten dort ihre mitgebrachten Waren gegen die Handelsgüter des Ostseeraums und die Transitgüter aus dem Fernen Osten.
Der sagenhafte Reichtum dieser Städte spiegelt sich bis heute in den Sagen vom Untergang Vinetas. So reich soll diese Stadt gewesen sein, dass ihre Stadttore aus Erz, die Glocken aber aus Silber hergestellt waren. Die Kinder spielten auf der Straße mit echtem Silbergeld, und ihre Eltern wischten ihnen den Hintern mit Semmeln. Es gibt verschiedene Versionen der Sage. Ob aber ein Streit zwischen den Bewohnern oder eine Sturmflut zum Untergang führte und ob Vineta bei Wollin in Pommern oder vor der Insel Usedom lag, das Ende ist immer das Gleiche: Die Gotländer kamen und nahmen mit, was sie von den Reichtümern der Stadt an sich reißen konnten. Die Stadttore aus Erz brachten sie nach Visby, der größten Stadt auf Gotland. Dorthin verlagerte sich auch der Handel nach dem Untergang Vinetas.
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Hier hat sich in der Volkssage ganz offensichtlich die Erinnerung an die Vorgänge im 12. Jahrhundert erhalten, die Gotland die Schlüsselposition im Ostseehandel verschafft und zum Niedergang der slawischen Städte an der Südküste der Ostsee geführt hatten. Zu diesen Städten hatte auch das slawische Alt Lübeck gehört. Die gotländischen Kaufleute, die dort anlandeten, versuchte Lothar III. durch sein Halberstädter Privileg an sein sächsisches Herzogtum zu binden. Alt Lübeck lag in seiner Machtsphäre. Im selben Jahr, in dem er die gotländischen Kaufleute privilegierte, hatte er die Burg Segeberg errichten lassen, um von dort aus das slawische Gebiet zu kontrollieren. Angesichts der Unruhen, die dort nach dem Tod (der Ermordung?) Heinrichs von Alt Lübeck und der Ermordung seiner Söhne und Enkel sowie seines Nachfolgers, des Dänen Knut Lavard, herrschten, musste er die gotländischen Kaufleute unter seinen Schutz stellen, um sie nicht an Schleswig zu verlieren. Schleswig war damals der zentrale Umschlagplatz zwischen dem Ostseeraum und Mittel- und Westeuropa. Rechtssicherung als institutionelle Maßnahme zur Förderung der Wirtschaft gab es also bereits im 12. Jahrhundert.
Heinrich der Löwe setzte die neue «Ostpolitik» seines Großvaters erfolgreich fort. Auch und gerade in Bezug auf die Gotländer, deren Delegation gerade der Verlesung der Friedensurkunde zuhört. Die älteren Teilnehmer der Delegation mögen als junge Kaufleute bei der Privilegierung in Halberstadt rund 30 Jahren zuvor dabei gewesen sein. Sie hatten anschließend erleben müssen, dass Alt Lübeck ein Jahr nach Lothars Tod (1137) im Verlauf innerslawischer Wirren zerstört worden war. Ohne den Schutz der Herrenburg zogen sich zumindest die niederdeutschen Fernhändler aus der Kaufleutesiedlung bei Alt Lübeck zurück und begaben sich weiter ins Landesinnere auf eine Halbinsel zwischen den Flüssen Trave und Wakenitz. Dort liegt Lübeck noch heute.
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Unter den Feldzügen der Holsten und (Nieder-)Sachsen seit 1138 brach der westliche Teil des Abotritenreichs zusammen. Die Landschaft Wagrien, die etwa dem heutigen Kreis Ostholstein entsprach, und das Gebiet der Polaben bis Lauenburg an der Elbe wurden Teil des (Heiligen) Römischen Reiches. Das war der Beginn der Ostsiedlung nordöstlich der Elbe. Gewalttätige, blutige Eroberung und das Herbeirufen von Siedlern aus Deutschland und den Niederlanden durch slawische Fürsten zur friedlichen Besiedlung gingen zum Teil Hand in Hand.
In welchem Umfang der Handel der Gotländer während der mörderischen Kämpfe in Wagrien weiterlief, ist nicht bekannt. Dass er nicht abbrach, dürfen wir daraus schließen, dass die neue Siedlung auf der Halbinsel zwischen Trave und Wakenitz vom neuen Herrn des eroberten Landes, Graf Adolf II. von Schauenburg (das ist der, der Latein und Slawisch sprechen konnte), im Jahr 1143 das Stadtrecht erhielt. Er nannte sie Lubeke, «weil sie von dem alten Hafen und Hauptort, den einst Fürst Heinrich angelegt hatte, nicht weit entfernt war». Dies berichtet um 1170 Helmold, Pfarrer in Bosau, in seiner Slawenchronik. Die neue Stadt entwickelte sich so gut, dass sie den Neid Heinrichs des Löwen hervorrief. Denn bislang war Bardowick der nordöstliche Grenzhandelsort des Reiches zu den Slawen gewesen. Bardowicks Stadtherr war Heinrich. Er profitierte durch Zolleinnahmen, Marktgebühren und anderen Einnahmen von den Handelsgeschäften, die dort abgeschlossen wurden, und von den Wagenzügen, die dort die Grenze passierten. Seitdem mit Lübeck aber eine Hafenstadt mit deutschem Recht zum ersten Mal direkt an der Ostsee lag, lief der Großteil des Handels mit den Slawen und vor allem auch der hohe Gewinne abwerfende Ostsee-Fernhandel über Lübeck. Die Kaufleute zogen an Bardowick vorbei, viele, die dort wohnten, verließen den Ort und zogen nach Lübeck. Die Einkünfte des Herzogs verminderten sich. Zunächst versuchte er, den Grafen Adolf (der sein Lehnsmann war) zu überreden, ihm die Hälfte der Einkünfte der neuen Stadt zu überlassen. Der aber sah keinen Grund, das zu tun, sodass der Herzog den Fernhandel in der neuen Stadt verbot und die Kaufleute anwies, nach Bardowick zurückzuziehen.
Damit war der neuen Stadt die wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen. Sie war mehr als andere Städte auf den Fernhandel angewiesen, da das Umland wegen der Eroberungskriege der Sachsen und Holsten noch menschenleer war und erst langsam besiedelt wurde. Schließlich gelang es Heinrich den Grafen Adolf zu überreden, ihm die Halbinsel mit der inzwischen niedergebrannten Stadt zu übergeben: multa spondens, heißt es bei Helmold, indem er ihm viel versprach. Vermutlich viel Geld, das aber nicht Heinrich selbst, sondern die Kaufleute aufgebracht haben dürften, die an der Rückkehr interessiert waren.
Heinrich hatte Großes vor mit der Stadt an der Trave. Sie sollte Zentrum seiner Landesherrschaft nordöstlich der Elbe werden. Dort hatte er weit bessere Möglichkeiten, seine Macht auszubauen, als im linkselbischen Gebiet, wo die Adelsfamilien ihre angestammten Rechte hartnäckig verteidigten. Zusätzlich verfügte er in Lübeck über Einnahmen aus dem Fernhandel, die den Wert der agrarischen Abgaben, die er ansonsten aus dem Land erhielt, bei weitem überschritten haben dürften. Dies alles auszubauen, war sein Ziel. Deswegen, berichtet Helmold, schickte er «Boten in Hauptorte und Reiche des Nordens, nach Dänemark, Schweden, Norwegen und Russland, und bot ihnen Frieden und Zugang zu freiem Handel in seine Stadt Lübeck». Das bedeutete unter anderem Zollfreiheit für Dänen, Russen, Normannen, Schweden, Ölander, Gotländer, Liven und alle Völker des Ostens.
Sinn und Zweck der Botschaft waren klar: Das seit langem bekannte, früher slawische Handelszentrum steht nun unter der Herrschaft des mächtigsten deutschen Fürsten. Er kann in seiner vizeköniglichen Stellung in dem seit mehr als einem Jahrzehnt durch Kriegszüge erschütterten Gebiet die Sicherheit der Kaufleute gewähren.
Und dann diese Exzesse. Anstatt friedlich Handel zu treiben, schlagen Niederdeutsche und Gotländer sich gegenseitig tot.
Was mögen die Gründe gewesen sein? Drei Szenarien, die sich auch verschränkt haben können, sind möglich. Alle haben – selbstverständlich – mit Konkurrenz zu tun. Das erste Szenario: Der Aufruf des Herzogs, dessen Macht auch weit im Norden Europas bekannt war, veranlasste weit mehr gotländische Kaufleute, über Lübeck ins Herzogtum Sachsen zu fahren als früher. Dementsprechend größer war ihre Konkurrenz für die niederdeutschen Kaufleute in den Städten und auf den Märkten des Herzogtums. Es kam vermehrt zu Streitigkeiten und schließlich zu Mord und Totschlag.
Szenario zwei: Lübeck war die erste Stadt an der Ostseeküste, in der deutsches Recht galt. Die niederdeutschen und die gotländischen Kaufleute trafen hier nicht mehr als Fremde aufeinander, wie im dänischen Schleswig oder im slawischen Alt Lübeck. Dementsprechend war für die niederdeutschen Kaufleute keine aus dem fremden Recht heraus gebotene Zurückhaltung mehr nötig. Sie werden die Gotländer verstärkt unter Druck gesetzt haben, sie auf ihren Schiffen nach Gotland mitzunehmen und, wenn diese sich widersetzten, auch mal mit dem Schwert nachgeholfen haben. In den ersten Jahren oder Jahrzehnten waren die niederdeutschen Kaufleute auf den Schiffsraum der seefahrenden Ostsee-Fernhändler angewiesen. Sie selbst stammten ja aus dem Binnenland, vor allem aus dem Raum zwischen Niederrhein und Elbe. Sie besaßen folglich keine Schiffe. Wollten sie nach Gotland oder anderswohin im Ostseeraum, mussten sie eine «Mitfahrgelegenheit» finden. Außerdem muss die Zahl der in Lübeck ankommenden Kaufleute sehr groß gewesen sein. Bis zu den Kriegen in den späten 1130er Jahren konnten die Binnenkaufleute in Schleswig, in Alt Lübeck und an anderen Handelsplätzen an der Südküste der Ostsee mit den seefahrenden Ostseekaufleuten Handel treiben. Nun ballten sich wegen der Kriegszüge in den Slawenländern wohl fast alle Binnenkaufleute in Lübeck.
Szenario drei beruht auf der Zollfreiheit, die der Herzog den Kaufleuten des Ostseeraums zukommen ließ. Je mehr von diesen nach Lübeck kamen, desto heftiger die Wut derjenigen niederdeutschen Kaufleute, die Zoll zahlen mussten. Das waren vermutlich alle außer den Lübecker Bürgern. Außerdem, das ist auch für das Szenario eins zu berücksichtigen, verschaffte die Zollfreiheit der gotländischen Konkurrenz erhebliche Wettbewerbsvorteile.
Welches Szenario auch abgelaufen sein mag, der Zorn des Herzogs muss furchtbar gewesen sein. Die Verbrechen gefährdeten die wirtschaftliche Grundlage seines neuen, zum größten Teil noch zu erobernden Herrschaftsgebiets. Und mehr noch: Sie gefährdeten sein Ansehen als mächtiger Fürst, der fremden Kaufleuten Schutz gewähren kann. Deswegen lässt er – vermutlich zeitgleich mit dem Artlenburger Friedensvertrag – einen Befehl an einen gewissen Ulrich (Odalricus) schreiben. Er lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig:
«Ulrich, wenn du weiterhin in meiner Gnade bleiben willst, befehle ich dir, die Rechte mit aller Sorgfalt aufrechtzuerhalten, die ich zum einen den Gotländern in meinem gesamten Herrschaftsbereich gewährt habe und die zum anderen den Deutschen gelten, die zu leiten ich dich eingesetzt habe. Insbesondere dass alle, die zum Tode oder zu einer Verstümmelungsstrafe der Hände verurteilt wurden, diese Strafen auch erleiden. Die anderen Verbrechen sollen nach den Gesetzen abgeurteilt werden, die oben genannt sind». (nämlich im Text des Friedensvertrages).
Offensichtlich hat es Ulrich bislang an der notwendigen Konsequenz bei der Verfolgung der Täter fehlen lassen. Nun wird ihm unter Androhung des Verlustes der herzoglichen Gnade befohlen, dafür zu sorgen, dass überführte Täter auch bestraft werden. Vermutlich war die persönliche Nähe Ulrichs zu den Kaufleuten zu groß. Man kannte sich, war vielleicht sogar miteinander verwandt. Und schließlich wollte man ja nur die gotländischen Konkurrenten in die Schranken weisen. Da saß das Schwert eben bisweilen etwas locker.
Wer aber war nun eigentlich dieser Ulrich? Darüber haben sich bereits Generationen von Historikern den Kopf zerbrochen, manche sich fast bis aufs Blut befehdet. Wir müssen wohl zugeben, dass es nicht mehr genau festzustellen ist. Es gibt zu wenig Nachrichten über ihn, auch wenn er, abgesehen von diesem Befehl Heinrichs des Löwen, bis 1174 als Zeuge ministerialischen Stands in Urkunden der Erzbischöfe von Bremen genannt ist. Am plausibelsten scheint mir zu sein, dass er der von Heinrich eingesetzte «Hansegraf» über die Kaufleute seines Herzogtums war. Er hätte dann die Aufgabe gehabt, die Kaufleute im Namen des Herzogs zu schützen (als advocatus), ihrem genossenschaftlichen Gericht vorzusitzen, vor dem die internen Belange der Kaufleute verhandelt wurden (als iudex), und die Gebühren einzunehmen und an den Herzog abzuführen, die die Kaufleute dem Herzog schuldeten. Er wäre laut dem Befehl Heinrichs außerdem verpflichtet gewesen, die wegen Mordes oder Totschlags gemäß dem besonderen Marktfrieden verurteilten Kaufleute ihrer Strafe zuzuführen. Sicher können wir aber sein, dass er nicht der Ältermann (gewählter oder eingesetzter Vorsteher, «Ältester», einer Personengruppe) deutscher Kaufleute auf Gotland war, wie deutsche Hansehistoriker bis in die 1990er Jahre hinein meinten. Der Wortlaut des Friedensvertrages und der Befehl an Ulrich sprechen eine eindeutige Sprache.
Inzwischen hat Hartwig die in der Urkunde verbrieften Rechte fast fertig vorgelesen: dass die Gotländer im gesamten Machtbereich des Herzogs sicher sind, dass sie in allen seinen Städten vom Zoll befreit sind, dass auf Totschlag oder Verletzung durch scharfe Waffen in den Städten unter Sonderfrieden die Todesstrafe oder das Abhacken der Hand droht, wenn es aber außerhalb eines Sonderfriedens geschieht, ein Manngeld in Höhe von 40 Mark gezahlt werden muss (eine hohe Summe, für die man damals sicherlich ein seegängiges Schiff erhalten konnte). Es folgte die fortschrittliche Regelung, dass beim Tod eines Gotländers im Herzogtum Sachsen seine Güter über einen Zeitraum von einem Jahr und einem Tag für seine Erben aufbewahrt werden mussten.
Aber der für die zukünftige Entwicklung des niederdeutschen Ostseehandels wichtigste Passus folgt noch. Zunächst verkündet Hartwig, dass die Gotländer die gleiche Gunst und die gleichen Rechte (graciam et iustitiam) wie die Kaufleute des Herzogs genießen sollen, und fährt dann fort: «und wir haben festgesetzt, dass dies für immer fest und unumstößlich gelten soll, vorausgesetzt die Gotländer gewähren unseren Leuten in dankbarer Wechselseitigkeit dasselbe».
Die Zukunftswirkung dieser Urkunde lag in der Gewährung der Gegenseitigkeit. Alle Rechte, die die Gotländer im Herzogtum Sachsen hatten, sollten die deutschen Kaufleute auf Gotland ebenfalls genießen. Das Erstaunliche daran ist, dass dieser Frieden auf der Basis der Gegenseitigkeit von Beginn an funktioniert. Zwischen Deutschen und Gotländern sind keine Auseinandersetzungen mehr überliefert. Im Gegenteil, die deutschen Kaufleute erschließen seit diesem Vertrag in den Fußspuren beziehungsweise im Kielwasser der Gotländer den Ostseeraum. Zwar werden auch von Schleswig oder von Alt Lübeck und vom Lübeck Adolfs II. aus einzelne niederdeutsche Kaufleute schon bis Gotland oder darüber hinaus gekommen sein. In großer Zahl sind sie aber erst nach dem Artlenburger Friedensvertrag im Ostseeraum nachzuweisen. Er bildet die Basis für eine rund 300 Jahre dauernde Handelsgemeinschaft niederdeutscher Kaufleute zunächst mit allen Bewohnern Gotlands, später mit den gotländischen Bürgern der Stadt Visby. Das ist im Hinblick auf die Mitgliedschaft im Verband niederdeutscher Kaufleute der einzige «internationale» Zug der frühhansischen Geschichte.
Es ging zügig voran. Einen ersten indirekten Hinweis gibt es aus dem Jahr 1177. Damals ermutigte König Waldemar I. von Dänemark die Mitglieder der neugegründeten St. Knuts-Gilde, mit dem Bau ihres Hauses auf Gotland fortzufahren trotz der Schwierigkeiten, die ihnen ihre Konkurrenten machten. Bei diesen dürfte es sich um die deutschen Kaufleute gehandelt haben. Um 1180 schloss Heinrich der Löwe Handelsverträge mit dem König von Schweden und dem Fürsten von Nowgorod (allerdings streiten Historiker bis heute, ob es den Vertrag mit Nowgorod tatsächlich gab). Seit 1180 lassen sich Deutsche in Visby nieder, bilden dort im frühen 13. Jahrhundert eine selbständige deutsche Stadtgemeinde neben der gotländischen (beide werden sich 1288 zu einer Gemeinde zusammenschließen). Auf Gotland treffen die deutschen Kaufleute auf ihre «Kollegen» aus Schweden, aus dem (später so genannten) Baltikum, aus Russland und aus den slawischen Ländern. Von Visby aus folgen sie wiederum den Gotländern nach Nowgorod. Spätestens durch einen Boykott des Handels mit Nowgorod Ende der 1180er Jahre erzwingen sie einen Handelsvertrag und erhalten eine Handelsniederlassung in der Stadt am Wolchow: den Peterhof, das erste der später so genannten hansischen Kontore.
Nicht nur über Lübeck kommen deutsche Kaufleute nach Gotland. Vermutlich muss ihnen auch der dänische König als Stadtherr von Schleswig angesichts der Konkurrenz durch Lübeck die Weiterfahrt auf die Ostsee erlauben. Schleswig hatte seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts Haithabu als zentraler Umschlagplatz des Handels zwischen Ost- und Nordseeraum abgelöst. Die seefahrenden Kaufleute vom Niederrhein, wie die Mitglieder der wohl aufs 12. Jahrhundert zurückgehenden fraternitas Danica, der Bruderschaft der nach Dänemark handelnden Kölner Kaufleute, und die Kaufleute von der niederländischen und friesischen Nordseeküste, fahren per Schiff an der Küste entlang bis zur Eidermündung, die Eider hoch und auf der Treene bis Hollingstedt. Dort müssen die Waren auf Transportwagen oder Saumtiere verladen und auf dem nur 16 Kilometer langen Landweg nach Schleswig gebracht werden. Das Schleppen der Schiffe über diese Distanz ist übrigens ins Reich der Sage zu verweisen. Die Schiffe wären auseinandergebrochen. Für die Gruppe der seefahrenden Kaufleute aus dem Westen wäre der Weg über die neue Stadt Lübeck viel länger und umständlicher. Sie müssten die Elbe hoch bis Hamburg segeln und anschließend den mit rund 60 Kilometern wesentlich längeren Landweg nach Lübeck zurücklegen. Es wird noch rund ein Jahrhundert dauern, bis Schleswig seine Funktion als Umschlagplatz verlieren und der Transithandel zwischen Ost- und Nordsee fast ausschließlich über Lübeck laufen wird.
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[image: ]Rekonstruktion der Hafenstadt Schleswig im 12. Jahrhundert. Schleswig war als Nachfolgerin Haithabus der zentrale Umschlagplatz im Handel zwischen Ost- und Nordsee. 



Als sich um 1180 die ersten frühhansischen Kaufleute in Visby auf Gotland niederlassen, wird im Heiligen Römischen Reich Heinrich gestürzt. Er verliert seine beiden Herzogtümer, muss ins Exil, und die niederdeutschen Kaufleute haben keinen mächtigen Schutzherrn mehr. Sie sind weitgehend auf sich selbst gestellt. Ob der Verlust des Schutzes des großen Herrn die Initialzündung für den Zusammenschluss der niederdeutschen Kaufleute in Nowgorod war, wissen wir nicht. Plausibel ist es in jedem Fall.
Die Bedeutung Gotlands beruhte auf seiner geografischen Lage und darauf, dass die Gotländer ihre Insel in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts dem «internationalen» Handelsverkehr geöffnet hatten (Nils Blomkvist). Zwar waren bereits die gotländischen Wikinger über Düna und Dnjepr bis nach Konstantinopel und ins Kalifat von Bagdad gelangt. Vor allem durch Sklavenhandel hatten sie große Reichtümer erworben. Gotland ist heute die Region mit der größten Anzahl an Schatzfunden in ganz Nordeuropa. Dirhems, das sind arabische Silbermünzen, sowie Silber- und Goldschmuck bestimmen bis zum Ende des 10. Jahrhunderts das Bild. Ihre Insel aber scheinen die Gotländer Fremden damals verschlossen zu haben. Erst seit dem 12. Jahrhundert laufen die Schiffe russischer, slawischer, baltischer und dänischer Kaufleute, seit spätestens 1161 auch deutscher Kaufleute, Gotland an. Wegen ihrer Lage war die Insel der natürliche Sammel- und Umschlagplatz in der Zeit der Küstenschifffahrt. Mit den rahbesegelten Schiffen konnte man bis ins 14. Jahrhundert hinein nicht gegen den Wind kreuzen. Es war folglich unmöglich, sich bei auflandigen Winden von der Küste freizusegeln. Deswegen hielt man sich möglichst nahe an der Küste, um bei widrigen Windverhältnissen schnell an einem geschützten Platz vor Anker gehen oder das Schiff an Land ziehen zu können. Außerdem erlaubten die navigatorischen Mittel noch keine langen Fahrten ohne Landsicht. Der Kompass kam im Ostseegebiet erst um 1400 in Gebrauch. Die Schiffe fuhren also von Schleswig oder von Lübeck aus unter Landsicht bis Bornholm, dann die Küste entlang bis Öland und weiter bis Gotland. In sternenklaren Nächten, wenn sie sich am Nordstern orientieren konnten, segelten die Schiffer dann in Richtung Ösel oder Kurland und hatten bei Sonnenaufgang wieder Landsicht. In Gegenrichtung verfuhr man ebenso. Man ersparte sich dadurch die lange Fahrt auf der «Route der Könige», die von Öland die schwedische Ostküste entlang zu den Åland-Inseln und von dort an die finnische Südküste führte. Die Navigation mit Hilfe des Nordsterns («Polarsternverfahren») war für die Seefahrt der Ostseestädte von so grundlegender Bedeutung, dass manche den Nordstern auf ihren Stadtsiegeln darstellten. Als die Navigation mit Kompass das Polarsternverfahren ersetzte, verschwand auch der Nordstern aus den Siegelbildern. Das Danziger Siegel von ungefähr 1400 ist das letzte Beispiel mit Polarstern (siehe Abbildung auf S. 174).
Die Direktfahrt über die offene See, die mit Hilfe des Kompasses seit Ende des 14. Jahrhunderts möglich wurde, war auch das Ende der wirtschaftlichen Bedeutung Visbys. Die Stadt und die Insel hatten ihre Funktion im Ostseehandel verloren. 1476 wurde Visby zum letzten Mal zu einem Hansetag eingeladen, schickte aber keine Delegation.
Die Hanse entstand aber nicht (nur) im Osten. Der zweite, zeitlich sogar frühere Brennpunkt ihrer Entstehung lag im Westen. Dort kam den Kaufleuten der Stadt Köln eine ähnliche Rolle zu wie den Lübeckern im Osten, sodass man den hansischen Raum auch als eine Ellipse mit den beiden Brennpunkten Lübeck und Köln definieren kann. Köln steht dabei stellvertretend für den niederrheinischen Wirtschaftsraum, mit dem die heute niederländischen IJssel- und Zuiderseestädte eng verflochten waren. Zwischen diesem Raum und dem östlichen Sachsen mit seiner Verbindung zum Ostseeraum lag als Drehscheibe und Brücke Westfalen. Die Kaufleute dieser Region hatten Handelsverbindungen nach Westen und Osten. Wir treffen sie in Lübeck, auf Gotland und anschließend im Baltikum genauso wie in England und den Niederlanden. Sie spielen im Handel nach Ost und West bis zum 15. Jahrhundert eine herausragende Rolle.
Köln ist im Mittelalter die größte und reichste Stadt Deutschlands, eine Kaufmanns-, Messe- und Exportgewerbestadt. Ihre Kaufleute haben Verbindungen über Regensburg zum Donauhandel, über Augsburg nach Venedig. Sie handeln im Westen mit Frankreich und Flandern, nach Osten mit den westfälischen Städten und bis Magdeburg an der Elbe. Die engsten Wirtschaftsbeziehungen bestehen den Rhein hinab nach England. Sie beruhen auf Gegenseitigkeit, denn viele englische Kaufleute leben in Köln, und englische Münzen gelten in der Rheinmetropole und in Westfalen als Zahlungsmittel. Köln beherbergt außerdem zahlreiche Exportgewerbe, die Tuche, Metallwaren, besonders Waffen, Pelz- und Lederwaren herstellen.
[Bild vergrößern]
[image: ]Das Danziger Stadtsiegel zeigt eine Kogge mit Vorder- und Achterkastell sowie oben links den Nordstern (zweite Hälfte 13. Jahrhundert). 



Köln ist außerdem Sitz eines Erzbischofs, eines der mächtigsten Fürsten des Reiches (im 14. Jahrhundert wird er einer der sieben Kurfürsten werden, die den deutschen König wählen). In der Stadt stehen viele Kirchen und Klöster, wodurch eine große Nachfrage nach standesgemäßen Waren besteht. Ministeriale des Erzbischofs spielen in der Verwaltung, auch in der Wirtschaftsverwaltung, eine bedeutende Rolle und haben enge Kontakte und gemeinsame Interessen mit den reichen Kaufleuten der Stadt. Zusammen bilden sie im 12. Jahrhundert die Führungselite der Stadt. Sie greifen über ihren erzbischöflichen Stadtherrn mit ihrem Geld sogar in die Reichspolitik ein. 1198 finanzieren sie die Wahl des Welfen Otto IV., des dritten Sohnes Heinrichs des Löwen, zum deutschen König. Noch am Krönungstag erhielt die Stadt Köln ein Privileg von ihm.
Die engen Wirtschaftskontakte zu England werden bei diesem Vorgang eine wichtige Rolle gespielt haben. Denn die Welfen hatten gute Beziehungen zum englischen Königshaus. Heinrich der Löwe war nach seinem Sturz 1181 zu seinem Schwiegervater, König Heinrich II. von England, ins Exil gegangen. Der junge Otto wuchs an dessen Hof auf.
Die Kölner unterstützten dadurch die englisch-welfische Allianz gegen die Partei der Staufer. Denn 20 Jahre zuvor hatten die Kölner eine Art Wirtschaftskrieg gegen Kaiser Friedrich I. Barbarossa führen müssen. Der förderte den Eigenhandel der flämischen Kaufleute, die ohnehin eine führende Rolle im Nordwesten Europas spielten. Flandern hatte sich seit dem 11. Jahrhundert zu einer reichen Produktions- und Handelsregion entwickelt.
Nun benötigten die Kölner einen mächtigen Verbündeten. Sie fanden ihn im englischen König. Vermutlich überzeugten sie ihn, dass die starke Stellung der flämischen Kaufleute im Handel mit englischer Wolle durch die zusätzliche Übernahme des Handels mit Rheinwein noch gestärkt würde. Dann hätten die Flamen den nordwesteuropäischen Handel vollkommen beherrscht, indem sie Wein vom Rhein nach England, von dort Wolle nach Flandern und von Flandern Tuche an den Rhein gebracht hätten. Das Kölner Vorgehen war erfolgreich. König Heinrich II. von England nahm die Kaufleute der Rheinmetropole 1175/​76 unter seinen Schutz und verlieh ihnen die guildhall, die Gildehalle in London (aus der sich später der Stalhof – das Hansekontor – entwickeln sollte). Sein Sohn, Richard I. Löwenherz, gewährte ihnen im Jahr 1194 so weitreichende Privilegien, wie sie keine andere deutsche Stadt im 12. Jahrhundert irgendwo im Ausland erhielt. Richard Löwenherz war 1192 auf der Rückreise vom Kreuzzug gefangen genommen, an Kaiser Heinrich VI. überstellt und schließlich im Februar 1194 gegen ein immenses Lösegeld freigelassen worden. Nach seiner Freilassung hielt er sich drei Tage in Köln auf und stellte den Kölnern vor seiner Einschiffung nach England das Privileg aus. Wir können also sicher sein: Kölner Kapital war an der Auslösung des Königs beteiligt. Dieses Kapital kam von der Kölner Führungsgruppe, zu deren Spitzenvertretern Gerhard Unmaze gehörte. Er legte mit den Grundstein für die jahrhundertelange handelspolitische Ausnahmestellung Kölns im Englandhandel und wurde in der Erzählung «Der guote Gerhard» von Rudolf von Ems literarisch verewigt – als einziger Ministeriale und Kaufmann der deutschen Geschichte.
[Bild vergrößern]
[image: ]Evangeliar Heinrichs des Löwen, ca. 1185/​88. Im Vordergrund Heinrich der Löwe und seine Gattin Mathilde. Hinter Mathilde ihr Vater, König Heinrich II. von England 



[Bild vergrößern]
[image: ]Ansicht von London im 15. Jahrhundert. Die Szenen im Tower (rechts) zeigen Herzog Karl von Orléans, der 25 Jahre in England gefangen gehalten wurde. Im Vordergrund Traitor’s Gate 



Die Kölner Privilegien wiederum waren der Kern, an den sich im 13. Jahrhundert die Privilegien der Ostseestädte anschlossen, aus denen sich die Gemeinschaft der niederdeutschen Kaufleute, die hansa Alemanie, entwickeln sollte, die in London im Jahr 1282 erstmals so genannt wird.
Außer dem gezielten Einsatz von Kapital, um handelspolitische Vorteile zu erhalten, wird noch ein Zweites deutlich. Während die Geschichte des deutschen Lübeck in der Mitte des 12. Jahrhunderts erst begann, blickte Köln damals bereits auf mehr als tausend Jahre eigener Geschichte zurück. Die Handelsinteressen dieser Stadt waren wesentlich älter als später die Interessen der Hanse. Gleiches gilt für alle Städte und Regionen westlich der Elbe. Diese lokalen und regionalen Interessen werden sich oft als stärker erweisen als gesamthansische Interessen – aber das lag nicht am ehrwürdigen Alter, sondern am Eigeninteresse, das auch Lübeck und die im 13. Jahrhundert gegründeten Städte an der südlichen Ostseeküste aufs feinste pflegten. Die Hanse ist im Ausland entstanden, und vor allem dort funktionierte sie auch. Das Verhältnis der Kaufleute und Städte im Reichsgebiet zueinander ist ein eigenes Thema, das die Historiker noch lange beschäftigen wird.
Gute Beziehungen zu den Königen und Fürsten waren das A und O für den Handel der frühhansischen und später der hansischen Kaufleute. Denn was sie an Rechten, an Privilegien erhielten, musste ihnen von dem Herrscher jedes einzelnen Ziel- oder Durchgangslandes verbrieft werden. Die Nähe zu den gekrönten Häuptern war lebenswichtig für die hansischen Kaufleute, vor allem für ihre Führungsgruppe. Als sie die Unterstützung der gekrönten Häupter nicht mehr hatten, konnten sie ihr spezifisches Handels- und Politiksystem nicht mehr halten. Das war nicht der einzige, aber ein wesentlicher Grund für das Ende der Hanse.
In der Frühphase der hansischen Geschichte war vor allem der Schutz der Fürsten für die Kaufleute unabdingbar. Nur unter dieser Voraussetzung war es möglich, in einem fremden Land einigermaßen sicher Handel zu treiben. Dazu benötigten sie nicht nur den Schutz der Herrscher der jeweiligen Länder, sondern auch die Vermittlung ihrer eigenen Herren. Je angesehener der Fürst war, als dessen Kaufleute sie galten, desto größer war ihre Chance, im Ausland entsprechenden Schutz zu erhalten. Der Königsschutz für Kaufleute im Ausland lässt sich von der Karolingerzeit bis zu dem deutschen König Richard von Cornwall (römisch-deutscher König 1257 – 1272) nachweisen. Im Ostseeraum dürfte er, wie wir gesehen haben, von Heinrich dem Löwen aufgrund seiner vizeköniglichen Stellung ausgeübt oder in Anspruch genommen worden sein.
Fürsten und Adel waren aber nicht nur als Schutzherren und Privilegiengeber ebenso notwendig wie erwünscht. Sie waren auch die Hauptabnehmer für die Luxuswaren der Kaufleute. Die höfische Literatur bietet eine kaum überschaubare Fülle an Informationen über die Kleidung der adligen Gesellschaft, aus der sich auch Hinweise auf die Produktionsorte der jeweiligen Tuche oder die Herkunftsorte der Pelze und anderer Kleidungsattribute entnehmen lassen. Stoffe aus Frankreich und Flandern, Seidenstoffe aus dem Orient, Brokate aus dem byzantinischen Reich. Den Stellenwert dieser Stoffe für das adlige Selbstverständnis erfahren wir aber auch aus der Chronik des Abtes Arnold von Lübeck, der gewissermaßen die Fortsetzung von Helmolds Slawenchronik schrieb: Als Heinrich der Löwe im Jahr 1172 auf seiner Pilgerreise nach Jerusalem in Konstantinopel Station machte, schenkte ihm die Kaiserin «sehr viele Brokate, sodass er alle seine Ritter in Seidenbrokat kleiden konnte». Auf der Rückreise erhielt er von dem türkischen Sultan unter anderem «einen Mantel und einen Rock aus bester Seide». Die wertvollsten Wollstoffe dagegen kamen aus Flandern, aus Gent, Ypern und Arras. Tuche aus diesen Städten, die seit der Mitte des 13. Jahrhunderts das bevorzugte Ziel niederdeutscher Kaufleute werden sollten, werden von den deutschen Dichtern am häufigsten genannt.
Der Stoffverbrauch des Adels wächst ständig. Am Ende des Jahrhunderts ist das Metall der Ritterrüstungen (auch diese bezieht der Adel von den Kaufleuten) fast vollständig hinter bunten Stoffen und anderem Zierrat verschwunden. Die Schmuckdecken der Pferde hängen oft bis auf die Erde hinunter, was der militärischen Schlagkraft nicht unbedingt förderlich ist, den Umsatz der Kaufleute, die diese Tuche importieren, aber steigert.
Die Seidenstoffe des Fernen Ostens und die Brokate des Orients beziehen die niederdeutschen Kaufleute über Nowgorod, ebenso wie Weihrauch für die Kirchen. Wachs und Pelze erhalten sie aus dem gesamten nordöstlichen Europa, und im Gegenzug bringen sie Tuche aus Flandern, Schwerter und andere Metallwaren aus Westfalen und dem Niederrheingebiet.
Aber der Luxushandel ist nur die eine Seite der kaufmännischen Tätigkeit. Die andere dürfte, was Volumen und Wert anging, den Luxushandel möglicherweise übertroffen haben: Die Versorgung der verschiedenen städtischen Wirtschaftszweige mit Rohstoffen sowie die Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Lebensmitteln. Güter beider Art wurden seit dem späten 12. Jahrhundert bereits über große Entfernungen vor allem für die metallverarbeitenden Gewerbe und für die Tuchherstellung in die Zentren der gewerblichen Produktion gebracht. Die Überlieferungslage ist jedoch sehr schlecht. Das Bild muss aus vielen kleinen Detailüberlieferungen zusammengepuzzelt werden, es ist eine wahre kriminalistische Spurensuche. Beide Handelsbereiche, sowohl der Handel mit Luxus- und anderen Konsumgütern als auch der Handel mit Rohstoffen und gewerblichen Produkten bilden die beiden Stützen der Hanse.
[Bild vergrößern]
[image: ]Russische Kaufleute bieten einem deutschen Kaufmann vor dem Stadttor von Riga Pelze an. Ausschnitt aus dem Rigafahrer-Gestühl in der St.-Nikolai-Kirche in Stralsund (um 1360/​70) 





2 Gotland, Nowgorod und Riga – die frühe Hanse entsteht 

[Bild vergrößern]
[image: ]Soest, Dortmund und Westfalen auf der Ebstorfer Weltkarte, der mit rund 13 m² größten Weltkarte des Mittelalters. Sie wurde um 1300 im Kloster Ebstorf in der Lüneburger Heide hergestellt.



Die Gefahr von Überfällen zwingt die Kaufleute im hohen Mittelalter zum Karawanenhandel beziehungsweise auf See zur Fahrt im Konvoi. Solche Fahrtgemeinschaften von Handelskaufleuten nennt man im westlichen Europa im 12. Jahrhundert hanse. In der Regel bilden Kaufleute aus jeweils einer Stadt eine solche Fahrtgemeinschaft. Das ist bis ans Ende des 13. Jahrhunderts oft überliefert. Im 12. Jahrhundert waren es wohl herrschaftliche Verbände, deren Ältermann zwar von den Kaufleuten selbst gewählt, aber vom Stadtherrn eingesetzt und mit den notwendigen Vollmachten versehen wurde. Von Lübeck aus fuhren die Kaufleute gemeinsam Richtung Gotland. Noch 1275 lässt der Lübecker Rat sich von seinem Stadtherrn, König Rudolf von Habsburg, bestätigen, dass die Kaufleute der Stadt auf ihren Handelsfahrten im fremden Land selbst ihre Morgensprache halten, das heißt über ihre Angelegenheiten beraten und beschließen dürfen.
Diese einzelstädtische Organisationsform ist in der damaligen Zeit der Normalzustand. So wird es in der Regel auch am Zielort gehalten. Die Kaufleute aus den großen italienischen Handelsstädten, aus Lucca, Genua, Florenz, Mailand, Venedig und anderen, bleiben aus rechtlichen Gründen (so zum Beispiel in Brügge) jeweils unter sich und entwickeln sich zu eigenen Körperschaften. Sie bilden keine Handelsgesellschaften mit Kaufleuten einer anderen italienischen Stadt, auch Heiratsverbindungen zwischen Familien dieser Städte sind im Ausland nicht überliefert.
Die niederdeutschen Kaufleute überwinden diese einzelstädtische Organisationsform und legen dadurch das Fundament der Hanse. Ereignisse in vier Regionen zeigen, wie dies vonstattenging.
Die deutschen Kaufleute segeln nicht nur nach Schweden, Gotland und Nowgorod. Sie versuchen über sämtliche Seehandelsplätze und Flussmündungen ins Innere Russlands vorzustoßen. So auch über das Mündungsgebiet der Düna (lett.: Daugava, russ.: Sapadnaja Dwina) im heutigen Lettland. Die Düna ist ein gut schiffbarer Fluss, der auf rund 1000 Kilometern Länge das russische Hinterland erschließt. An seinem Oberlauf liegt Witebsk. Von dort aus erreicht man nach einem relativ kurzen Landweg zudem die Stadt Smolensk am Dnjepr, der seit der Wikingerzeit vielbefahrenen Wasserstraße nach Kiew, zum Schwarzen Meer und schließlich nach Konstantinopel. An diese Handelsverbindungen suchen die niederdeutschen Kaufleute Anschluss.
Heinrich von Lettland berichtet in seiner zwischen 1224 und 1227 in Latein geschriebenen livländischen Chronik, dass der Missionar Meinhard aus dem Augustinerkloster in Segeberg um 1184 «mit einer Gesellschaft von Kaufleuten nach Riga [kam]». Genauer wäre: dorthin, wo siebzehn Jahre später die Stadt Riga gegründet wurde. Und er fährt fort: «Deutsche Kaufleute nämlich, mit den Liven in Freundschaft verbunden, pflegten Livland häufig zu Schiff auf dem Dünastrom zu besuchen.» Livland umfasste ungefähr die heutigen Staaten Estland und Lettland.
Aus dieser Hilfeleistung erwächst den Kaufleuten in den nächsten Jahrzehnten ein mächtiger Verbündeter: die römischkatholische Kirche, die ihre Mission genannte Machtexpansion mit Unterstützung vor allem des deutschen und dänischen Adels nach Livland trägt. Bald wird der Krieg gegen die Heiden in Livland vom Papst mit dem Kampf gegen die Ungläubigen im Heiligen Land gleichgesetzt. Die Kreuzfahrer selbst und der Nachschub für sie schiffen in erster Linie in Lübeck in die Koggen der Kaufleute ein. So geraten Lübeck und die frühhansischen Kaufleute ins Blickfeld des Papstes. Das wird für sie in den kommenden Jahrzehnten nützlich sein.
Die Kaufleute sind an vielen Kriegszügen gegen die Liven, Esten und andere Stämme aktiv beteiligt. Die Christianisierung bringt viele Vorteile für sie. Mit der römisch-katholischen Kirche wird deren Rechtssystem in den eroberten Gebieten eingeführt. Das sind dieselben Rechtsnormen, die in «Alteuropa» gelten. Für die Kaufleute bedeutet dies mehr Sicherheit im Handel, als wenn sie sich mit Sitten und Gebräuchen völlig andersartiger Kulturen auseinandersetzen müssen.
Im Jahr 1201 verbietet Papst Innozenz III. unter Androhung des Bannes den Kaufleuten, die in Semgallen Handel treiben wollen, den dortigen Hafen anzulaufen, der an der (damaligen) Mündung der Kurländischen oder Semgaller Aa liegt. Das ist selbstverständlich nicht die Idee des Papstes. Er entspricht damit der Bitte des Bischofs Albert von Riga. Sinn und Zweck des Verbotes ist es, den Handelsverkehr nach Semgallen nicht mehr direkt, sondern nur noch über die im selben Jahr gegründete Stadt Riga laufen zu lassen. Heinrich von Lettland berichtet weiter: Dem Verbot, den Hafen anzulaufen, «haben die Kaufleute später selbst zugestimmt und auf gemeinsamen Beschluss [communi decreto] denselben Hafen unter Verbot gestellt, so dass, wer es weiterhin wagte, ihn zu Handelszwecken aufzusuchen, Gut und Leben verlieren sollte. Als darum später, zwei Jahre nach der Erbauung der Stadt [Riga], einige ihre Verpflichtung brechen wollten, wurden sie zuerst von allen Kaufleuten angelegentlich ersucht, nicht nach Semgallen zu gehen. Sie fuhren jedoch, des päpstlichen Befehls wie des gemeinsamen Beschlusses der Kaufleute nicht achtend, in ihrem Schiffe die Düna hinunter. Als die anderen ihren Übermut gewahrten, führten sie ihre Schiffe heran und griffen sie an. Zuletzt nahmen sie zwei Leute, den Lotsen nämlich und den Schiffsführer, gefangen und brachten sie grausam um; die anderen aber wurden zur Rückkehr gezwungen.»
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Der Ostseeraum, das Ziel der niederdeutschen Kaufleute im 13. Jahrhundert 



Das ist der erste schriftliche Hinweis auf eine Organisation niederdeutscher Kaufleute im Ostseeraum. Es ist von einem gemeinsamen Beschluss der Kaufleute die Rede sowie davon, dass derjenige, der gegen den Beschluss verstoße, seine Güter und sein Leben verlieren solle. Der Bericht zeigt anschaulich, mit welch harten Mitteln das Einhalten einmal gefasster Beschlüsse erzwungen wird.
Heinrich von Lettland beschreibt hier das Prinzip der Einung. In einer Einung schließen sich besonders in Zeiten der Gefahr Individuen auf freiwilliger Basis zu gegenseitiger Hilfe zusammen und vereinbaren ihr Vorgehen sowie die Strafen für diejenigen, die den im Konsens gefassten Beschlüssen zuwiderhandeln. Dieses Vorgehen heißt Willkür, das bedeutet «nach eigenem Willen küren», nach eigenem Willen einen Beschluss fassen.
Heute hat die Willkür einen schlechten Ruf, weil die Juristen der fürstlichen Landesherren bei der Festigung der Landesherrschaft in den Territorialstaaten in der frühen Neuzeit alles daran setzten, dieses von alters her geltende Recht der Menschen, über die inneren Angelegenheiten ihrer Verbände frei und gemeinsam zu entscheiden, in Misskredit zu bringen und alles der fürstlichen Rechtsprechung unterzuordnen. Sie hatten Erfolg; denn nach unserem heutigen Sprachverständnis handelt der «willkürlich», der sich nicht an rechtliche Vorgaben hält oder prinzipienlos und unmethodisch vorgeht.
1229 sind die Mitglieder der Führungsgruppe solcher Kaufleute erstmals namentlich und mit ihren Herkunftsorten genannt. Vier Kaufleute aus Riga, je zwei aus Visby, Lübeck, Soest, Münster, Dortmund und einer aus Bremen schließen einen Vertrag mit dem Fürsten von Smolensk. Ihre Herkunftsstädte liegen in verschiedenen Herrschaftsgebieten, Riga und Visby gehören nicht einmal zum Heiligen Römischen Reich. Dennoch erkennt der Fürst von Smolensk diese Gruppe als Rechtspartner an, und diese beglaubigt den geschlossenen Vertrag mit dem «Siegel aller Kaufleute».
[image: ]
Anhand der Herkunftsstädte der Kaufleute, die 1229 den Vertrag mit dem Fürsten von Smolensk schließen, lässt sich die enorme geographische Weite der Einung der niederdeutschen Kaufleute veranschaulichen. 



Vermutlich handelt es sich um das Siegel der Gotland besuchenden Deutschen. Das ist zwar erst 1260 als Original überliefert, könnte aber bereits 1201 in Gebrauch gewesen sein, als die Kaufleute in der Semgaller Angelegenheit gemeinsam handelten.
[Bild vergrößern]
[image: ]Urkunde mit den Siegeln der gotländischen (links) und der deutschen Gemeinde (rechts) in Visby aus dem Jahr 1280 



Die Umschrift des Siegels lautet: SIGILL[UM] THEVTHONICO[RUM] GVTHLA[N] DIA[M] FREQVENTANTIVM (Siegel der Deutschen, die Gotland aufsuchen). Im Text einer Urkunde aus dem Jahr 1291 nennen sie sich «Gemeinschaft der Kaufleute, die Gotland um des Handels willen besuchen» (universitas mercatorum terram Gotlandie gratia mercandi applicantium).
Außerdem gibt es auf Gotland eine zweite Einung deutscher Kaufleute, diejenigen, die sich in Visby niedergelassen haben. Sie versehen ihr 1280 überliefertes Siegel mit der Umschrift: SIGILL[VM] THEVTONICO[RUM] IN GOTLANDIA MANENCIVM (Siegel der Deutschen, die auf Gotland wohnen).
Selbstverständlich lösen sich die einzelstädtischen Fahrtgemeinschaften durch den Zusammenschluss nicht auf, sondern bestehen innerhalb der umfassenden Einung weiter. Zum Beispiel in der Einung der Gotland besuchenden Kaufleute. Denn wie zum Beweis schreibt der Rat von Lübeck 1263 seinem Ältermann und den anderen Lübecker Bürgern, die sich in Gotland aufhalten, dass sie die Salzwedeler Kaufleute, die nach Visby kommen, in ihre Bank, also in die Vereinigung der Lübecker Kaufleute in Visby, aufnehmen sollen.
Wie nun aber eine solche Einung vieler Kaufleute aus vielen verschiedenen Städten zustande kommt, berichtet um die Mitte des 13. Jahrhunderts die Ordnung des St. Peterhofes in Nowgorod, die sogenannte Schra. Der Begriff schra oder skra stammt aus dem Altnordischen und bedeutet «getrocknete Tierhaut» oder «Leder», bezeichnet also den Stoff (Pergament), auf den die Ordnung geschrieben wird. Die Hofordnung ist für die Kaufleute bestimmt. Sie wird daher in Mittelniederdeutsch geschrieben.
Die Ordnung ist ein Schlüsseltext der hansischen Geschichte. Sie reicht in die Gründungszeit des Hofes am Ende des 12. Jahrhunderts zurück (recht, dhat van aneginne gehalden is unde gewesen hevet in dheme hove dhere Dhutschen to Nogarden). Sie ist keine herrschaftliche Ordnung, sondern eine genossenschaftliche. Denn sie wurde in gemeinsamer Beratung der erfahrensten Fernkaufleute aus allen (!) Städten auf deutschem Gebiet beschlossen (van ganceme rade unde van eneme gemenen wilcore dhere wisesten van allen steden van dhutscheme lande). Die Ordnung verpflichtete nicht nur diejenigen Kaufleute, die bei der Beratung und ihrem Beschluss, der «Willkür», anwesend waren, sondern alle, die den Peterhof aufsuchen und aufsuchen werden. Dabei ist gleichgültig, ob per Schiff oder auf dem Landweg – wobei man bezüglich des Letzteren ergänzen sollte: von einer der livländischen Städte aus (to haldende allen dhen genen, dhe dhen beschenen hof pleget to søkende bi watere unde bi lande).
Auf der Newa (so wanne se komet in dhe Ny), dem Fluss, der den Finnischen Meerbusen mit dem Ladogasee verbindet, oder an deren Ufer schließen sich die von Gotland kommenden deutschen Kaufleute durch die Wahl gemeinsamer Älterleute zu einer Vereinigung zusammen. Sie wählen aus ihren Reihen je einen Ältermann für den Hof und einen für die St. Peterskirche, die der Niederlassung ihren Namen gab, und zwar jeweils den geeignetsten, gleichgültig, aus welcher Stadt er komme (so solen se oldermanne kesen dhes hoves unde synte Peteres under sic selven, dhe dahr rechtest to sin, van wiliker stat so se sin). Der Ältermann des Hofes wählt anschließend vier Männer aus, die ihm bei der Erfüllung seiner Aufgaben helfen sollen. Die Wahl ist verbindlich bei Strafe einer Mark Silbers (Dhese olderman dhes hoves, dhe hevet vorth vrien wilcore to kesende ver man eme to helpe, dhe eme rechtest sin; we sic dhes enten wille, dhe betere sante Peter I marc silveres).
Knapp formuliert erfahren wir hier, wie die zentrale Innovation der frühhansischen Kaufleute – die Grundlage der Bedeutung der Hanse – zustande kommt: der freiwillige Zusammenschluss von Kaufleuten aus zahlreichen Städten, die zudem in verschiedenen Herrschaftsgebieten liegen. Kein Herrscher zwingt sie, ihre zum Teil erbitterte Konkurrenz beizulegen, sie tun das aus freien Stücken. Sie tun dies aber nur im Ausland: in Nowgorod, auf Gotland und, wie wir sahen, in Livland.
Freiwillige Vereinigungen von Kaufleuten können in dieser Zeit zwar europaweit beobachtet werden. Aber keiner dieser Zusammenschlüsse reicht in der Intensität der gemeinsamen Beschlussfassung und in der zeitlichen Dauer an das heran, was vermutlich auf Gotland begann (dort aber erst später überliefert ist) und in der Nowgoroder Niederlassung aufgeschrieben wird.
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Ein solcher allgemeiner Zusammenschluss ist offensichtlich nur für eine Gemeinschaft mit Bezug zu einem eindeutig zuweisbaren Ort oder zu einer Region möglich: Gotland/​Visby, Nowgorod und Riga beziehungsweise Semgallen. Denn die Kaufleute segeln in einzelstädtischen Fahrtgemeinschaften von Visby zur Newa (auch für die Fahrt nach Riga ist es 1211 überliefert). Erst dort schließen sie sich für die gemeinsame Fahrt auf dem Wolchow nach Nowgorod und für den Aufenthalt dort zusammen.
Es ist also eine Gemengelage von einzelstädtischen Einungen, die sich zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele an gewissen Orten oder in gewissen Regionen zu übergreifenden Gemeinschaften zusammenschließen. Zusammenschlüsse dieser Art müssen von den örtlichen Machthabern genehmigt werden. Über den Druck, den die Kaufleute aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke möglicherweise ausüben können, um diese Genehmigung zu erzwingen, ist damit nichts ausgesagt. In Riga jedenfalls lässt der erzbischöfliche Stadtherr im Jahr 1211 die Bildung einer gilda communis, einer gemeinsamen Gilde deutscher und gotländischer Kaufleute, nicht zu. Infolgedessen kann sich dort keine Niederlassung der Kaufleute mit eigener Rechtsprechung wie in Visby und in Nowgorod bilden. Stattdessen erwerben einzelne Städte wie Lübeck und Münster jeweils eigene (einzelstädtische) Höfe innerhalb der Stadt. Bei diesen Vorgängen spielte es keine Rolle, dass Riga später selbst Hansestadt werden sollte. Im Jahr 1211 toben noch die Kämpfe um die militärische Eroberung Livlands im Namen des christlichen Glaubens.
Seit Mitte des 13. Jahrhunderts nennen die Kaufleute ihren übergreifenden Verband universitas mercatorum, auf Niederdeutsch gemener kopman. Dieser gemene kopman ist der übergreifend gedachte Zusammenschluss aller niederdeutschen Kaufleute, der sich im Ausland in von Ort zu Ort wechselnder Zusammensetzung als Teil der universitas mercatorum konstituiert.
Das gemeinsame Auftreten nach außen verschafft den niederdeutschen Kaufleuten den entscheidenden Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten. Denn sie treten nicht als einzelne Kaufleutegruppen aus Soest oder aus Osnabrück, Lippstadt, Bremen oder Lübeck auf, sondern als Gemeinschaft der Kaufleute, die Gotland aufsuchen, um Handel zu treiben (universitas mercatorum terram Gotlandie gratia mercandi applicantium).
Die zusammengeschlossenen Kaufleute können gemeinsam konkurrenzlos große Mengen an Produkten einerseits liefern und andererseits abnehmen, wesentlich mehr als es Kaufleutegruppen einzelner Städte möglich wäre. Dadurch sind sie – wir greifen jetzt zeitlich etwas vor und verallgemeinern die Aussage auch auf die anderen Niederlassungen – für die Wirtschaft des jeweiligen Ziellandes und besonders für dessen Machthaber bald unentbehrlich. Diese Position ermöglicht es ihnen, Privilegien genannte Handelsverträge zu erwerben, die vor allem Rechtsschutz und Zollbegünstigungen oder Zollbefreiungen enthalten und sie in eine noch bessere Position gegenüber ihren Konkurrenten bringen.
Außerdem erreichen die Kaufleute durch ihre starke Position eine relativ autonome Stellung ihrer Niederlassungen, der später sogenannten Kontore. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied zu anderen Arten von Handelsniederlassungen, wie zum Beispiel dem etwa gleichzeitig mit dem Nowgoroder St. Peterhof entstehenden Fondaco dei Tedeschi in Venedig, die zur Kontrolle der auswärtigen Kaufleute durch die Stadtverwaltung dienten. Die hansischen Kaufleute dagegen hatten großen Einfluss auf die Art und Weise des Warenaustausches (wer durfte welche Ware wann prüfen), und sie hatten das Recht, in ihrem Bereich Strafen selbst auszusprechen und durchzusetzen. Sie waren rechtlich unabhängig vom Stadtherrn – abgesehen selbstverständlich von Konflikten zwischen den Hansen und Bewohnern der betreffenden Stadt.
Diese Gemeinschaften in den Niederlassungen im Ausland sind der Kern der Hanse. Die von ihnen vereinbarten Verträge, die Privilegien, bilden bis zum Ende des 16. Jahrhunderts die Handlungsgrundlage für den gesamten Verband. Die Hanse entsteht somit im Ausland. Da die großen Fernkaufleute seit dem 13. Jahrhundert auch Mitglieder der städtischen Räte werden, führt ihre Einung im Ausland schließlich in einem langen Findungsprozess zu einer Einung der Städte oder besser: der Räte, der Ratsgremien der Städte in den heimischen Territorien.
Die so gewonnenen Vorteile beruhen auf einer neuen Form der Handelsorganisation: Im Gegensatz zum Seehandel der vorhansischen Zeit, der nur oder fast ausschließlich von den Küstenbewohnern der Ostsee getragen wurde, handeln die frühhansischen Kaufleute, die ja mehrheitlich aus dem Binnenland stammen, «über See und Sand», das heißt, sie verbinden den Landhandel aus dem weiten Hinterland von Lübeck bis zum Niederrhein mit dem Seehandel im Ostseeraum – ähnlich wie heutige Containerfirmen mit den Vorteilen des Land-Sea-Links werben (Detlev Ellmers). Die Durchschlagskraft der niederdeutschen Kaufleute beruht folglich auf der großen Nachfrage der vielen Verbraucher (Adel, Geistlichkeit, Bürger und Einwohner der Städte, städtische Gewerbe, Landbevölkerung) im weiten Binnenland des Reiches und, je länger, je mehr, auch auf den westeuropäischen Märkten. Die Nachfrage wächst ständig, da 12. und 13. Jahrhundert ein Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum aufweisen, wie es erst wieder im Zeitalter der industriellen Revolution erreicht werden wird.
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Die Bedeutung der über See herangeschafften Handelswaren war für die Seehafenstädte dermaßen groß, dass die Räte vieler dieser Städte – beginnend mit Lübeck um 1223 – ein Schiff in das jeweilige Stadtsiegel setzen ließen. Lübeck «toppte» die Selbstdarstellung noch dadurch, indem es die beiden Personengruppen, die den Handel «über See und Sand» trugen, in der Darstellung eines binnenländischen und eines seefahrenden Kaufmannes in das Schiff setzten und damit die beiden Gruppen, die die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt ausmachten, als Sinnbild ihrer Bürgergemeinde wählten (siehe Abbildung auf S. 14).
Die Zusammenarbeit der Kaufleute im Ausland wird von ihren Herkunftsstädten unterstützt. Mitte des 13. Jahrhunderts verhandeln Gesandte der Städte Lübeck und Hamburg für ihre Heimatstädte, aber auch im Auftrag westfälischer und niederrheinischer Städte und für die «Gotland besuchenden Kaufleute» mit der Gräfin von Flandern. Eine klare Aufgabentrennung zwischen Städten und dem gemenen kopman gibt es nicht. Der gemene kopman ist jedoch besonders in Nordosteuropa, in Nowgorod, Smolensk und Livland aktiv, während im Westen die Städte auch für den gemenen kopman verhandeln (Flandern 1252/​53).
Damit haben die niederdeutschen Kaufleute auf Gotland und in Nowgorod ein Modell entwickelt, das sie im 13. und 14. Jahrhundert mit jeweils spezifischen Eigenheiten in den großen Kontoren in London, Brügge, Bergen und in zahlreichen kleineren Niederlassungen wie Lynn und Boston in England, Smolensk und anderen durchsetzen werden. Das Ziel ist die Anerkennung der Gemeinschaft der niederdeutschen Kaufleute aus zahlreichen Städten, die innerhalb und außerhalb des Römischen Reiches liegen, als ein Rechtspartner durch den jeweiligen Herrscher. Damit vollbringen die niederdeutschen Kaufleute eine Art organisatorischen Quantensprung. Dass diese ungewöhnliche Rechtskonstruktion im Prinzip bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, bis zum Verlust der Privilegien in England, aufrechterhalten werden kann, spricht mehr als die eine oder andere gewonnene Seeschlacht für die (wirtschaftliche) Macht der Hanse. In diesem Sinne war sie tatsächlich eine «heimliche Supermacht».
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3 Zwischen Konkurrenz und Bündnis: die Formierung des wendischen Städtebunds 
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Am 6. September 1259 verkünden die Räte der Städte Lübeck, Rostock und Wismar in einer gemeinsam ausgefertigten Urkunde, «dass alle diejenigen, die Kaufleute in Kirchen, auf Friedhöfen, zu Wasser und zu Lande berauben, keinen Frieden haben werden, sondern von den vereinigten Städten und Kaufleuten geächtet werden». Im Klartext heißt das: Jeder, der einen Piraten oder einen Räuber zu Land erwischt, darf ihn sofort töten – ohne jegliches Gerichtsverfahren. Zusätzlich zu den eigentlichen Tätern werden auch deren Helfer und Unterstützer mit derselben Strafe, der Acht, bedroht: «In welche Gebiete die Räuber auch immer mit dem Raub gehen werden, welches Land oder welche Stadt sie zum Raub ermutigen wird, sie alle werden, wie die Räuber, von den vereinten Städten und Kaufleuten angeklagt und geächtet werden.»
Das ist ein großer Unterschied nicht nur zu unseren heutigen Rechtsvorstellungen. Der Beschluss von 1259 war auch damals ein Bruch des geltenden Rechts. Diesem zufolge konnte eine Ächtung nur nach begangener Tat erfolgen, wobei der Geächtete mit Namen ausgerufen werden musste.
Hinter diesem Beschluss steht ein politisches Programm. Hier wird Machtpolitik angekündigt. Ob sie durchsetzbar sein wird, muss die Zukunft zeigen.
Warum dieses Vorgehen notwendig ist, wird eingangs begründet: «Weil nämlich viele Kaufleute, die um der göttlichen Gnade willen mit Handelswaren über die Meere segeln, wegen der Angriffe der Piraten und Räuber weder wahren Frieden noch wirkliche Sicherheit haben.» Es müssen auf der Ostsee und im Binnenland Zustände herrschen, die einen friedlichen Handel nicht mehr erlauben.
Mitte des 13. Jahrhunderts ist die Welt für die niederdeutschen Kaufleute endgültig aus den Fugen geraten. Schon seit rund 30 Jahren gibt es im Ostseeraum keine Macht mehr, die den Kaufleuten beim Auslandshandel Schutz bieten kann. Der letzte mächtige Schutzherr, den sie hatten, war König Waldemar II. von Dänemark. Seit 1202 hatte er sein Reich konsequent ausgedehnt und mit seiner militärischen Stärke für Sicherheit im Ostseeraum gesorgt. Seine Macht erstreckte sich von Dänemark einschließlich der Stadt Schleswig über Hamburg und Lübeck die südliche Ostseeküste entlang bis nach Samland. Im Nordosten gehörten Estland und auf der gegenüberliegenden Seite der Ostsee Öland sowie im heutigen südlichen Schweden die – allerdings von alters her zu Dänemark gehörenden – Landschaften Blekinge, Schonen und Halland dazu. Die niederdeutschen Kaufleute konnten unter seinem Schutz sowohl das Siedlungsgebiet an der südlichen Ostseeküste als auch ihren Handel im Ostseeraum ausbauen.
In die Zeit seiner Herrschaft fällt die Aufbauphase der dort gelegenen Städte. Rostock, das 1189 zum ersten Mal schriftlich erwähnt wird, erhält im Jahr 1218 das Stadtrecht, Danzig um 1224 und Wismar 1227 oder 1228, wenige Jahre nach dem Zusammenbruch des waldemarischen Imperiums im Jahr 1224. Damals kommen Lübeck, Holstein, Mecklenburg und Pommern wieder zum Reich – Friedrich II. hatte die Städte und Länder an Waldemar abgetreten. Aber der Kaiser, ihr neuer Schutzherr, ist fern und ohne reale Eingriffsmöglichkeit im Ostseeraum.
Der Zusammenbruch der Herrschaft Waldemars hat die gleichen Folgen wie der Zusammenbruch wohl jedes Imperiums. Örtliche «warlords» reißen die Macht an sich, wodurch die Sicherheit für die Schifffahrt und damit für den Seehandel auf der Ostsee dahin ist. Weil der Kaiser fern und ohne großen Einfluss ist, taugt er nicht als Schutzherr für die niederdeutschen Kaufleute. Und die Machtmittel der Fürsten von Holstein, Mecklenburg und Pommern reichen nicht aus, um wirksamen Schutz zu gewährleisten. Der Hochmeister des Deutschen Ordens, der später ein gewichtiges Wort in der Politik des Ostseeraums mitreden wird, steckt damals mitten in der Eroberung Preußens.
In dieser Situation beginnen die Städte sich zu gemeinsamer Politik zusammenzuschließen. Zunächst durch schriftlich abgesicherte bilaterale Verträge, wie im Norden Deutschlands zwischen Lübeck und Hamburg (vermutlich im Jahr 1241).
Es ist ein extrem schwieriges Unterfangen, diese Bündnisse zustande zu bringen, weil die Konkurrenz zwischen den einzelnen Städten sehr groß ist. Vor allem die wendischen Städte, die später die zentrale Gruppe innerhalb der Hanse sein werden, brauchen bis in die 1280er Jahre hinein, um sich zusammenzuraufen. Unter den wendischen Städten versteht man diejenigen Städte im und am Rand des ehemals slawischen Siedlungsgebietes, nämlich Hamburg, Lüneburg, Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald.
Der Beschluss kann erst 1259 zustande kommen, als Rostock und Lübeck durch die Vermittlung Wismars im Jahr 1256 ihre Differenzen beigelegt haben. Beide Städte verzichten auf jeden Ersatz für die erlittenen Schäden. Es muss also zumindest zu gegenseitigen Beschlagnahmungen von Schiffen und Waren, wenn nicht gar zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen sein. Wir wissen nicht, welchen Grund die Differenzen hatten. Vermutlich war es wirtschaftliche Konkurrenz, vergleichbar dem Konflikt um die Heringsfanggründe vor Rügen, die ein Jahrzehnt zuvor, im Jahr 1249, so eskaliert sind, dass eine Lübecker Flotte Stralsund angreift und teilweise zerstört. Dies ist auch der Grund, dass Stralsund 1259 an den Beratungen nicht teilnimmt.
Konflikte dieser Art zwischen den späteren Hansestädten passen nicht in das hehre Bild, das manche frühere Historiker von den Anfängen der Hanse zeichneten. So verkündete zum Beispiel Fritz Rörig seit den 1920er Jahren: «Das Ganze war früher da als seine Teile», und meinte damit, dass das alles überwölbende Bewusstsein der Zusammengehörigkeit die Bürger der niederdeutschen Städte von Anfang an geeint habe. Das aber kann, wie wir sehen, nicht der Fall gewesen sein, denn Zusammengehörigkeitsgefühl führt wohl nicht zur Zerstörung einer benachbarten Stadt.
Was ist es dann, was die Ratsgremien der Städte dazu bringt, gemeinsame Politik zu machen? Es sind die Interessen der Kaufleute, wie es klar und deutlich in der Begründung des Beschlusses von 1259 heißt: «Weil nämlich viele Kaufleute, die um der göttlichen Gnade willen mit Handelswaren über die Meere segeln, wegen der Angriffe der Piraten und Räuber weder wahren Frieden noch wirkliche Sicherheit haben.»
Der seegestützte Fernhandel nach Dänemark, Schweden, Livland und Russland ist der wichtigste Wirtschaftszweig der Städte an der südwestlichen Ostseeküste. Außerdem ist er die wirtschaftliche Domäne der politischen Führungsgruppen der Städte. Es sind ihre ureigensten Interessen, die durch Piraterie und Straßenräuberei gefährdet sind. Gefährdet wie wohl noch nie zuvor. Die Situation ist schlimm, denn völlig unterschiedliche Welten prallen hier aufeinander.
In der Welt des Adels erlaubt das Fehderecht jedem Freien, tatsächliche oder vermeintliche Rechtsverletzungen zu ahnden und Rechtsansprüche durchzusetzen, und zwar mit Mitteln der Gewalt. Es ist zwar nicht so, dass die Fehdeführung völlig unreguliert ist. Sie unterliegt vielmehr relativ strengen Regeln, die jedoch nur den Ablauf der Fehde und die sukzessive Steigerung der Gewalttaten regeln, nicht aber diese selbst verbieten oder beschränken. Insofern ist es vom Standpunkt der Städte aus nur folgerichtig, dass eine ihrer ersten überlieferten Reaktionen diesem hauptsächlich vom Adel angewandten Recht gilt. Im Bündnis von 1241 nehmen Lübeck und Hamburg den Kampf gegen die Fehde auf: Seit diesem Jahr ist für beide Städte Fehde ein Verbrechen.
Warum das notwendig ist, zeigt noch rund 30 Jahre später ein Schreiben verschiedener niedersächsischer Städte an die Stadt Gent in Flandern. Darin beschweren sich die Städte, dass ihre nach Gent fahrenden Kaufleute für die Beraubung von Genter Kaufleuten im Herzogtum Sachsen haften müssen, und beteuern, dass sie die Genter Kaufleute nur innerhalb ihrer Stadtmauern beschützen könnten, weil sie nicht einmal das Gut, das ihren eigenen Bürgern gestohlen werde, den Händen der Räuber wieder entreißen könnten. Selbst die Fürsten könnten diese Tyrannen, wie die Straßenräuber genannt werden, nicht bezwingen, oder zumindest wagen sie es nicht.
In der Folgezeit wirbt man Söldner als militärische Begleittruppen für kaufmännische Warenzüge an, wie 1255 im Bereich der wendischen Städte zum ersten Mal überliefert ist.
Die große Gefahr für die Kaufleute sind eben nicht irgendwelche Outlaws, Banden von Ausgestoßenen, obwohl es diese vermutlich auch gibt. Die größte Gefährdung geht vom Adel aus, der durch Gewalt seine Beteiligung an dem lukrativen Handel erstreitet. Auch die meisten Führer der Piraten rekrutieren sich aus dem Adel. Schiffe kosten auch in der damaligen Zeit bereits viel Geld. Es sind also, wie an Land, kampfgewohnte Adlige, die auf der Ostsee bezwungen werden müssen.
Als der Leidensdruck bei Kaufleuten und Städten groß genug ist, beginnen sie politisch zu handeln. Und das Modell des gemeinschaftlichen Handelns kommt von den Fernkaufleuten! Angesichts der Bedrohung erinnern sie sich an die Zusammenarbeit, die sie mit ihren Fahrtgemeinschaften an bestimmten Orten im Ausland bereits seit Ende des 12. Jahrhunderts betreiben, und zwar überall da, wo der Druck von außen so groß ist, dass man sich zusammenschließen muss, um Erfolg zu haben.
Um die Mitte des 13. Jahrhunderts überträgt man diese im Ausland bewährte Form der Zusammenarbeit auf die Politik der Städte. Der erste Schritt betrifft aber nicht eine wie auch immer geartete gemeinsame Politik im Inland, sondern die Sicherung der Handels-, insbesondere der Seewege durch gleiches Vorgehen gegen Piraten und Räuber.
Dabei ist man nicht zimperlich: Die See ist ein rechtsfreier Raum, also schafft man für sie eigenmächtig ein Recht, das auf dem bürgerlichen Einungsrecht basiert.
Das neue Recht, das mit dem Vertrag von 1259 gesetzt wird, ist in seiner Anlage nichts anderes als das innerstädtische Willkürrecht. Aber jetzt wird es über den Kreis der eigenen Bürgergemeinde hinaus auf Menschen ausgedehnt, die diesem Rechtskreis nicht angehören. Von einer Selbstunterwerfung der betroffenen Piraten und Räuber kann 1259 selbstverständlich keine Rede sein. Aber zumindest können die Städte auf der rechtsfreien Ostsee so handeln. Im Reichsgebiet, also gegen die Landräuber, hätten die Städte dieses Verfahren – an sich – nicht anwenden dürfen. Hier hätten sie die Erlaubnis des Königs einholen müssen, wie es aus dem 14. Jahrhundert für Hamburg überliefert ist. Damals wird der Stadt durch einen Brief des königlichen Hofgerichts die Bekämpfung der Seeräuber auf der Elbe genehmigt. Die Elbe gehört als Wasserstraße zum Reich, und deswegen greift die Bestimmung des Mainzer Reichslandfriedens von 1234, der zufolge der König/​Kaiser für die Erhaltung des Landfriedens zuständig ist.
Die unmittelbaren Folgen des Vertrags von 1259 für die See- und Landräuber sind nicht überliefert. Aber die Führungsgruppen, die Ratsgremien und die Fernkaufleute, scheinen mit dem eingeschlagenen Weg zufrieden gewesen zu sein, da sie die Zusammenarbeit nun immer mehr ausbauen.
Zwischen 1260 und 1264 wird in Wismar ein regelrechter Bund geschlossen. Es geht in erster Linie um die Seeräuberei, aber ebenso um den gegenseitigen Beistand im Falle eines Krieges gegen einen der Landesherren, um gemeinsame Politik bei Ächtung, Freikauf und Bigamie eines einzelnen Bürgers (wobei auf Bigamie die Todesstrafe steht) und anderes mehr. Die Beschlüsse sollen für ein Jahr gelten, danach will man über weitere Maßnahmen beraten.
Bei einem weiteren Treffen im Jahr 1265 verzichten die Städte auf eine zeitliche Begrenzung und beschließen, die gemeinsamen Angelegenheiten nun jährlich zu beraten. Dieses Schriftstück ist gewissermaßen das erste Exemplar eines Hanserezesses, wie die Beschlussprotokolle der Hansetage später genannt werden. Es wird ins Wismarer Stadtbuch eingeheftet und bleibt dadurch mit dem Stadtbuch selbst dauerhaft präsent. In der Folgezeit kann man immer wieder auf die Aufzeichnungen zurückgreifen. Sogar ein Wechsel der Versammlungsorte ist im Text bereits vorgesehen, weil es heißt, dass man sich in der Folgezeit jährlich treffen wolle, wobei man über den Ort entscheiden werde.
Damit ist bereits 1265 ein Organisationsgrad erreicht, der die Planung und Durchführung einer gemeinsamen städteübergreifenden Außenhandelspolitik der wendischen Städte ermöglicht. Seit damals kann der wendische Städtebund, in frühhansischen Angelegenheiten der aktivste der regionalen niederdeutschen Städtebünde, als dauerhaft gelten. Zu seinem damaligen Kern stoßen ab 1281 noch die pommerschen Städte Stralsund und Greifswald sowie Stettin und Anklam hinzu.
Überall im niederdeutschen Raum bilden die Städte regionale Zusammenschlüsse, so auch in Westfalen, wo sich 1246 Münster, Osnabrück, Minden, Coesfeld und Herford zusammenschließen. Die Bündnisverträge dieser Zusammenschlüsse lassen uns zum ersten Mal in der schriftlichen Überlieferung die verschiedenen Regionen erkennen, aus denen die Hanse sich zusammensetzt: aus den süderseeischen, niederrheinischen, westfälischen, (nieder-)sächsischen, brandenburgischen, wendischen, pommerschen, preußischen und livländisch-gotländischen Städten. Die süderseeischen Städte liegen übrigens an der Zuidersee.
Die Organisation von Versammlungen ist aber nicht alles. Man muss schließlich auch in der Lage sein, die dort gefassten Beschlüsse durchzusetzen, insbesondere gegen die See- und Landräuber. Im Bereich des Schiffsbaus gelingt es im Laufe des 13. Jahrhunderts den niederdeutschen Kaufleuten ganz offensichtlich, einen Vorsprung gegenüber den bis dahin dominierenden Schiffen skandinavischer Bauweise zu gewinnen.
Die erste nachgewiesene Kogge aus der Zeit um 1150/​1200, die Kollerup-Kogge, ist ein Schiff mit relativ niedriger Bordwand. Im Verlauf des 13. Jahrhunderts wird die Kogge dann zwar nicht viel länger, aber breiter und höher gebaut, sodass sie von niedrigeren Schiffen anderer Bauart nur unter großen Schwierigkeiten geentert werden kann. Außerdem beginnt man zunächst am Heck, dann auch am Bug «Kastelle». (Aufbauten) anzubringen, wie das älteste Danziger Stadtsiegel aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zeigt (siehe Seite 39). Von diesen Kastellen aus können Schützen mit Armbrust oder Pfeil und Bogen von oben herab Angreifer gut bekämpfen und auch selbst wirkungsvoll angreifen.
Die Seeschlachten werden damals nach dem gleichen Prinzip geführt wie Schlachten an Land: zuerst versucht man, den Feind im Fernkampf mit Pfeil und Bogen und Armbrust zu zermürben, dann beginnt der Nahkampf Mann gegen Mann.
Wie groß die Koggen der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sind, ist leider nicht bekannt. Bis heute ist noch kein Schiff aus dieser Zeit archäologisch geborgen worden. Erst für das späte 14. Jahrhundert zeigt ein Größenvergleich zwischen der Kollerup-Kogge aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts und einer Kogge von der Größe der 1380 gesunkenen Bremer Hansekogge deutlich die Entwicklung. Die späteren Koggen unterscheiden sich von der langen, schmalen und niedrigen Kollerup-Kogge vor allem durch eine größere Breite und durch höhere Bordwände. Die Kollerup-Kogge ist rund 21 Meter lang, 4,92 Meter breit, 2,21 Meter hoch und hat bei einem Tiefgang von 1,35 Metern (1,20 Meter) eine Tragfähigkeit von rund 21 Last, das sind circa 42 Tonnen. Die Bremer Hansekogge von 1380 ist mit einer Gesamtlänge von 23,3 Metern nicht viel länger, hat aber eine Breite von 7,6 Metern und ist mit einer Seitenhöhe mittschiffs von 4,26 Metern rund doppelt so hoch wie die Kollerup-Kogge. Sie hat bei einem Tiefgang mit Ladung von 2,25 Metern eine Ladekapazität von bis zu 84 Tonnen. Sie gehört damit zu den kleineren Lastschiffen. Aus schriftlichen Quellen wissen wir, dass um 1400 die 100-Last-Grenze (200 Tonnen) bereits überschritten ist. Das belegt auch die Poeler Kogge. Sie wird Mitte des 14. Jahrhunderts gebaut und hat nur wenig Tiefgang, um besser auf den Bodden- und Haffgewässern der südlichen Ostsee fahren zu können. Bei einer Länge von 31,5 Metern, einer Breite von 8,5 Metern und einem Tiefgang von zwei Metern ist diese «baltische Kogge» mit einer Ladekapazität von rund 100 Last das größte Lastschiff dieses Zeitraums, das bislang geborgen wurde. Die Besatzung der Koggen ist in der Regel elf Mann stark.
[Bild vergrößern]
[image: ]Rekonstruktionszeichnung der Kollerup-Kogge, um 1150 gebaut, um 1200 an der Nordküste Jütlands gesunken. In solchen «Nussschalen» segelten die frühhansischen Kaufleute zur Newa. 



Was aber nützen die Bemühungen um die Befriedung der See, wenn die Wagenzüge mit den Handelswaren auf ihrem Weg von und zu den Seehäfen auf den Landstraßen weiterhin ausgeraubt werden? Um diese Überfälle zumindest einzudämmen, haben Lübeck und Hamburg militärische Begleitung der Wagenzüge durch Söldner organisiert. Das ist für den einzelnen Wagenzug zwar effektiv, aber auch teuer, und vor allem greift es das Problem nicht bei der Wurzel. Um dies zu erreichen, müssen die festen Häuser, die «Motten», und andere Befestigungsanlagen der adligen Straßenräuber erobert und zerstört werden. Das erfordert jedoch eine intensive diplomatische Vorbereitung beim jeweiligen Landesherrn – dem Grafen von Holstein, dem Fürsten von Mecklenburg oder dem Herzog von Sachsen (wegen Lauenburg) – und bei dessen adligen Standesgenossen, die zumindest zum Stillhalten gebracht werden müssen. Das ist langwierig und teuer. Aber wenn die Zustimmung eingeholt ist, werden manchmal mehrere Motten während einer Kampagne erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Der Einsatz von Kriegsmaschinen ist überliefert.
[Bild vergrößern]
[image: ]Rekonstruktion einer Kogge aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mit Achter- und Vorderkastell



Möglicherweise sind es schon sogenannte Tribocks, Ziehkrafthebelwurfgeschütze, die seit Beginn des 13. Jahrhunderts auch im Reich eingesetzt werden. Sie schleudern Steingeschosse von einer Tonne Gewicht mehr als 800 Meter weit und haben angeblich eine Zielgenauigkeit von nur drei Metern Abweichung.
[Bild vergrößern]
[image: ]Tribock im Einsatz bei der Belagerung einer Burg. Französische Miniatur um 1240 



Die Verträge von 1259, 1260/​64 und 1265 belegen die Entschlossenheit, mit der die Städte auf regionaler Ebene den Kampf gegen den unhaltbaren Zustand vorantreiben. Um den Seehandel und seine Routen bis nach Livland und nach Russland effektiv zu sichern, müssen auf der nächsten Ebene überregionale, gewissermaßen internationale Bündnisse folgen. 1280 schließen Lübeck und die deutsche Stadtgemeinde von Visby auf Gotland ein Bündnis zum Schutz des Handelsverkehrs «zwischen dem Öresund und Novgorod bzw. auf der ganzen Ostsee und in deren Häfen», dem 1282 auch Riga beitritt. Damit sind zum ersten Mal die zentralen Seewege des Ostseeraums, die früher von den Königen von Dänemark, Schweden und den Machthabern der russischen Fürstentümer kontrolliert wurden, unter städtischem Schutz und unter städtischer Kontrolle. Das ist ein zukunftsweisender Vorgang.
Im gleichen Zeitraum setzen die niederdeutschen Städte ihre Wirtschaftsinteressen gegen Brügge, den damaligen Welthandelsmarkt des nördlichen Europas, und gegen Norwegen mit Hilfe von Wirtschaftsblockaden durch. Die wendischen Städte organisieren diese gemeinsamen Unternehmungen. Der Rat der Stadt Wismar schreibt an Stade, an die westfälischen und niederländischen Städte, die bei den bisherigen Verhandlungen wegen der Probleme mit Norwegen nicht vertreten waren, speziell an Osnabrück, Münster, Coesfeld, Soest, Dortmund, Leeuwarden, Groningen, Stavoren, Kampen, Zwolle, Deventer, Zutphen, Harderwijk und Muiden. Die Städte werden aufgefordert, Boten an König Magnus von Schweden zu schicken, der als Vermittler fungiert. Dieses Schreiben und die Tatsache, dass die Sendeboten der Städte in den Jahren davor meist in Wismar zusammengetreten sind, zeigen, dass nicht nur Lübeck, sondern die Gruppe der wendischen Städte in dieser Entwicklungsphase der Hanse eine bedeutende Rolle spielt.
Zeitlich parallel zu den regionalen und überregionalen städtischen Bündnissen und zu dem Privilegienerwerb von Seiten des gemenen kopmans erwerben die einzelnen Städte Privilegien zur Sicherung und Befriedung der Wege zu den Außenhandelsplätzen sowie zur Minderung oder Befreiung von Zöllen auf diesen Wegen. Sie erwerben sie entweder für die Kaufleute einer Stadt oder auch für die Gemeinschaft der niederdeutschen Kaufleute. Diese Politik zur Sicherung der Land- und Seewege führt man in der Regel gemeinsam mit den Fürsten und adligen Herren durch. Das ist ein Erfolgsmodell hansischer Politik, das aufgrund der seit dem 15. Jahrhundert zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen Territorialfürsten und Städten bislang zu wenig beachtet wurde. Es zeigt erneut die große Bedeutung, die ein gutes Verhältnis zwischen Fürst und Kaufmann hatte.
Vor allem forderten die Städte die Befreiung ihrer Kaufleute vom Strandrecht. Das ist das Recht der Küstenbewohner oder des Herrschers einer Küstenregion, alles, was vom Meer angespült wird, einschließlich auf den Strand aufgelaufener Schiffe, an sich zu nehmen und die Überlebenden eines Schiffsunglücks zu versklaven. Immerhin gelingt es, die Versklavung im Laufe des 13. Jahrhunderts abzuschaffen. Die Streitigkeiten um die Zurückgabe der Güter an die rechtmäßigen Eigentümer oder deren Erben binnen Jahr und Tag und über die Höhe des Bergelohns für die Strandbewohner reißen die ganze Hansezeit über nicht ab. Sie sind hervorragende Quellen für die Handelsgeschichte, weil die Stadträte in ihren Beschwerdebriefen genau auflisten, welche Waren in welchem Wert von welchem Kaufmann in so einem gestrandeten Schiff geladen waren – einschließlich der Hausmarken der einzelnen Kaufleute, die als Eigentumsmarker auf den Fässern, Ballen oder Packen angebracht waren. Diese Beschwerdebriefe heißen toversichtsbriefe, weil man den Empfänger «zuversichtlich» stimmen möchte, dass ihm kein Schaden entstehen wird. An Land und auf Binnengewässern heißt das vergleichbare Recht «Grundruhr». Es tritt in Kraft, wenn zum Beispiel die Achse eines Fuhrwagens bricht und auch nur ein kleinster Teil der Ladung mit dem Boden in Berührung kommt.
Im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts wachsen die Städte gewissermaßen in die Hanse hinein. Ausgangspunkt sind ihre Kaufleute, die als Mitglieder des gemenen kopmans die Privilegien im Ausland in Anspruch nehmen. Zur Durchsetzung dieser Außenhandelsinteressen schließen sich die Räte der Städte im eigenen Interesse und dem der anderen, nicht ratssitzenden Fernkaufleute zu größeren Unternehmungen zusammen: eine Wirtschaftsblockade der Stadt Brügge oder des Königreichs Norwegen und anderes mehr. Ist eine Aktion beendet, betreibt man wieder «business as usual».
Die Suche nach dem Beitrittsdatum einer Stadt zur Hanse ist folglich unnötig (von wenigen Ausnahmen an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert abgesehen). Ein zufällig überlieferter schriftlicher Beleg aus einem bestimmten Jahr, dass zum Beispiel Groningen an einem Beschluss oder einer Aktion teilgenommen hat, beweist nur, dass Groninger Kaufleute spätestens in diesem Jahr irgendwo als Mitglieder des gemenen kopmans aktiv sind. Er ist aber kein Beweis, dass Groningen in diesem Jahr in die Hanse «eingetreten» ist.
Ende des 13. Jahrhunderts verliert der gemene kopman an Einfluss. Die Stadträte versuchen, ihn zu entmachten. Das gelingt zwar weitgehend, aber gerade in den Kontoren halten sich althergebrachte Rechte. Die Frage, ob der Hansetag oder die Kontorgemeinschaften einen Kaufmann in die Hanse aufnehmen dürfen, bleibt bis zum Ende der Hansezeit umstritten.
Im Verlauf des 13. Jahrhunderts kommt die sogenannte kommerzielle Revolution von Italien aus auch nach Deutschland. Die Seniorkaufleute sind nicht mehr das ganze Jahr unterwegs, sondern führen ihre Geschäfte von der heimatlichen Schreibstube aus. Zu den ausländischen Märkten schicken sie ihre Gesellen oder jüngere Kaufleute als Handelspartner. Die Aufträge werden mündlich oder schriftlich per Brief erteilt. Die schriftliche Auftragserteilung erlaubt eine Ausweitung des Handels an viele Orte, an denen Mitarbeiter oder Beauftragte sitzen, sodass sich dadurch Volumen und Reichweite des Handels vervielfachen können. Dass dieser Übergang vom reisenden zum sesshaften Kaufmann auf die Entwicklung der neuen Handelstechniken, insbesondere der Einführung der Schriftlichkeit und der damit zusammenhängenden Herausbildung der Arbeitsteilung (zum Beispiel der Bildung von Transportgewerben), zurückzuführen ist, ist neuerdings angefochten worden. Plausibel ist auch die Erklärung, dass die Kaufleute sich in ihren Heimatstädten in die Politik einmischen mussten, um die eigenen Interessen wirkungsvoll vertreten zu können.
Auch im niederdeutschen Raum besetzen Ministerialen und Fernkaufleute die Ratsstühle der Städte. Das hat zur Folge, dass in den Auslandsniederlassungen nicht mehr die erste Garde der Fernkaufleute vertreten ist. Immer noch aber siegeln die «Gotland besuchenden Deutschen» mit ihrem Siegel Verträge, die sie für alle niederdeutschen Kaufleute, die universitas mercatorum beziehungsweise den gemenen kopman, abschließen. Da der Rat von Visby auf diese Gruppierung einen größeren Einfluss hat als das weitentfernte Lübeck, kommt es zu einem internen Machtkampf zwischen den beiden Städten. 1299 beschließt eine Versammlung in Lübeck, auf der auch Vertreter aus westfälischen Städten anwesend sind, dass in Gotland nicht mehr das Siegel des gemenen kopmans benutzt werden dürfe, weil dies anderen Städten auch nicht möglich sei. Außerdem habe jede Stadt ihr eigenes Siegel, mit dem sie die Angelegenheiten ihrer Kaufleute besiegeln könne. Der Hintergrund ist klar: Die Ratsherren der Städte können nicht zulassen, dass die in Gotland versammelten Kaufleute (unter vermutlich starkem Einfluss des Rats der Stadt Visby) etwas besiegeln, worüber die Ratsherren der Städte keinen gemeinsamen Beschluss gefasst haben.
Der zweite Streitpunkt zwischen den beiden Städten endet unentschieden. Lübeck hatte versucht, die Berufungsinstanz für strittige Urteile des Nowgoroder Kontors von Visby nach Lübeck verlegen zu lassen. Nach zweijährigem Hin und Her beschließen die Städte 1295, dass die Berufungen jährlich abwechselnd nach Lübeck und nach Visby erfolgen sollen. Es ist jedoch kein einziger Berufungsfall überliefert.
Parallel zu den politischen Vorgängen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts konsolidiert sich ein neues Handelssystem. Die Gewinner dieser Veränderung sind die wendischen Seestädte. Im vorangegangenen Zeitalter des Handels der Fahrtgenossenschaften, als die Fernkaufleute gemeinsam die Handelsniederlassungen im Ausland besuchten, waren die Seestädte hauptsächlich Umschlagplätze für den Transithandel durchreisender Kaufleute. Im Zuge der kommerziellen Revolution leiten die Seniorkaufleute ihre Geschäfte von ihrer jeweiligen Heimatstadt aus und senden jüngere Kaufleute oder ihre Gesellen ins Ausland. Als Folge dieser Arbeitsteilung entstehen nun auch die Berufszweige der Fuhrunternehmer zu Land und der Schiffer, der Kapitäne, im Seetransport. Im Zuge dessen werden die Städte an der südwestlichen Ostseeküste zu Stapelplätzen und erlangen eine zentrale Vermittlerfunktion im Handel zwischen Ost und West. Das lässt sich gut an der enormen Ausweitung der Speicherkapazitäten in diesen Städten im 13. Jahrhundert erkennen.
Spätestens seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sind die wendischen Seestädte die zentralen Verschiffungshäfen für den Ost-West-Handel und bleiben es für rund 100 Jahre. Viele Waren werden hier umgeschlagen und entweder auf Schiffen der wendischen Städte oder auf dem Landweg weitertransportiert. In dieser Umschlags- und Transportleistung und in der Versorgung eines großen Raumes mit den Grundnahrungsmitteln Hering, Getreide und Bier liegt die wirtschaftliche und damit auch politische Bedeutung der wendischen Städte in der hansischen Organisation. Sie umgeben Lübeck, die Königin der Hanse, gewissermaßen wie ein Kronrat. Diese Funktion wird 1418 schriftlich festgehalten, als es im Rezess des Hansetages zu Lübeck heißt, dass Lübeck mit dem Rat der wendischen Städte die Angelegenheiten der Hanse zwischen den einzelnen Hansetagen wahrnehmen soll.
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Im regionalen Seeverkehrssystem bringen die Schiffer der östlichen Ostseestädte ihre Ladungen bis zu den wendischen Seestädten. Diese transportieren sie weiter nach Westeuropa. 



Am Ende des 13. Jahrhunderts war ein dreistufiges Außenhandelsnetzwerk geschaffen (regional, überregional, «international»). Es betraf politisch-militärische, rechtliche und ökonomische Belange und überzog Gebiete von England und Flandern bis nach Nowgorod und Smolensk in unterschiedlicher Dichte mit rechtlichen Institutionen zugunsten der niederdeutschen Kaufleute.
Am Beginn des 14. Jahrhunderts erfolgt ein Rückschlag. Die Landesherren der südwestlichen Ostseeküste beginnen eine Rückeroberungspolitik, und der Dänenkönig Erich Menved (1286 – 1319) nimmt die Expansionspolitik Waldemars II. wieder auf. Erst als Stralsund 1316 siegreich eine mehrmonatige Belagerung übersteht – aus dem Lösegeld für den gefangen genommenen Herzog Erich von Sachsen wird die prächtige Schauwand des Stralsunder Rathauses errichtet –, die finanziellen Mittel der Fürstenkoalition erschöpft sind und 1319 Erich Menved und sein Konkurrent, Markgraf Waldemar von Brandenburg, sterben, können die Städte ihre für rund fünfzehn Jahre unterbrochene Politik wiederaufnehmen. Den vormaligen Organisationsgrad werden sie circa ein halbes Jahrhundert später nach der Verfestigung ihrer Organisationsstruktur zu den steden van der dudeschen hense wieder erreichen.
[Bild vergrößern]
[image: ]Die Schauwand des Rathauses von Stralsund, finanziert um 1325 aus dem Lösegeld für den 1316 gefangen genommenen Herzog Erich von Sachsen. Links der Nordturm der St.-Nikolai-Kirche 



[Bild vergrößern]
[image: ]Ausschnitt aus der Miniatur «Van schipprechte» aus der Bilderhandschrift des Hamburger Stadtrechts von 1497. Der Hafen mit Schiffen, Booten, Prähmen und Kran. Vorne rechts vor dem Haus vermutlich Schiffer und Kaufleute 





4 Homines duri – harte Männer: die niederdeutschen Fernkaufleute 

[Bild vergrößern]
[image: ]Stifterporträt des Kölner Kaufmanns und Ratsherrn Johann Rinck († 1464). Auf dem Wappenschild seine Hausmarke, das Zeichen seiner Handelsfirma



Im 12. und 13. Jahrhundert führte der Handel Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Gruppen und aus den verschiedensten Rechtsverbänden zusammen. Die «eigentlichen» Fernkaufleute sind homines duri, harte, gewaltbereite Männer. So beschreibt schon der Kleriker Alpert von Metz zu Beginn des
11. Jahrhunderts, rund 150 Jahre vor «unserer» Zeit, die Kaufleute von Tiel an der Waal, einem der Rheinmündungsarme. Alpert hielt nicht viel von diesem Menschenschlag. Seine Sitten erschienen ihm roh, noch schlimmer war, dass sich die Kaufleute ein eigenes Recht, ein Sonderrecht anmaßten, von dem sie auch noch behaupteten, es sei ihnen vom Kaiser verliehen worden. Der in eine doppelte Hierarchie von Adelsgesellschaft und Kirche eingebundene und an sie gewöhnte Abt stand dem genossenschaftlichen Selbstbestimmungsrecht der Kaufleute, der Einung, verständnislos und ablehnend gegenüber. Außerdem galt beim Handel eine Art «internationales» Kaufmannsrecht, das sich in Jahrhunderten herausgebildet hatte und mündlich weitergegeben wurde. Auch dieses Recht wich in vielem von dem ab, was dem in ländlichen Verhältnissen lebenden Abt vertraut war.
Alpert vertritt eine innerhalb der römisch-katholischen Kirche verbreitete Einstellung, die den Kaufleuten ablehnend gegenübersteht. Deren Tätigkeit sei für das Seelenheil extrem gefährlich, weil kaum ein Handelsgeschäft ohne Betrug abgewickelt werden könne. Diese Meinung steigerte sich durch das Anwachsen des Handelsverkehrs und die Zunahme der Zahl der Kaufleute in der folgenden Zeit – zum Teil sicherlich nicht ohne Grund – bis hin zu einer Einstellung, derzufolge Kaufleute ein gottloses Gewerbe ausübten, betrügerisch seien, habgierig und dem Wucher verfallen.
Aber schon Zeitgenossen Alperts, auch Kleriker wie er (andere konnten ja nicht schreiben, weswegen wir aus den früheren Jahrhunderten des Mittelalters fast alles durch die kirchliche Brille sehen), hoben den Nutzen der Tätigkeit des Kaufmanns für den König, den Adel und die Reichen, sogar schon für das ganze Volk hervor. Der Mönch Notker der Deutsche († 1022) erkannte die seinem Zeitgenossen Alpert von Metz so fremden kaufmännischen Rechtsgewohnheiten beim Handelskauf auf dem Markt an, uuánda siz îro geuuoneheéite is (weil das ihre Gewohnheit, ihr Brauch ist).
Die Tieler Kaufleute sind Nachfahren jener Kaufleute, die seit karolingischer Zeit unter dem Schutz des Königs standen. Er hatte sie mit Schutzbriefen ausgestattet, in welchen er seine Amtsleute anwies, für den verordneten Schutz zu sorgen und sie von allen öffentlichen Lasten freizustellen, ausgenommen die Zollzahlung an bestimmten Zollstellen. Seit dem späten 10. Jahrhundert erwarben die geistlichen und weltlichen Herren, Bischöfe, Äbte, Grafen vom König die Schutzbriefe. Nun mussten sich die einzelnen Kaufleute und Kaufleutegruppen bei ihrem jeweiligen Gerichtsherrn um Zulassung zu der unter Königsschutz stehenden Gemeinschaft bemühen.
Kaufleute wie die Tieler waren den größten Teil des Jahres unterwegs. Sie begleiteten ihre Waren und die Knechte und Lasttiere, die diese transportierten. Am Zielort führten sie selbst die Verhandlungen mit den dortigen Machthabern und schlossen ihre Geschäfte ab. Fremde waren im Mittelalter prinzipiell schutzlos. Daher schlossen sich die Kaufleute meist in Gruppen zusammen, bildeten Karawanen, Fahrtgemeinschaften. Überliefert sind jedoch auch Fahrten einzelner Kaufleute, die aber selbstverständlich nicht allein, sondern mit einigen Knechten unterwegs waren.
Zu ihrem Schutz hatten Kaufleute das Recht, das Schwert zu führen. Seit Karl dem Großen ist es schriftlich überliefert, unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa im Reichslandfrieden von 1152 dahin gehend präzisiert, dass sie das Schwert nicht am Gürtel führen dürfen, sondern am Sattel befestigen oder auf dem Wagen mitführen müssen. Die Begründung lautet: Der Kaufmann solle nicht einen Unschuldigen verletzen, sondern sich gegen Räuber verteidigen. Man will verhindern, dass der Kaufmann sein Gegenüber – Lieferant, Kunde, Konkurrent – bei einer Auseinandersetzung bereits im ersten Affekt mit der Waffe angreift. Ein Beispiel für die Gewaltbereitschaft der Kaufleute ist die Vorgeschichte des Artlenburger Friedens.
Die zweite Gruppe der Kaufleute waren die personenrechtlich abhängigen, also unfreien Kaufleute der Bistümer, Klöster und Abteien sowie der weltlichen Herrscher. Sie versorgten im Auftrag ihrer Herren deren Höfe.
Die Ministerialen bildeten die dritte Gruppe. Sie waren ebenfalls (ursprünglich) unfreie Dienstleute eines Herrn. Mit militärischen oder mit verantwortungsvollen Verwaltungsaufgaben betraut, gelang es diesem Stand, bis zum Ende des 13. Jahrhunderts die Merkmale der Unfreiheit abzulegen. Am bekanntesten ist der Ritterstand, der sich aus den Ministerialen entwickelte, die Kriegsdienst zu Pferd leisteten. Die Ritter bildeten seit dem späten 12. Jahrhundert die Kerngruppe des entstehenden Niederadels. Wenig bekannt ist dagegen, dass die «Kollegen» der Ritter, die Ministerialen, die im Verwaltungsdienst ihres Herrn in großen Städten standen, mit ihnen standesgleich waren. Und sie waren eine wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Personengruppe bei der Emanzipation der Städte von ihren Stadtherren. Über Verwaltungsfunktionen bei der Markt- und Zollaufsicht, bei der herrschaftlichen Münzprägung und anderen Tätigkeiten hatten sie mit den Kaufleuten und den produzierenden Gewerben ihrer Stadt zu tun. Sie waren zuständig für die Versorgung des Hofes des Stadtherrn und mussten daher zum Nah-, Regional- und Fernhandel Kontakte haben oder ihn selbst durchführen (lassen). Sie konnten aber auch schon über die Vermarktung von Erträgen eines Dienstgutes als Kaufleute tätig geworden sein.
Letzteres galt auch für eine weitere Gruppe, aus der sich Kaufleute rekrutierten: die Freien. Sie waren unabhängige, keinem Herrn personenrechtlich unterworfene Personen. Viele Freie hatten ihren Sitz ursprünglich außerhalb der Städte, gehörten aber oft zu deren gesellschaftlichen Führungsgruppen. Viele Freie begaben sich freiwillig (oft wohl auch unfreiwillig) in die Ministerialität, um den Schutz eines mächtigen Herrn zu bekommen, aber auch um ein einträgliches Lehen, eine Vogtei oder ein Hofamt zu bekommen.
Lebenswichtig für den Kaufmann waren die Höfe. Nicht nur wegen des Umsatzes, sondern wegen der Schutz- und sonstigen Rechte, die er nur von den Fürsten erhalten konnte. Die niederdeutschen Kaufleute expandierten ihren Handel in die höfische Welt hinein. Das erforderte ein Auftreten, das den Anforderungen höfischen Benehmens entsprach. Leider gibt es im niederdeutschen Sprachraum keine schriftlichen Quellen, die vom Zusammentreffen frühhansischer Kaufleute und, zum Beispiel, dem schwedischen König oder dem Fürsten von Nowgorod erzählen. Die niederdeutsch-nordeuropäischen Quellen sind nüchtern und knapp. Alles, was wir erfahren, ist, dass etwa ein Vertrag zwischen den Gotländern und den Deutschen, deren gemeinsamer Bote Arbud hieß, und den Nowgorodern geschlossen wurde. In welchem zeremoniellen Rahmen das ablief, wird nicht erzählt.
Aufschluss über das Verhältnis zwischen Kaufleuten und Adel gibt aber die mittelhochdeutsche Dichtung, die bedeutenden Epen von Tristan und Isolde, von Parzival und Gawein, Willehalm und anderen. Sie entstanden fast alle im Zeitraum vom späten 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. In vielen Szenen schildern sie das Auftreten von Kaufleuten bei Hofe. Das Publikum bei Hofe, dem diese Dichtungen vorgetragen wurden, erwartete einen Realitätsbezug der Handlung, sodass die Schilderungen den tatsächlichen Gegebenheiten entsprochen, ihnen wenigstens nicht widersprochen haben dürften.
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Zwar waren der ober- und der niederdeutsche Raum unterschiedliche Sprachlandschaften, aber die ständische Gesellschaftsordnung und die Rolle der Kaufleute war in beiden die gleiche. Die mittelhochdeutschen Epen fanden auch in Niederdeutschland ihr Publikum. Mit dem «Guoten Gerhard» des Rudolf von Ems liegt ein Epos aus den 1230er Jahren vor, das den Kölner Gerhard Unmaze zum Protagonisten hat, der Ministeriale und erzbischöflicher Untervogt, Zöllner, Schöffe und Amtmann der «Richerzeche», einer Vereinigung der reichsten Kölner, war. Er reist auf seinen Handelsfahrten nicht nur nach Afrika und in den Nahen Osten, sondern auch nach Russland, eines der Haupthandelsgebiete der hansischen Kaufleute.
Im «König Rother» aus der Mitte des 12. Jahrhunderts wird Kaufleuten die Bewachung der mit Gastgeschenken reichbeladenen und für die Rückreise wichtigen Schiffe einer Gesandtschaft anvertraut. Sie sind verlässlich und wehrhaft, und zwischen ihnen und den Adligen besteht ein partnerschaftliches Verhältnis, keine ständisch geprägte Animosität.
Der Königssohn Tristan nimmt in Gottfried von Straßburgs gleichnamigem, um 1210 geschriebenem Roman mehrfach die Rolle eines Kaufmanns ein und besteht in dieser Tarnung auf dem Prüfstand der höfischen Gesellschaft. Auch die norwegischen Kaufleute, die Tristan aus Kanoêl entführen, sind adlig. Sie haben höfische Kultur, schätzen Tristans Gesang, und sie spielen Schach, das königliche Spiel. In welch hohem Maße eine Kombination von Kaufmann und ritterlichen Qualitäten für möglich gehalten wurde, zeigt der ritterlich gewappnete, drachenbesiegende, als angesehener Kaufmann Tantris auftretende Tristan. Auch die prinzipielle Offenheit des «Kaufmannsberufs» wird sichtbar, als in einer anderen Episode Tristans Geschichte, dass er von einem Spielmann zum Kaufmann geworden sei, von allen geglaubt wird. Weltoffenes Klima wird in dieser Dichtung durch häufigen Besuch ausländischer Kaufleute charakterisiert, die Kontakt mit anderen Kulturen, Sprachen und Verhaltensweisen haben.
Äußerlich waren Ritter und Kaufleute leicht miteinander zu verwechseln. Die Verkleidung als Kaufmann war für einen Adligen durchaus akzeptabel, was nur gelingen konnte, weil der Kaufmann «international geachtet, geschützt und respektiert» wurde. «Weil er materiell gut ausgestattet, mit Knechten und bewaffnet reiste, bot sich diese List vor allem für hochrangige Persönlichkeiten an». (Heribert Brennig). Auch Richard Löwenherz reiste als Kaufmann verkleidet, als er 1192 gefangen genommen wurde. Er hatte sich durch zu großen Aufwand verraten.
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In der Erzählung von «Gawan» im «Parzival» des Wolfram von Eschenbach, geschrieben im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts, werden aber auch die Merkmale herausgearbeitet, die den Ritter vom Kaufmann unterscheiden: adliges Wesen und Verhalten, die gepflegte Ausdrucksweise sowie die körperliche Konstitution, die von ständigen Übungen in ritterlich-militärischen Disziplinen geprägt ist, wohingegen die Kaufleute im Kampf ungeübt sind. Man denkt unwillkürlich an das Erscheinungsbild regelmäßiger Besucher von Kraftstudios.
Kaufmännisches und Ritterliches vereint sich in Eschenbachs «Willehalm», geschrieben ungefähr zehn Jahre später. Dort verbindet der ritterliche Kaufmann Wimar ritterlichen Geist und ritterliche Waffenübung mit kaufmännischem Pragmatismus. Möglicherweise nachgeborner Sohn eines Ritters und somit nicht erbberechtigt, übt er erfolgreich den Beruf eines Kaufmanns aus. An ihm wird deutlich, was diesen Beruf für alle sozialen Gruppen so attraktiv macht: Man kann schnell reich werden.
Die enge Verbindung zwischen Fernkaufmann und Ritter spiegelt sich auch im Begriff âventiure. Er bezeichnet die ritterliche Bewährungsfahrt ebenso wie den Handel des Fernkaufmanns. Von dort geht er über in den Begriff des wirtschaftlichen Risikos in der Sprache der kaufmännischen Buchführung des 14. Jahrhunderts.
Kommen wir zurück zu den niederdeutschen Kaufleuten. Wiederum im «Parzival» erfahren wir, wie deren Fahrtgemeinschaften ausgesehen haben dürften. In der Geschichte von Gawan besuchen Kaufleute das Lager des Königs Artus. Sie führen Streitrösser, Schilde und Speere mit sich, nicht als Handelsgut, sondern zum persönlichen Schutz. Solcherart gerüstet trafen sich auch die Mitglieder der kaufmännischen Führungsgruppen aus den niederdeutschen Städten im Ausland, nur, wegen der langen Seereise, ohne Pferde.
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[image: ]Wolfram von Eschenbach († um 1220), der Dichter des «Parzival» und des «Willehalm», als Ritter im Codex Manesse (entstanden 1300 bis 1340)



Diese Fahrtgemeinschaften setzten sich aus Angehörigen der unterschiedlichen Stände zusammen. Was sie einte, war die Tätigkeit (!) als Kaufmann, nicht ein allen gemeinsamer Stand. Weil aber die Gesellschaft des hohen Mittelalters eine ständische war, dürften zu den Älterleuten, den Führern dieser Fahrtgemeinschaften im Ausland, diejenigen gewählt worden sein, die auch in der Herkunftsstadt oder der Herkunftsregion das höchste Ansehen hatten: die rittergleichen Ministerialen. Sie waren es gewohnt, Befehle zu erteilen, waren durchsetzungs- und im wahrsten Wortsinne schlagkräftig und im Umgang mit adligen Herren geschult. Sie beherrschten das Auftreten bei Hofe und konnten daher die Interessen der Kaufleutegruppen am besten vertreten. Gerne wüssten wir, wie es zugegangen ist, wenn Männer aufeinandertrafen, deren hervorstechende Verhaltens- und Charakterzüge in ihren Bei- und Familiennamen überliefert sind: Gyr (Gier), Hardevust (Harte Faust), Vulpus (Geier), Unmaze (Unmaß), Rapesulver (Raubsilber). Diese Männer leiteten die genossenschaftlichen Verbände.
Entscheidend für die Hanse sollte werden, dass Männer dieses Schlages im Laufe des 13. Jahrhunderts in den niederdeutschen Städten Stück für Stück die politische Macht oder zumindest weite Bereiche davon übernehmen. Sie besetzen die Schöffenbänke in den Regionen des Reichs, in denen die Schöffenverfassung vorherrschte, und die Ratsstühle dort, wo die Ratsverfassung sich durchsetzte. Beide Verfassungsarten haben insofern das gleiche Ergebnis: Mitglieder dieser Führungsgruppe haben die leitenden Funktionen inne – und zwar schon in der Zeit, als die politische Macht noch in den Händen des Stadtherrn liegt. Ihre Vorrangstellung beruht darauf, dass sie (zunächst im Auftrag des Stadtherrn) dem Gericht vorsitzen, den Marktverkehr – unter anderem Maße und Gewichte – beaufsichtigen, die Finanzverwaltung als Zöllner, Münzer und Wechsler in den Händen haben und das militärisch wirkungsvollste Kontingent der Stadt bilden, die Panzerreiter.
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Immer mehr stadtherrliche Rechte kommen in die Hände der Bürger oder besser in die Verfügungsgewalt der Führungsgruppe. Sie lassen sie sich von den stets in Geldnot befindlichen Stadtherren verpfänden oder kaufen sie ihnen ab. Zunächst die wirtschaftlichen wie Zoll, Marktaufsicht und Münze, später oft auch die politisch-rechtlichen wie das Gerichtswesen.
Die tatsächliche Ausübung dieser Rechte liegt in den Händen der städtischen Führungsgruppe, die sich aus Angehörigen der Ministerialität, der weitgereisten Fernkaufleute und Freien zusammensetzt. Handwerker sind nicht zum Rat zugelassen. Sie müssen sich ihre Ratsstandschaft in zum Teil blutigen innerstädtischen Verfassungskämpfen im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts erstreiten.
Als die Städte beginnen, sich von ihren adligen Stadtherren zu emanzipieren, müssen die in der Stadt ansässigen Ministerialen sich entscheiden, ob sie im Dienst ihres Herrn bleiben, ihm quasi «aufs Land» folgen wollen, oder ob sie die städtische Lebens- und Wirtschaftsform vorziehen. Viele wählen die Stadt.
Die Quellenlage zur Frage der stadtsässigen Ministerialität ist im niederdeutschen Raum schlechter als in rheinischen Bischofsstädten oder in den oberdeutschen Stauferstädten. In den erst im 13. Jahrhundert an der südlichen Ostseeküste gegründeten kommunalen Städten spielte sie keine Rolle mehr, da die dortigen Fürsten keine Ministerialität mehr ausbildeten. In Köln, Bremen und Magdeburg ist die Herkunft eines prägenden Teils der städtischen Führungsgruppe aus der Ministerialität erwiesen. Durch Heiratsverbindungen zwischen den Ministerialenfamilien und den Familien freier Kaufleute kam es zu einer ständischen Angleichung zwischen den beiden Gruppen. In vielen Städten bildete sich daraus im 13. und 14. Jahrhundert die Gruppe der Ratsverwandten. Ihrer Herkunft waren sich die ministerialischen Familien aber weiterhin bewusst. In Bremen gab es einen regen Wechsel zwischen Angehörigen dieser Familien in die Stadt hinein und aus ihr heraus. Der Sohn eines landsässigen Ministerialen wird Bürger und Ratsmann, der Sohn eines städtischen Ratsherrn landsässiger Ritter (miles). In der Hansestadt Stade haben die engen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen landsässigem Niederadel und den Ratsfamilien bis in die frühe Neuzeit angedauert.
In Lübeck waren die Familien Morum, Hattorp, «cum ferrea manu». (mit der eisernen Hand), Ostinchusen, Pape und Hamer namensgleich mit altfreien Geschlechtern, die in Soest zur städtischen Führungsgruppe gehörten. Giselbert von Warendorp stammte aus einem ministerialischen Geschlecht aus dem Münsterland. In Hildesheim waren Familien mit Namen Rufus, de Domo und Pepersack beheimatet. Ebenfalls aus einem niedersächsischen Ministerialengeschlecht stammten die Boizenburgs, die bei der Stadterhebung der Hamburger Neustadt eine wichtige Rolle spielten. Die Wickede in Dortmund gehörten zur ministerialischen Dortmunder Bürgerschaft mit Reichshufen (Lehnsbesitz), die allein die Ratsherren der frühen Stadt stellten. Mitglieder der Vifhusen (Fünfhausen), einer westfälischen Adelsfamilie, deren städtischer Zweig in Lübeck im 13. Jahrhundert vier Ratsherren, darunter einen Bürgermeister, hervorbrachte, waren in den 1320er Jahren Vasallen in der Diözese Dorpat. Aus dem Lübecker Zweig der Familie kam Vromhold, der um die Mitte des 14. Jahrhunderts Erzbischof von Riga war. Zu dessen mächtigsten Stiftsvasallen wiederum gehörte sein Bannerträger Bartholomäus Thisenhusen aus einer niedersächsischen, an der Weser beheimateten Familie, die wiederum einen städtischen Zweig in Lübeck hatte. Johann Tisenhusen wird 1401 als Mitglied der elitären Lübecker Zirkelgesellschaft als Ritter bezeichnet. Bereits um 1200 sind in Lübeck Namen überliefert, die auf Bremer Ministerialenfamilien weisen: de Domo, van Bremen, Monik (Monich), Frese (Friso), Schernbeke, de Urbe.
Diese städtischen Führungsgruppen behielten ihre niederadelsgleiche Position bis ins 15. Jahrhundert hinein. Im 13. und 14. Jahrhundert waren Söhne solcher Familien aus zahlreichen Hansestädten Ritterbrüder des Deutschen Ordens, aber auch des livländischen Schwertbrüderordens. Karl IV. redete die Lübecker Ratsherren mit domini, «ihr Herren», an. Die so Angesprochenen hatten das Recht, gleich dem Adel weiße Leinwand zu tragen. In der städtischen Chronik wurden sie mit adligen Tugenden geschmückt: Kriegstaten, Tapferkeit und Teilnahme an Turnieren.
Als 1278 das erzbischöflich-magdeburgische Aufgebot gegen den Markgrafen Otto von Brandenburg ins Feld zog, sandten die Bürger «de riken (…) mit vordeckeden rossen, de middelmatigen mit starken perden unde wepenere, die meinheid mit kulen, swerden unde speten» ins Feld («die Reichen mit Streitrossen, die [nach Ritterart] mit Tuchen bedeckt waren, die Mittelmäßigen mit starken Pferden und Gewappneten, die sonstige Bürgergemeinde mit Keulen, Schwertern und Speeren»). Die riken entsprechen hier dem, was auf der markgräflichen Seite die riddere, die Ritter, waren. Die rikesten hielten auch Turniere ab, sind Träger adliger Kultur. Auch das ist für Magdeburg überliefert, wo um 1284 die konstabler, die ritterlich Gewappneten innerhalb der Bürgerschaft, ihre standesgleichen Genossen der übrigen niedersächsischen Städte zu einem grale, zu einem Turnier einladen. Der erste Preis ist übrigens eine Dirne, die ein älterer Braunschweiger Kaufmann gewinnt.
Die ständische Qualität der Lübecker Führungsgruppe dürfte auch entscheidend gewesen sein, als die Stadt 1226 die Reichsfreiheit erhielt, in einer Zeit als Kaiser Friedrich II. und die Landesherren die bürgerlich-kommunale Bewegung aufs schärfste bekämpften und kommunale Einungen verboten. Das sogenannte Reichsfreiheitsprivileg war an die burgenses adressiert. In Lübeck kann man deren ständische Qualität nicht mehr bestimmen. In Magdeburg bezeichnet derselbe Begriff zur selben Zeit, nämlich 1224, nur die stadtsässigen Ritter, die Schöffen, Ratsherren und die ministerialischen Familien.
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[image: ]Der hochgotische Chor der Marienkirche in Lübeck. In der Marienkirche feierten die Ratssendeboten der Hansestädte zu Beginn und am Ende eines Hansetages die heilige Messe. 



Angehörige dieser städtischen Führungsgruppen leiteten die Geschicke der Fernhändler in den Außenkontoren und später als «Herren der Hanse» die Geschicke der Hanse. Dieser relativ kleinen Personengruppe ist es gelungen, die Politik ihrer Städte in ihrem eigenen fernhändlerischen Interesse zu instrumentalisieren.
Um die Diskrepanz zwischen Eigeninteresse und Verantwortung für das Allgemeinwohl im städtischen Alltag ausgleichen zu können, waren die hansischen Ratsherren auf etwas angewiesen, was man neuerdings «symbolisches Kapital» nennt. Die führenden Familien einer Stadt mussten ihre Fähigkeit, das Gemeinwesen führen zu können, durch ehrenhaftes Verhalten der Bürgerschaft gegenüber unter Beweis stellen. Sie mussten freigebig sein, das heißt Speisungen finanzieren, Armenbehausungen in den eigenen vier Wänden vornehmen und Armenhäuser errichten oder unterstützen; sie mussten die Pflege der Kranken und Aussätzigen fördern, auch das durch Finanzierung oder Unterstützung von Leprosen- und Siechenhäusern, von Hospitälern und anderem mehr. Diese Freigebigkeit war, wie besonders die Armenspeisungen zeigen, ein öffentlicher Akt.
Die Mitglieder der Führungsgruppen mussten auch die Kunst der Selbstdarstellung beherrschen, um sich – möglichst positiv – in das Gedächtnis der Bürger einzuprägen. Das geschah oft in Form aufwendiger Stiftungen in den Kirchen und Klöstern, wo die Gläubigen am Wappen der Stifter erkennen konnten, welche Skulpturen, Altäre oder gar Kapellen die einzelnen Familien für ihr Seelenheil, aber auch zum gemeinen Besten gestiftet hatten. Über Generationen zeigten die so gekennzeichneten Stiftungen, die Memorialbildnisse und später die Epitaphien den «normalen» Mitgliedern der städtischen Gemeinde, welche Familien meinten, zur Führung der Stadt berufen zu sein.
Diese gewissermaßen informelle Absicherung des eigenen Führungsanspruches war auch nötig, weil die Räte keine Obrigkeit waren, sondern – modern gesprochen – von den Bürgern gewählte Verwaltungskörperschaften. Dass die Ratsherren das bisweilen anders sahen, steht auf einem anderen Blatt, entsprach aber nicht der niederdeutschen Stadtverfassung.
Unabhängig von der Zulassung weiterer Gruppen der Bürgerschaft zum Rat gab es ein Mitspracherecht der städtischen Bürger. Der Rat musste nach den Regeln der meist nur mündlich tradierten niederdeutschen Stadtverfassung bei «hochbeschwerlichen Geschäften». (negotia ardua et magna) die Handwerksämter und die Gemeinde, also die gesamte Bürgerschaft, zur Beratung und Entscheidung heranziehen. Hochbeschwerliche Geschäfte waren alle diejenigen, die die Gemeinde in ihren Rechten oder in ihrem Vermögen beschnitten. Das schloss auch Bündnisse, Kriegserklärungen und die Geldpolitik mit ein. Das war jedoch keine niederdeutsche Besonderheit. In der spätmittelalterlichen politischen Theorie und Jurisprudenz beruhte die Verfassung der Kommunen auf der Wahl des Rates und der Mitwirkung des Volkes in zentralen Fragen. Der wohl bedeutendste Jurist des 14. Jahrhunderts, Bartolus de Saxoferrato († 1350), brachte dies auf die Formel: consilium repraesentat mentem populi (der Rat repräsentiert den Willen des Volkes). In welchem Maße diese Grundregel eingehalten wurde, war von den tatsächlichen Machtverhältnissen abhängig.
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5 1358: die Ausrufung der hense van den dudeschen steden 

[Bild vergrößern]
[image: ]Wohnung und Warenspeicher eines flämischen Kaufmanns um 1440. Flämische Miniatur aus einer französischen Ausgabe des «Dekameron»



Die Stadt Brügge in Flandern ist um die Mitte des 14. Jahrhunderts der stapel der cristenheit, der «Welthandelsmarkt» Europas nördlich der Alpen. Dort laufen die Handelsbeziehungen englischer, französischer, spanischer, portugiesischer, italienischer und deutscher Kaufleute zusammen. Sie sind durch ein System von Hosteliers (Wirten), Wechslern und Maklern miteinander verbunden, wie es keine andere Stadt Europas zu dieser Zeit hat. Die niederdeutschen Kaufleute wohnen, wie die meisten fremden Kaufleute, in «hostels», die nicht nur Gasthaus und Herberge, sondern auch wirtschaftliche Kontaktbörsen sind. Sie finden dort Unterkunft und Lagerräume für ihre Waren, können ihr mitgebrachtes Geld oder ihr Edelmetall in örtliche Münzen tauschen, Informationen erhalten sowie Kontakte knüpfen. Viele Hosteliers betreiben ihr Unternehmen mit Hilfe eines Stabs von Geldwechslern, Maklern und Notaren. Sie haben Konten bei den Wechslern, die Zahlungen über Buchtransfers ermöglichen, also ohne den Einsatz von Bargeld. Der Trick dabei sind die Guthaben, die die Wechsler untereinander haben, über die auch der Zahlungsverkehr der Gäste der Hosteliers, also der fremden Kaufleute, abgewickelt werden kann; entweder über eigene Konten der Kaufleute oder über die der Hosteliers. Mit dem bei ihnen deponierten Geld betätigen sich die Hosteliers und Wechsler auch im Großhandel.
Obwohl der Stapel für Wolle aus England in der englisch besetzten Hafenstadt Calais liegt, ist Brügge der Hauptmarkt für englische Wolle. Auch die Wollkaufleute und die Tuchhersteller haben Konten bei den Wechslern, über die zum Beispiel die Weber für die von ihnen hergestellten Tuche bezahlt werden, sodass dieses System von Buchüberweisungen, Kontenausgleich und Barauszahlungen eine zentrale Dienstleistung für die Geschäfte der einheimischen und fremden Kaufleute sowie der örtlichen und regionalen Produzenten darstellt. Sein Wirkungsraum reicht weit über Brügge hinaus.
Brügges Bedeutung liegt somit in der Summe der Netzwerke, die in der Stadt zusammenlaufen. Die geografische Weite dieser Netzwerke reicht von der Levante im Nahen Osten bis Island, von Portugal bis Russland. An ihnen sind so viele Akteure beteiligt wie nirgendwo anders in Europa nördlich der Alpen. Keiner der Kaufleute hat selbstverständlich Verbindungen zu allen Außenposten dieses Netzwerkes, aber durch den Aufenthalt in Brügge kann er zu allen diesen Regionen Zugang finden.
Die niederdeutschen Kaufleute verdrängen seit Ende des 13. Jahrhunderts die flämischen Aktivhändler recht erfolgreich aus dem Handel mit Nordosteuropa. Daher sind sie in dem Brügger Groß-Netzwerk um die Mitte des 14. Jahrhunderts das wichtigste Teilnetzwerk für diesen Handelsraum. Damals halten sich durchschnittlich rund 100 hansische Kaufleute längerfristig in der Stadt am Swin auf. Wie viele saisonal die Stadt besuchen, ist nicht bekannt. Sie wohnen bei rund 200 Hosteliers, wovon rund 120 ausschließlich hansische Kaufleute beherbergen.
Hosteliers und Hansekaufleute bilden bisweilen sogar gemeinsame Handelsgesellschaften und besitzen gemeinsame Schiffsanteile. Allerdings müssen die Hosteliers auch den städtischen Behörden melden, wer bei ihnen wohnt. Ende des 15. Jahrhunderts fertigen die Herbergen täglich Gästelisten an. Wann mit diesen Aufzeichnungen begonnen wurde, ist nicht bekannt.
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Was sich aus der Entfernung so schön als funktionierendes System von vielen Netzwerken präsentiert, ist jedoch ein permanenter Kampf um den eigenen Status. Es ist ein Kampf mit harten Bandagen, unlauteren Mitteln, um sich bessere Rechte zu verschaffen, als die anderen haben, beziehungsweise die Rechte, die man gewähren musste, zu unterlaufen oder wieder abzuschaffen. Es ist eine Konstante in der hansischen Geschichte, dass kurze Zeit nach dem Erhalt eines Privilegs die Klagen der hansischen Kaufleute beginnen, die zugesagten Rechte würden nicht eingehalten.
Seit Mitte des 14. Jahrhunderts häufen sich die Klagen der deutschen Kaufleute über die städtischen Amtsleute in Brügge und in Sluis, dem Vorhafen der Stadt. Es geht um viele kleinere und größere Behinderungen, Rechtsverweigerungen, neue Abgaben wie etwa eine neue Gebühr, die für das Teeren der Schiffe erhoben wird, darum, dass die Kaufleute beim Verkauf eines Schiffes zehn Pfund Pariser Währung zahlen sollen; es geht um eine Akzise (Verbrauchssteuer), die auf den Eigenbedarf des von ihnen selbst importierten Bieres erhoben wird, und – am schwerwiegendsten und deshalb im Beschwerdeschreiben des Kontors an Bürgermeister, Schöffen und Rat von Brügge an erster Stelle genannt – dass niederdeutsche Kaufleute in den steen, das Schuldgefängnis der Stadt, geworfen werden, obgleich sie Bürgen hätten stellen können.
Am 20. Januar 1358 fassen die Ratssendeboten der wendischen Städte sowie von Goslar, Braunschweig, Elbing und Thorn einen historischen Beschluss von großer Tragweite. Sie vereinbaren ein Handelsembargo zu Lande und zu Wasser. Das Embargo richtet sich nicht nur, wie in früheren Fällen, gegen die Stadt Brügge, sondern gegen die gesamte Grafschaft Flandern einschließlich des Landesherren. Flandern ist die wirtschaftlich mächtigste Region im Europa nördlich der Alpen. Die Blockade kann also nur wirksam sein, wenn sich tatsächlich sämtliche niederdeutschen Kaufleute an dieser Aktion beteiligen. Die Blockade betrifft auch die Städte Mecheln und Antwerpen, die sich Graf Ludwig II. von Flandern kurz zuvor angeeignet hatte. Das Ziel der Ratssendeboten ist eindeutig: Man will Flandern aushungern und die flandrische Tuchindustrie lahmlegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Hansen nicht die einzigen Kaufleute sind, die in Flandern Handel treiben. Sie müssen sich der Unersetzbarkeit ihrer Güterzufuhr und der Unersetzbarkeit ihrer Abnahme flandrischer Produkte sehr sicher sein, denn wir sahen bereits, wie viele Kaufmannsnationen dort vertreten sind.
Wie sehr die Lage drängte, zeigt der Versammlungstermin mitten im Winter, obgleich das Reisen aufgrund von Kälte, Schnee und Eis extrem beschwerlich ist. Vermutlich sind die Nachrichten des Lübecker Ratsherren Bernard Oldenborch, der sich zu Verhandlungen in Brügge aufhält, dermaßen schlecht, dass man sich gezwungen sieht, sofort zu handeln.
Aber wie organisiert man die Wirtschaftsblockade einer reichen Wirtschaftsregion? Als Erstes braucht man, mit heutigen Worten ausgedrückt, eine Corporate Identity! Es muss ein Begriff her, der den flandrischen Städten und ihrem Grafen klarmacht, dass sie es mit einem starken und geeinten Gegner zu tun haben. Der Begriff, der dies zum Ausdruck bringt, ist: die dudesche hense. Urplötzlich kommt er in allen drei überlieferten Schriftstücken dieses Hansetags vor, nicht nur einmal, sondern in jedem Schriftstück mehrmals. Bis zu diesem Zeitpunkt war nur ein einziges Mal von der duschen henze die Rede. Im Jahr 1350, als der Kaufmann Thideman Blomenrod aus dem Recht des deutschen Kaufmanns in Brügge ausgeschlossen wurde, beschloss man, dass kein Kaufmann, der zur duschen henze gehört, mit ihm weitere Geschäfte eingehen dürfe. Die «offizielle» Bezeichnung der Älterleute des Brügger Kontors ist im Jahr 1358 (und auch weiterhin bis 1380) mercatores Romani imperii oder coepmanne van dem Roemschen rike, aber niemals der Begriff Hanse. «Das unvermittelte, massive Auftauchen des Hansebegriffs am 20. Januar 1358 war ein neues, propagandistisches Zeichen, um für eine in ihrem Ausmaß noch nie da gewesene Embargo-Aktion, die nur in Verbindung mit einem neuartigen solidarischen Handeln der Flandernfahrer und mit einer ebenfalls nicht da gewesenen organisatorischen Gemeinschaftsleistung der Städte funktionieren konnte, eine maximale Beteiligung zu organisieren.». (Thomas Behrmann)
Das erste Schreiben der Ratssendeboten geht in mittelniederdeutscher Sprache an Bernard Oldenborch, den Gesandten der Städte in Brügge; in Mittelniederdeutsch, damit Oldenborch die Beschlüsse den dort anwesenden deutschen Kaufleuten bekanntgeben kann. Die in Lübeck nicht anwesenden niederdeutschen Städte werden per Brief aufgefordert, sich anzuschließen. Die Versammlung in Lübeck schreibt direkt an Dortmund und Soest, die Lübecker Ratssendeboten nach Gotland und Schweden (vermutlich nach Stockholm und Kalmar; beide Städte haben in dieser Zeit einen von niederdeutschen Kaufleuten dominierten Rat), die Ratssendeboten von Thorn und Elbing an die livländischen Städte. Die Räte dieser Städte werden aufgefordert, diese Schreiben den eigenen Bürgern und Kaufleuten sowie allen benachbarten Städten bekanntzugeben.
Man versucht auch, den Kreis der beteiligten Städte über die niederdeutschen hinaus zu erweitern. Die Thorner Ratssendeboten übersetzen das lübische Niederdeutsch des ersten Schreibens aus diesem Grund in Thorner Ostmitteldeutsch, das in Nürnberg besser verstanden wird. Die Erweiterung gelingt jedoch nicht. Nichtsdestoweniger ist dieses Schreiben ein Hinweis auf die Sprachbarriere zwischen Niederdeutschland und Mittel- und Oberdeutschland im 14. Jahrhundert.
In den Schreiben wird festgelegt: Wer als Kaufmann gegen das Verbot des Handels mit Flandern, Antwerpen und Mecheln verstößt, soll sein Gut verlieren, die Stadt aber, die gegen diese Abmachung verstößt, wird auf ewig aus der deutschen Hanse ausgestoßen. Die Durchführungsbestimmungen schreiben genau vor, bis wohin die niederdeutschen Kaufleute segeln dürfen; dass sie an keinen Flamen, noch andere Kaufleute, die mit Flamen Handel treiben, ihre Waren verkaufen oder von ihnen kaufen dürfen. Außerdem darf man vom Tag der Heiligen Philipp und Jakob (1. Mai) an keine in Flandern hergestellten Tuche mehr kaufen, weder in Flandern noch außerhalb, auch von niemandem außerhalb der Hanse. Außerdem sollen alle niederdeutschen Kaufleute an diesem Tag Flandern, Mecheln und Antwerpen räumen und nicht wiederkommen, bis die Rückkehr einträchtig beschlossen worden sei. Später beschließen die Ratssendeboten, den Sitz des Kontors in das niederländische Dordrecht zu verlegen, wo die deutschen Kaufleute ähnliche Rechte bekommen wie in Flandern.
Die Blockade ist ein voller Erfolg. Das Ausbleiben der Getreidelieferungen aus Preußen bringt Flandern an den Rand einer Hungersnot und die ausbleibende Abnahme von flandrischen Produkten die Tuchindustrie an den Rand des Ruins. Die Wirkung verstärkt sich noch durch die zweite Pestepidemie, die 1358 auch Flandern erreicht, sowie durch innere Unruhen, die erneut in den flandrischen Städten ausbrechen. Das alles führt dazu, dass die hansischen Kaufleute im Sommer 1360 sowohl von den flandrischen Städten als auch vom Grafen Privilegien erhalten, deren Rechte weit über die bislang erzielten hinausgehen. Die bislang nur für Brügge geltenden Freiheiten werden auf die gesamte Grafschaft Flandern ausgedehnt. Die hansischen Kaufleute sind damit in Brügge und Flandern besser gestellt als die Kaufleute jeder anderen Handelsnation. Das birgt allerdings auch den Keim kommender Auseinandersetzungen, denn für die Flamen ist mit diesen Privilegien die Grenze des Zumutbaren erreicht.
Andererseits zeigt sich Brügge auch dankbar: denn die niederländische Stadt Kampen, die sich der Blockade nicht angeschlossen hatte, sowie Nürnberg, das trotz der Aufforderung durch die Ratssendeboten weiterhin mit Flandern Handel trieb, bekommen exakt dieselben Privilegien verliehen wie die hansischen Kaufleute.
Zurück zum Begriff der dudeschen hense: Die flämischen Unterhändler, die 1360 zu den Verhandlungen nach Lübeck reisen, können ganz offensichtlich mit der dudeschen hense, die ihnen als Rechtspartner entgegengetreten war, nichts anfangen. In den Schreiben, die sie zu den Verhandlungen mitbringen, ist an keiner Stelle von einer «Hanse» die Rede. Sie schreiben an die «Herren Bürgermeister und Ratsherren der Stadt Lübeck und anderer Städte und Dörfer in den Gebieten Alemaniens, die die Interessen der Kaufleute vertreten» oder verwenden ähnlich komplizierte Umschreibungen. Aber als die Gesandten dann im Verlauf der Verhandlungen den von ihnen zu leistenden Schadensersatz beurkunden, wird die dudesche hense als Vertragspartner genannt. «Auch hier erkennen wir also eine plötzliche Änderung quasi von einem Tag zum anderen. Die in Lübeck versammelten Ratssendeboten – dies ist die Schlussfolgerung – treten ihren flandrischen Besuchern bewusst unter dem immer noch neuen Aushängeschild der ‹Deutschen Hanse› entgegen, um ihnen die Geschlossenheit ihrer Interessenlage zu demonstrieren.». (Thomas Behrmann)
[Bild vergrößern]
[image: ]Tuchfärber in Flandern. Färbemittel wie Kermes und Waid brachten die hansischen Kaufleute ins Land. Flämische Miniatur aus dem 15. Jahrhundert 



Die dudesche hense wird folglich in der Auseinandersetzung mit Flandern in den Jahren 1358 – 1360 als neuer Begriff aus der Taufe gehoben. Sie wird damals aber nicht gegründet. Die schon seit langem bestehende Einung der niederdeutschen Städte wählt aus aktuellem Anlass einen gemeinsamen Namen, um nach außen und innen ihre Geschlossenheit zu betonen.
In den folgenden Jahren taucht der Begriff der dudeschen hense oder ihrer lateinischen Entsprechungen fast ausschließlich auf der politisch-diplomatischen Ebene auf. Er wird von den Politikern der Hanse einschließlich der Älterleute der Kontore immer dann ins Spiel gebracht, wenn es gilt, die Geschlossenheit der Kaufleute zu unterstreichen. Von der Hanse lesen wir folglich fast ausschließlich in Schreiben an Herrscher und Institutionen im Ausland und in Territorialstaaten des Reichs.
Die niederdeutschen Kaufleute werden im westlichen Europa, also in England, Flandern und in den Niederlanden, esterlinges, oosterlinges, sterlingi, Ostelins, Austerlins oder ähnlich genannt, Bezeichnungen, die schlicht auf ihre Herkunft aus dem Osten (jenseits des Rheins) verweisen. In den nordischen Ländern heißen sie hensebrodere, Hansebrüder.
Auch die niederdeutschen Kaufleute selbst bezeichnen sich so gut wie nie als Hansekaufleute. Sie benennen sich nach ihrer Familie, nach der Stadt, deren Bürger sie sind, und nach der Kaufmannsgenossenschaft im Ausland, wo sie sich jeweils aufhalten, in Brügge, Bergen, Boston oder wo auch immer.
Auch in der Selbstdarstellung der Hansestädte, wie sie in Chroniken fassbar wird, spielt die Hanse erst seit der Wende zum 15. Jahrhundert eine Rolle, zudem eine sehr bescheidene. Ganz offensichtlich hält die hansische Führungsgruppe, die ja gleichzeitig Teil der Führungsgruppen der Städte ist, die öffentliche Darstellung ihrer Interessenpolitik bewusst zurück.
[Bild vergrößern]
[image: ]Weinhandel und Weintransport am Kran in Brügge. Ein Kaufmann reicht einem Kunden eine Weinprobe. Rechts ein zweispänniger Transportschlitten für die Weinfässer. Miniatur aus dem 15. Jahrhundert 



Die dudesche hense, die 1358 ausgerufen wird, ist ein wirtschaftspolitischer Zweckverband niederdeutscher Kaufleute und Städte, in deren Räten niederdeutsche Fernhändler entweder die Mehrheit haben oder eine gewichtige Rolle spielen und deren Kaufleute seit dem 13. Jahrhundert die Privilegien des gemenen kopmans im Ausland nutzen. Wie der Verband des gemenen kopmans ist die dudesche hense eine Einung mit rechtlich gleichgestellten Mitgliedern. Die wirtschaftlichen Interessen liegen im Zwischenhandel auf der Hauptachse von Nordwest-Russland nach Flandern und England sowie in Skandinavien. Seit dem späten 14. Jahrhundert wird der Handel zur französischen Westküste, nach Spanien, Portugal, Italien und nach Island ausgedehnt.
Im 15. Jahrhundert umfasst die dudesche hense rund 70 aktiv an den hansischen Angelegenheiten teilnehmende und circa 130 von diesen vertretene kleinere Städte, die zwischen Zaltbommel an der Rheinmündung im Westen und Dorpat (Tartu/​Estland) im Osten und zwischen Visby auf Gotland im Norden und der Linie Köln – Breslau (Wrocław) – Krakau im Süden liegen. Die Hauptstützpunkte des hansischen Handels sind die Kontore in Nowgorod, Bergen, Brügge und London sowie 44 Faktoreien (kleinere Niederlassungen) von Litauen bis Portugal.
[Bild vergrößern]
[image: ]Schädel eines der 1800 Gefallenen, den die Archäologen aus einem Massengrab vor dem südlichen Stadttor bargen. Die Kettenhaube konnte den Krieger offensichtlich nicht schützen. 





6 Die Schicksalsmacht der Hanse oder: Der Bürgermeister auf dem Schafott. Johan Wittenborg gegen König Waldemar IV.

[Bild vergrößern]
[image: ]Das «Waldemarkreuz» vor den Toren der alten Hansestadt Visby erinnert an die blutige Schlacht vom 27. Juli 1361, als der dänische König Waldemar IV. dort das gotländische Heer niedermetzelte.



Gotland, 28. Juli 1361. Die stolze Hansestadt Visby ist in den Händen des Dänenkönigs. Nach drei gewonnenen Schlachten hat Waldemar «Atterdag» IV. die Reste des gotländischen Heeres vor der Stadtmauer brutal niedergemetzelt. Nun lässt er sich schubkarrenweise die Schätze der Kaufleute bringen. Bei einem Schäferstündchen hat der König der Sage nach von dem immensen Reichtum der Stadt erfahren. Als Kaufmann verkleidet sei der Däne im Herbst des Vorjahrs inkognito in Visby gewesen. Eines Goldschmieds hoffähiges Töchterlein habe ihm die unermessliche Wohlhabenheit der Bewohner verraten. Folgerichtig schildert der Chronist Detmar, wie Waldemar auf der Überfahrt seine Soldaten für den Kampf heißmachte: Er wolle sie bringen, wo Goldes und Silbers genug wäre und die Schweine aus silbernen Trögen fräßen. Und auch in einem alten gotischen Volkslied heißt es:

Nach Centnern wogen die Goten das Gold, 

Sie spielten mit Edelsteinen. 

Die Frauen spannen mit Spindeln von Gold, 

Aus silbernen Trögen gab man den Schweinen. 


So ein Übermut musste bestraft werden. Das kennen wir von den Handelsplätzen Rungholt – wohl bei Pellworm – und Vineta an der Ostsee. Da sandte Gott zur Bestrafung der hochmütigen Frevler eine Sturmflut. Die reichen Orte versanken im Meer. Nur in manchen klaren Nächten hört man noch das Kirchglöcklein läuten. Und seit Jahrhunderten haben sich Historiker, (Hobby-)Archäologen, Sagen- und Heimatforscher in Regimentsstärke auf die Suche begeben und wissen jeweils ganz genau, wo die versunkenen Städte verborgen liegen. Nicht viel anders als bei der Bestimmung der Örtlichkeit der Varus-Schlacht ist die Lokalisierung in auffälliger Nähe zum jeweiligen Heimatort.
In der Sache Waldemar gegen Visby ging das Ganze handfester zu. Der König war keineswegs auf den Verrat des Goldschmieds angewiesen, auch wenn es eine hübsche Geschichte ist. Der Reichtum des Handelsstützpunktes unter schwedischer Oberherrschaft war kein Geheimnis. Die alte Stadt am Meer war eine der ersten und bedeutendsten Hanseniederlassungen, lange mit Lübeck um den Titel Haupt der Hanse streitend. Die Insel war eine Keimzelle des hansischen Ostseehandels, Mittelpunkt der Genossenschaft der Gotlandfahrer – eine Frühform der Hanse – und Kreuzungspunkt der Handelswege mitten in der Ostsee zwischen Russland, Livland und Lübeck. Innerhalb ihrer stark befestigten Mauern wurde die Kasse des Nowgoroder Hansekontors aufbewahrt. Zahlreiche deutsche Kaufleute hatten sich hier niedergelassen. Gemeinsam mit den gotländischen Fernhandelskaufleuten stellten sie den Rat der Stadt. Wer Gotland beherrschte, beherrschte die schwedische Küste, kontrollierte den Russlandhandel und die Warenströme von Ost nach West und umgekehrt. Und machte seine Bürger reich.
Von Schonen kommend, das Waldemar bereits vom schwedischen König Magnus zurückerobert hat, landet er mit einer Flotte Schwerbewaffneter am 22. Juli 1361 an der Küste der Insel. Magnus hatte bereits im Februar und dann noch einmal am 1. Mai Rat und Gemeinde von Visby ermahnt, wachsam und zur Verteidigung bereit zu sein. Es gäbe geheime Informationen über einen geplanten Angriff. Man möge die Sache Schwedens beherzt verteidigen. Doch nicht geschützt von der hohen Stadtmauer, sondern davor, im offenen Feld, stellen sich die Inselbewohner zum Kampf. Ein Bauern- und Händlerheer, das keine Chance gegen die Ritter des Königs hat. Die Bürger schließen die Stadttore und schauen von den Zinnen dem Abschlachten zu. Gold und Silber sind ihnen wichtiger als das Leben der Bauern. 1800 Gotländer sollen am 27. Juli gefallen sein, gefangen zwischen Dänenheer und Stadtmauer. Ein Kreuz erinnert noch heute an die Stätte. «Vor den Toren Visbys fielen die Goten unter die Hände der Dänen», vermeldet es. Fast 300 Jahre, bis 1645, soll die dänische Herrschaft bestehen bleiben.
Welches Blutbad König Waldemar unter dem nur mit Beilen und Hacken bewaffneten Landvolk anrichtete, ergaben archäologische Untersuchungen, die seit 1905 andauern. Kaiser Wilhelm II. besichtigte bereits im Juli desselben Jahres die Ausgrabungen. Galt Dänemark doch schon zu Zeiten der Hanse als deutsche «Schicksalsmacht». Zahlreiche Massengräber wurden vor dem südlichen Stadttor freigelegt. Wie durch ein Fenster in die Vergangenheit erkennen wir Einzelheiten der überlieferten Kämpfe: Knochen, die von mit Eisendornen beschlagenen Keulen zerschmettert sind, durch Schwerthiebe gespaltene Schädel, in Rippen steckende Pfeilspitzen, von hinten erschlagene Opfer. Die Grabungsergebnisse zeigen, dass viele Alte, Kinder, Invaliden zum letzten Aufgebot gehörten. Gnade kannte der König nicht.
[Bild vergrößern]
[image: ]Der an Archäologie interessierte deutsche Kaiser Wilhelm II. (links) besucht im Juli 1905 die Ausgrabungen vor der alten Stadtmauer von Visby. 



Am 28. Juli 1361 ergab sich Visby, «denn man sah wohl, dass Widerstand nicht mehr möglich war», wie der Chronist Detmar berichtet. Damit es so aussah, als habe er die Stadt erobert, ließ der König eine Lücke in die Stadtmauer brechen und marschierte mit seinem Heer in Schlachtordnung hindurch, obwohl die Einwohner längst die Tore geöffnet hatten. Die Bürger kauften sich frei. Die Kapitulation bewahrte die Hansestadt vor Zerstörung, Brand und Plünderung, war aber teuer, die Lösegeldforderungen waren hoch. Kirchen, Klöster, Einwohner wurden um Berge an Gold, Silber, Pelzen und anderen Handelswaren erleichtert. Visby erkannte die dänische Vorherrschaft an, und Waldemar legte sich den Titel «Herr der Gotländer» zu. Dass dies zu einem Konflikt mit den Königen von Schweden und Norwegen und der Hanse führen musste, sollte Waldemar klar gewesen sein.
Der schwedische Historienmaler Carl Gustaf Hellquist war so von den vergangenen Ereignissen fasziniert, dass er ihnen 1882 in seinem Gemälde «Waldemar Atterdag brandschatzt Visby» ein Denkmal setzte. Ein grimmig blickender Waldemar mit langem, grauem Bart sitzt erhöht auf einem rot ausgekleideten Thron und beobachtet argwöhnisch das Heranschleppen der Kleinodien. Gleich schüsselweise gießt ein Mönch Goldmünzen in einen riesigen Trog. Einige Bürger werden mit Gewalt herangezerrt. Im Hintergrund lauern drohend seine Bewaffneten. Glaubt man heutigen Fremdenführern in Visby, sollen es zwei bis drei Tonnen Gold und Silber gewesen sein, die der König erbeutete.
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[image: ]Das Historiengemälde des schwedischen Malers Carl Gustaf Hellquist von 1882 zeigt, wie Waldemar IV. Atterdag nach der Kapitulation Visbys das Lösegeld eintreibt. 



Doch das Schicksal ist gerecht: Des Goldschmieds Töchterlein soll der Sage nach ihre Strafe erhalten haben. Die Verräterin, von Waldemar schmählich verlassen, wurde ausfindig gemacht und lebendig im Jungfrauenturm, einem der Türme der Stadtbefestigung, eingemauert. So erzählt es Dietrich Schäfer.
Hellquists bekanntes Historiengemälde mit dem langbärtigen, wüst aussehenden König ist zwar dramatisch und theatralisch wie ein Bühnenbild, ob es aber so ganz die Tatsachen wiedergibt, kann bezweifelt werden. Waldemar IV. war ein eleganter, gepflegter Mann. Die Untersuchung seiner Knochen aus dem Grab in der Klosterkirche von Sorø ergab eine Körpergröße von 1,85 Meter, also recht stattlich bei einer Durchschnittsgröße von 1,75 Meter zu jener Zeit. Seine Grabfigur in der Kathedrale von Roskilde zeigt ihn als Ritter in einem Waffenrock, der bis zur Mitte der Schenkel reicht. Kürzer durfte er nicht sein, hatte der Papst doch von seinen Kreuzrittern angemessene Bekleidung verlangt. Denn die hauteng anliegenden Beinkleider ließen doch zu viel Männliches mehr als nur erahnen. Es gibt ein einziges zeitgenössisches Bild von Waldemar, das kurz nach seinem Tod angefertigt wurde. Es schmückt die Kirche St. Peter in Naestved auf Seeland. Er trägt einen Lippenbart und einen vornehm geschorenen Kinnbart. Ein stark ausgeprägter Unterkiefer betont sein Profil. Unter dem roten Rock trägt er enganliegende Strümpfe und moderne, spitz zulaufende Schuhe. Ein attraktiver, modisch gekleideter Mann, der – soweit bekannt ist – seiner Ehefrau Helwig, Schwester des Herzogs von Schleswig, die er mit zwanzig heiratete, sein Leben lang treu war. Recht ungewöhnlich für weltliche und geistliche Herrscher seiner Zeit.
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[image: ]Das Fresko in der gotischen Sankt Peders Kirke in Naestved, Südseeland, stellt Waldemar IV. dar, wie er vor Gott kniet. Es ist das einzige zeitgenössische Bild des dänischen Königs. 



Bei seinem Tod mit 54 Jahren waren noch alle Zähne gesund. Er muss sich relativ zuckerfrei ernährt haben. Ein Brustwirbel war einmal gebrochen, die Handgelenke zeigen Spuren von Gicht. Schwere Verknöcherungen der Gelenkbänder an beiden Fußgelenken weisen auf wiederholte Verrenkungen hin, die durch forciertes Reiten hervorgerufen werden. Er liebte die Jagd, blieb ihretwegen bedenkenlos auch kurzfristig hochoffizellen diplomatischen Treffen fern. Er war ein aalglatter Meister der Verhandlungskunst. Geschickt und erfindungsreich, aber auch arglistig und verschlagen zögerte er Versprechungen und Abreden immer wieder hinaus. Deshalb wohl sein Beiname ‹Atterdag› – am ‹anderen Tag› wolle der Zögernde alles Zugesagte erledigen. Dass auch dieses dann nicht eingelöst wurde, mussten die Vertreter der Hansestädte als Leidtragende seiner Verzögerungstaktik oft genug erfahren.
Seine abgeschliffenen Kauflächen kommen wahrscheinlich von starkem nervösem Zähneknirschen, was heute auf psychische Belastungen zurückgeführt wird. Und davon gab es genug für Junker Waldemar. Als er 1340 auf dem jütischen Landesting, der Ständeversammlung, mit rund zwanzig Jahren zum König gekrönt wurde, existierte keine Territorialmacht Dänemark mehr. Er bestieg einen Thron ohne Land. Weite Teile des Reichs waren aus Geldnot verpfändet, wie zum Beispiel Schonen an Schweden. Die Pfandherren beherrschten die Provinzen. Als er fünf war, musste sein Vater König Christoph II. außer Landes gehen. Nach dessen Tod 1332 blieb der Thron acht Jahre lang verwaist. Im Ostseeraum herrschte Chaos, See- und Landraub waren an der Tagesordnung.
Waldemar wuchs bei seinem Schwager, Markgraf Ludwig aus dem Hause Wittelsbach, im Exil in Brandenburg auf. Doch wer von den Fürsten und Königen den jungen Mann nach seiner Rückkehr als Marionette des dänischen Reichsrats und des Adels unterschätzte, irrte. Zeitgenossen beurteilen ihn als klug, tapfer und diplomatisch geschickt – er reiste als Pilger nach Jerusalem und wurde dort zum Ritter geschlagen –, aber auch skrupellos und brutal in der Verfolgung seiner Ziele. Doch es gab offensichtlich noch eine andere Seite des inzwischen mächtigen Herrschers: Als zungenfertig, sarkastisch und ironisch wird er beschrieben und mit dem «Küning von Dänemark» gleichgesetzt, an dessen Hof sich Till Eulenspiegel gemäß der ältesten Fassung des Volksbuchs aufhielt. Der König habe den Schalk wegen seiner Schlagfertigkeit und seiner Kunst, die Leute an der Nase herumzuführen, «vast lieb», also sehr liebgewonnen, und gibt sich belustigt vom Narren geschlagen. Als Belohnung für sein Amüsement hatte er Till den «allerbesten Huffschlag» für sein Pferd versprochen. Eulenspiegel ließ vom Goldschmied sein Pferd mit goldenen Hufen und silbernen Nägeln beschlagen. Das kostete «100 dänische marck», ein Vermögen (umgerechnet circa 800 000 Euro). Des Königs Schreiber weigerte sich, die Summe auszuzahlen. Schalk zum König: Einen besseren Hufschlag habe er nicht finden können. Der lachte, bezahlte den Preis und ließ ihn bis an sein Lebensende an seinem Hof. Nachzulesen in der 23. Histori. Versteht sich, dass der Narr Gold und Silber später wieder von den Hufen abnehmen ließ und es verkaufte.
Waldemar IV. hatte sich nicht weniger vorgenommen, als die Königsgewalt zu stabilisieren und zu stärken und das Königreich, das geschwächte, zerstückelte Dänemark, das sein Vater hatte räumen müssen, wieder zu einen. Dänemark sollte wie einst zum stärksten Reich des Nordens aufsteigen. Eine permanente machtpolitische Expansion war die Folge. Doch Söldnertruppen waren teuer. Dazu brauchte er Geld, das er durch erhöhte Steuern, Privilegienvergabe und den Verkauf Estlands an den Deutschen Orden einnahm. Sein extremer Finanzbedarf lenkte zwangsweise seinen Blick begehrlich auf die Profite des hansischen Handels.
Ohne Rücksicht auf bestehende Verträge löste er Pfand um Pfand ab, eroberte Burg um Burg, brachte 1354 Jütland vollständig in seinen Besitz, vertrieb die Schweden aus Kopenhagen und fügte das auseinandergefallene dänische Reich Stück für Stück wieder zusammen. Und dann wandte er sich folgerichtig dem schwedischen Schonen und Gotland zu. Das reiche Schonen, das mit der mächtigen Königsburg Helsingborg die schmale Durchfahrt durch den Sund in die Nordsee beherrschte, gehörte zur Lebensader der Hanse. Von Lübeck aus wurde es mit dem Lüneburger Salz zur Konservierung des Herings versorgt. Wobei das Salz ein Vielfaches teurer war als der Fisch. Denn die Heringsschwärme um Schonen schienen unerschöpflich. Der dänische Historiker Saxo Grammaticus schreibt um 1200, die Schwärme seien so dicht, dass man die Fische mit bloßen Händen fangen könne. Die eingesalzenen und so haltbar gemachten Fische waren als Fastenspeise in ganz Kontinentaleuropa begehrt. Und Fastentage gebot die katholische Kirche an rund 140 Tagen im Jahr. Speziell auf Schonen besaßen die Hansen etliche gewinnbringende Privilegien, die durch die neue dänische Herrschaft gefährdet waren.
Waldemars erfolgreiche Expansionspolitik, seine Eroberung von Schonen und Gotland, führte zu einer dänischen Kontrolle über die wichtigsten Handelsplätze und -wege in der Ostsee. Über verbriefte Rechte und Privilegien setzte er sich bedenkenlos hinweg, Verträge galten ihm nichts. Abgaben und Zölle erhöhte er nach Belieben. Dadurch wurde der Konflikt mit der Hanse unausweichlich. Die Unterstützung, die sie ihm zu Anfang seiner Regierungszeit gegeben hatte in der Hoffnung auf Stabilität im Ostseeraum, kehrte sich jetzt gegen sie – ein früher Taliban-Effekt.
[Bild vergrößern]
[image: ]Der im Mittelalter nicht zu bezwingende Turm Kärnan in der Festung von Helsingborg, von der die Durchfahrt in die Nordsee kontrolliert wurde. Über eine Zugbrücke gelangte man in den 1. Stock. 



Hatten ihn seine politischen Erfolge übermütig gemacht? Glaubte er seine Macht inzwischen so gefestigt, dass er die – strategische und kommerzielle – Herrschaft über den gesamten Ostseeraum erringen konnte? Mit der Einnahme Gotlands warf er den von ihm verspotteten Städten endgültig den Fehdehandschuh hin. Seine Gegner waren zwar Bürger, Ratsherren und Bürgermeister, doch die agierten im deutschen Spätmittelalter auf Augenhöhe mit Königen.
Lübeck um 1321, Johannisstraße 9, heute Dr.-Julius-Leber-Straße. Dem begüterten Fernhandelskaufmann Herman Wittenborg und seiner Frau Margarethe, geb. Grope, wird als einziges Kind der ersehnte Sohn geboren. Etwa gleich alt wie Junker Waldemar, Sohn des dänischen Königs Christoph II., ist Johan Wittenborg nichts in die Wiege gelegt, das auf ihr tödlich endendes Aufeinandertreffen hinweist. Und doch treiben der Bürger und der Edelmann fast schicksalhaft verknüpft auf einen Showdown zu.
Über Herman und Johans Vermögenslage und ihre Geschäfte wissen wir außergewöhnlich gut Bescheid: Im Lübecker Ratsarchiv fand sich das von Vater Herman eingerichtete und von Johan fortgeführte Rechnungsbuch, das älteste Handlungsbuch hansischer Kaufleute. Ein Heft im Quartformat aus – dem neu in Gebrauch gekommenen – Papier in einem Lederumschlag.
Neben einer militärischen Grundausbildung – und nicht zu vergessen Kirchengesang – lernten die Bürgersöhne vor der kaufmännischen Lehre lesen, schreiben, rechnen und Latein, und so ist auch dieses Buch in großen Teilen in Latein geschrieben. Allerdings in recht mangelhaftem. Denn der Unterricht bestand darin, dass die wichtigsten Wörter und Floskeln des Geschäftsverkehrs auswendig gepaukt wurden. Die Lernresultate seiner Lateinschule an der Jacobi-Pfarrkirche erscheinen uns entsprechend mager. Herr Johan verbucht wohl auch deshalb komplexe Geschäftsvorgänge in niederdeutscher Sprache, der lingua franca in seinem Handelsraum. Die Buchführung dokumentiert die Jahre von 1345 bis 1359. Wobei vier Seiten durch Herausschneiden fehlen. Nur schmale Stege blieben erhalten.
[Bild vergrößern]
[image: ]Das Handlungsbuch der Lübecker Kaufleute Wittenborg. Es ist das älteste erhaltene Rechnungsbuch hansischer Fernhändler. Abgeschlossene Geschäftsvorgänge wurden durchgekreuzt. 



Können die Lücken Indizien für eine nachträgliche Manipulation sein? Etliche Ungereimtheiten weisen darauf hin. Wie in einem Puzzle haben Forscher den «Fall Wittenborg» rekonstruiert. Ihre Ergebnisse sind, um das vorwegzunehmen, verblüffend. Sein gut dokumentiertes Leben und sein geheimnisvoller, schmachvoller Tod machen ihn neben Claus Störtebeker zur bekanntesten Gestalt der Hansezeit. Nur wissen wir von Herrn Johan, dass er wirklich lebte, was beim legendären «Claus Störtebeker» keineswegs unumstritten ist.
Vater Herman Wittenborg etablierte sich um 1310 als selbständiger Kaufmann in Lübeck und erlangte einen gewissen Wohlstand auf der hansischen Ost-West-Route und mit seinen Bierbrauereien. Zwar nicht zu den Reichsten der Stadt gehörend, galt er immerhin als so bedeutend, dass er in der Marienkirche begraben wurde. Nach dem Tod seines Vaters 1337 reist Johan geschäftlich nach Flandern und England, teilweise begleitet von seinem Freund Brun Warendorp. 1345 heiratet er, Bruns Tante wird seine Schwiegermutter. Bis dahin wird das Handlungsbuch von seiner Mutter fortgeführt.
[Bild vergrößern]
[image: ]Vier Seiten fehlen im Wittenborg’schen Geschäftsbuch. Sie wurden säuberlich herausgeschnitten. Nur die Stege blieben erhalten. Hinweise auf eine bewusste Manipulation für das Jahr 1357 



Während der junge Dänenkönig Waldemar Atterdag sein Reich erfolgreich ausweitet und zielgerichtet seine Macht festigt, laufen auch die Geschäfte und der gesellschaftliche Aufstieg des etwa gleichaltrigen Hansekaufmanns bestens. Beiden scheint das Glück mehr als gewogen. Der vermögende junge Mann heiratet in die alteingesessene, aber überschuldete Ratsfamilie derer von Bardewik ein. Das Paar bekommt sechs Kinder. Die Familie wohnt im väterlichen Erbe Johannisstraße 9.
Wir erfahren aus seinen Aufzeichnungen präzise, womit er sein Geld machte. Die Auflistungen – über Im- und Export, Kauf und Verkauf welcher Waren in welchen Mengen, die Routen, die An- und Verkaufspreise, die Umrechnungskurse, die Handelspartner – geben uns einen unschätzbaren Einblick in das Geschäftsgebaren von Hansekaufleuten im 14. Jahrhundert.
Wittenborgs Handelsverbindungen erstreckten sich über fast die gesamte hansische Welt, von Russland und dem Baltikum (Pelze, Wachs, Getreide) über Schonen nach England (Wolle) und Flandern (Tuche) und zurück. Der Handel ging immer über Lübeck als Zwischenstapelplatz. Die in West- wie in Osteuropa gekauften Waren wurden in Lübeck veräußert. Beide Handelsräume blieben klar voneinander getrennt. Dies wird sich erst in späteren Kaufmannsgenerationen wie den Veckinchusens ändern, die einen Direkthandel zwischen Brügge und Livland betrieben.
Dazu sind seine Geldgeschäfte notiert, wem er welche Kredite gab. Üblich waren 5 bis 6,5 Prozent, doch andere Geschäfte brachten ihm höhere Renditen. Den Gewinn legte er zum Teil in Immobilien an. Als er starb, besaß er fünf Häuser in Lübeck und hatte so viel Bargeld im Haus, dass davon mehrere Messpriester ein Jahr lang hätten gut leben können, wie sein verdienter Biograph Gerald Stefke ausrechnet. Seine hohen Profite und sein ständig wachsendes Vermögen sorgten wie so oft im Leben auch für eine glänzende politische Laufbahn.
Eine Katastrophe beförderte seine Karriere: das große Sterben, das «Ende der Welt».
Erste Gerüchte erreichten Europa im Sommer 1346. In Zentralasien wüte, so berichteten Händler, die mit Karawanen auf der Seidenstraße das Schwarze Meer erreichten, eine unheimliche Krankheit, die die Menschheit dahinraffe. Was sie nicht wissen konnten: Ihre Ladung, mit Pestflöhen verseuchte Murmeltierpelze, war der Herd der Seuche.
Im Oktober des folgenden Jahres lief ein Handelsschiff in den Hafen von Messina auf Sizilien ein, von der genuesischen Niederlassung am Schwarzmeerhafen Kaffa (heute Feodossija) kommend. Wie auf einem Geisterschiff hingen die Seeleute tot in den Rudern. Die Besatzung war ausnahmslos schwer krank oder bereits gestorben. Die Männer hatten seltsame hühnereigroße Schwellungen unter den Achseln und in der Leistengegend, die von Blut und Eiter nässten und schon bald dunklen Flecken wichen. Alle Körperausscheidungen, der Atem, das Blut aus den Lungen, die blutschwarzen Exkremente, rochen faul. Die Menschen hatten hohes Fieber, als ob sie von innen verbrannten, rasende Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Erbrechen, Delirium und starben wenige Tage nach den ersten Anzeichen. Die Krankheit verbreitete sich mit einer unfassbaren Geschwindigkeit.
Wir wissen es heute und können die Wege präzise nachvollziehen: Die Pest folgte den  Handelsrouten zu Wasser und zu Land. Man hatte kein Mittel gegen sie, ahnte in Europa  noch nicht, wie hochgradig ansteckend sie war. Und man war vorerst sorglos. Auch als  die Epidemie Genua und Venedig erreichte und zu Allerheiligen 1347 Marseille, war Europa noch nicht ernsthaft beunruhigt. Anfang 1348 wütete sie bereits in Avignon, dem damaligen Papstsitz, im Sommer hatte sie Kärnten und Paris erreicht, im August Norddeutschland. Und doch waren die Ärzte in den Städten angewiesen, die Todesmeldungen kleinzuhalten. Es durfte nur ja keine Panik geben, Trauerfeiern wurden verboten. Es sollten keine Pestfälle nach außen dringen, die Kaufmannsmessen nach wie vor gut besucht und die Geschäfte und Handelsverbindungen nicht gestört werden. Die Obrigkeiten verschlossen bewusst die Augen vor der aufziehenden Gefahr, vor Grauen, Ohnmacht, Verzweiflung.
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[image: ]Auch nach der großen Pestepidemie von 1348 – 1352 gab es immer wieder Ausbrüche der Seuche. Das Bild zeigt einen Pestarzt in Schutzkleidung. 



Wer hatte Schuld? Einzelne Bevölkerungsgruppen wie die Juden, die angeblich die Brunnen vergifteten, oder auch alleinstehende, als Hexen verschriene Frauen auf dem Land waren wie üblich schnell ausgemacht. Seltsam nur, dass die Krankheit auch in Gegenden auftrat, wo kein einziger Jude lebte. Oder auch, dass sie selber befallen wurden. Der französische König Philipp VI. wollte die genaue Ursache des entsetzlichen Massensterbens wissen, methodisch belegt von den besten Professoren der Universität Paris. Er beauftragte die medizinische Fakultät mit einer Expertise.
Nach langen gelehrten Diskussionen und sorgfältiger Prüfung erkannten die Gutachter den Grund für das Dahinsiechen der Menschheit: Schuld war eine Dreierkonstellation aus Saturn, Jupiter und Mars, die unglücklicherweise am 20. März 1345 in einen schlechten, nämlich 40°-Winkel zum Sternbild des Wassermanns getreten sei. Die Schlussfolgerung galt als offizielle Ursache der Apokalypse in ganz Europa bis in den arabischen Raum hinein und wurde aus dem Lateinischen in viele einheimische Sprachen übersetzt. Die Menschen sahen sich der Geißel Gottes ausgeliefert, lebten sie doch in einer Zeit, die beherrscht war von kollektiven Ängsten, dem Glauben an Magie und dunkle Kräfte und der Furcht vor der Macht der Sterne, besonders dem Mond, umzingelt von Satan. Die Angst vor den Sternen war größer als das Hoffen der Christen. Und doch, so ganz sicher waren sich die Pariser Ärzte nicht: Es gäbe vielleicht auch noch weitere Erklärungen, die allerdings selbst «den feinsten Geistern verborgen blieben». (Barbara Tuchmann).
Lübeck, August 1349. Die Pest erreicht die Stadt. Die Pandemie war mit den Händlern über die Alpenpässe und Nürnberg in die alte Hansestadt gekommen. Für August 1349 vermeldet das Archiv die ersten Toten. Die Zahl der Testamente steigt sprunghaft an. Innerhalb von 17 Jahren starben in zwei, vielleicht drei Epidemieschüben (1350, 1367, eventuell 1358) rund 40 Prozent der Einwohner aus den kaufmännischen und handwerklichen Bevölkerungskreisen. 1351 verzeichnen die Ratsschreiber 6966 Namen im Todesbuch. Erst vor wenigen Jahren wurde ein Massengrab aus dieser Zeit am alten Heiligen-Geist-Hospital entdeckt. 900 Skelette wurden von den Archäologen freigelegt. Sie können im nahe gelegenen Burgkloster besichtigt werden. Hausbesitzer, das erfahren wir aus den Grundbüchern Lübecks, traf es weniger oft als die arme, gedrängter lebende Bevölkerung. Die Städter traf es mehr als die Landbevölkerung. Heute wissen wir, warum, nachdem wir die Ansteckungswege über Ratten und Flöhe kennen.
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[image: ]Das Pestfries in der Totentanzkapelle in der Lübecker Marienkirche wurde durch den Bombenangriff 1942 zerstört. Auf den Handelswegen der Hanse hatte die Pest die Stadt erreicht. 



Die Schiffsverbindungen der Hansestädte trugen ihren Teil zur Ausbreitung bei. Mit den Koggen der Kaufleute wurde der Schwarze Tod ins norwegische Hansekontor nach Bergen gebracht, 1352 erreichte er Nowgorod, wenig später Moskau. Ein Domherr aus Brügge, mit dem Herr Johan zu der Zeit Handel treibt, schreibt 1348 aus Avignon (zitiert nach Delumeau/​Mollat): «Der Vater läßt seinen Sohn im Stich, die Mutter die Tochter, der Bruder den Bruder, der Sohn den Vater, der Freund den Freund, der Nachbar den Nachbarn, der Partner den Partner. Man besucht einander nur, um gemeinsam zu sterben.»
Ein Drittel der Weltbevölkerung stirbt. Die Menschenverluste sind in der Geschichte der Epidemien ohne Beispiel. Der schwedische König Magnus empfahl Kirchgang, Fasten und die Spende von Almosen, da die Seuche von Gott gesandt sei. König Waldemar ging es typischerweise praktischer an. Da die dänische Bevölkerung so stark geschrumpft war, verbot er Hinrichtungen und Verstümmelungen. Jeder Mann wurde gebraucht für seine Feldzüge. Ironie der Geschichte: Die große Pest in Dänemark, die 1361 wütete, wurde von seinem aus Schonen und Gotland kommenden Heer eingeschleppt.
Norddeutschland wird besonders hart getroffen, ein Drittel der Bevölkerung Schleswig-Holsteins wird dahingerafft. Nach hundertjähriger Bauzeit war in Lübeck gerade direkt neben dem Rathaus die großartige gotische Marienkirche fertiggestellt worden. Die Kirche der Kaufleute ist nicht durch Zufall höher als der Dom, sie sollte ihren Reichtum zeigen. Mit dem fast 40 Meter hohen Mittelschiff hat sie das höchste Backsteingewölbe der Welt. Bis zum 29. März 1942, dem Tag des verheerenden Bombenangriffs auf die alte Hansestadt, gab es eine «Totentanzkapelle» mit dem 1463 gemalten Pestfries von Bernt Notke.
Ausgelöst von den Epidemien wurden nach 1348 in ganz Europa noch Jahrhunderte später von großen Künstlern wie Holbein dem Jüngeren Totentänze gemalt, zu Bild gewordene Reaktionen auf eine der größten Ängste des Abendlandes. Holbein half es nichts, er starb gut zehn Jahre später in London selber an der Pest.
Der Totentanz erfasste auch Arnold von Bardewik, Johans Schwiegervater. Nach einem Vierteljahrhundert Ratszugehörigkeit erliegt er dem Schwarzen Tod. Mit ihm sieben weitere Ratsherren von insgesamt dreißig. Der lübische Rat ist stark ausgedünnt. Vielleicht dadurch begünstigt wird Wittenborg im Frühjahr 1350, mit noch nicht einmal dreißig Jahren, in die Ratsversammlung gewählt. Ratsfähig ist er, durch seine Herkunft und Einheirat in die Lübecker Ratsfamilie von Bardewik gehört er zur Elite der Stadt. Auch in Lübeck hatte sich ein hansisches Patriziat entwickelt von wenigen politisch und wirtschaftlich mächtigen Familien, den heren der hanse.
Aufgrund der kurzen Inkubationszeit können wir die Ausbreitung der Pandemie in Chroniken, Annalen, Archiven und Kirchenbüchern genau verfolgen, die Wege Ort für Ort, die Opfer, die Zahlen und die Namen. Und während die Welt um ihn herum stirbt, die Apokalypse der Offenbarung des Johannes Wirklichkeit wird – was notiert Johan Wittenborg in seinem Handlungsbuch für diese Zeit des furchtbaren Grauens? Seine Umsätze und Gewinne. Kein Wort der Angst, der Verzweiflung oder des Erschreckens und Mitleids. Geschäfte, Geld und Gier sind offensichtlich einzig von Bedeutung.
Obwohl die Pest besonders unter jungen Menschen wütete, blieben Johan Wittenborg und Waldemar Atterdag verschont. Auch in ihren Familien erfahren wir, abgesehen von Johans Schwiegervater, von keinem Pesttoten. Erst 62 Jahre später wird Waldemars Tochter Margarethe der wieder aufgeflammten Pestilenz erliegen, auf einem Schiff vor Flensburg. Da ist sie schon Herrscherin über die drei skandinavischen Reiche Dänemark, Norwegen und Schweden.
Wie der König weiter im Norden sein Reich geschickt und rücksichtslos vergrößert und handels- und machtpolitisch stärkt, arbeitet auch der junge Hansekaufmann zielstrebig an seinem politischen und geschäftlichen Aufstieg. Er wird bald einer der beiden Richteherren, der größere Zahlungen an das Gericht entgegennimmt, und auch geschäftsführender Provisor der Pfarrkirche St. Jacobi. Wobei zwei Reisen bis heute mysteriös sind und Anlass zu Spekulationen geben. Er notiert für 1354 eine «private» Reise. Über das Ziel der Reise erfahren wir nichts. Es gibt nur einen rätselhaften Eintrag über eine Kiste voller Geld, die er seiner Frau zurücklässt. Und dann die «Wallfahrt» nach Aachen 1356. Ein Ritt ohne Begleitung. Wir können davon ausgehen, dass die Reise weiter nach Brügge führte. Bemerkenswert ist dabei, dass die Hanse zu der Zeit im Streit mit Flandern lag und eine Handelsblockade vorbereitete.
Johan Wittenborg macht Karriere. Als Vertreter der Stadt Lübeck verwaltet er Schloss Dömitz, nachdem die Burg in einer großen Militäraktion eingenommen wurde, wohl mit ihm als Kommandeur des Lübecker Kontingents. 1358 vertritt er Lübeck auf zwei Hansetagen, auf denen die Blockade Flanderns beschlossen und die ‹dudesche hense›, die Deutsche Hanse, aus der Taufe gehoben wird. 1359 wird er Bürgermeister von Lübeck, damit im nördlichen Europa einer der angesehensten Männer seiner Zeit. Als er zwei Jahre später im Juli 1361 zum Hansetag nach Greifswald aufbricht, hat er also bereits militärische und politische Erfahrung vorzuweisen. Die sich jedoch keineswegs mit denen des siegesverwöhnten Kämpfers Waldemar vergleichen lässt, als der zeitgleich mit starker Flotte unterwegs nach Gotland ist, um zum Schlag gegen Schweden auszuholen.
Mit dem norwegischen König Hakon und seinem Vater, dem schwedischen König Magnus, hatte König Waldemar Atterdag noch eine ganz besondere dynastische Auseinandersetzung zu regeln. Drei Jahre lang hatte Waldemar versucht, Schonen von Schweden zurückzugewinnen. Dann, Ende 1360, gelang es ihm, die starke Festung Helsingborg zu besetzen, den Schlüssel zu Schonen, indem die Burgherren für ihn Partei ergriffen. Wenige Monate später folgte die Rache Schwedens und Norwegens. Eine ziemlich gemeine Intrige sollte die von ihm geschickt eingefädelte dynastische Hauspolitik verhindern. Im Jahr zuvor war Waldemars Tochter Margarethe, gerade sieben Jahre alt, mit König Hakon verlobt worden. Nicht ungewöhnlich früh, da mit dem siebten Lebensjahr eine förmliche Verlobungsabrede rechtlich bindend war. Das Kind hatte deutlich ja gesagt. Nach dem Gesetz, das offensichtlich südeuropäischen weiblichen Reifeprozessen angepasst war, brauchten nur fünf Jahre bis zum Vollzug der Ehe vergehen. Üblicherweise wartete man auf den Eintritt der Pubertät. Die Braut sollte «mannbar» – viripotentes, also geschlechtsreif – sein. Durch Margarethes Eheschließung mit Hakon würde Waldemars Tochter Königin von Norwegen werden und über Hakons Vater Magnus nach dessen Tod auch Königin von Schweden. Die drei skandinavischen Reiche würden also vereint in Margarethes und ihres Mannes Hand liegen. Seine Enkel würden die Superherrscher des Nordens sein.
Nach der Einnahme Schonens sannen Hakon und Magnus auf Rache. Hakon löste die Verlobung. Die 21-jährige Elisabeth, Schwester des Grafen von Rendsburg, sollte jetzt seine Frau und Königin von Norwegen werden. Sie machte sich per Schiff auf den Weg. Waldemar, in seiner Ehre gekränkt und in seinen Plänen betrogen, schäumte vor Wut. Seine Antwort war der Angriff auf Gotland mit den geschilderten Folgen. Die Invasion richtete sich also in erster Linie gegen Schweden, dessen Flanke er von der Insel aus beherrschte.
Die Eroberung des schwedischen Gotlands war die logische Fortführung einer Territorialpolitik, die er sich als junger König vorgenommen und bislang erfolgreich durchgesetzt hatte. Doch auch wenn der Schlag vor allem Schweden galt, war das hansische lukrative Gleichgewicht des Geschäfts- und Privilegiensystems empfindlich gestört. Die veränderte politische Lage in der Ostsee hatte Auswirkungen auf die Handelsinteressen der Städte, die diese keineswegs dulden konnten. Dem Städtebund ging es nicht um Territorien, um Eroberung und Besitz von Land, sondern einzig und allein um tüchtige Gewinne. Und die waren bedroht. Sie griffen zum äußersten, ungeliebten, selten angewandten Mittel: Krieg. Denn der war teuer, störte den Handel und minderte den Profit. Doch ihre Lebensader war bedroht.
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[image: ]Zahlreiche Massengräber wurden seit 1905 als Zeugen der Schlacht vom 27. Juli 1361 freigelegt. Die Funde werden heute in Visby mit modernsten Methoden neu untersucht. 



Greifswald, 1. August 1361: Versammlung der Städte. Bereits vier Tage nach der Besetzung Visbys werden die ersten Sanktionen gegen Dänemark beschlossen: Erhebung von Zöllen für den zu erwartenden Krieg und ein Handelsboykott. Woran sich die niederländischen Städte wie Kampen aber nicht hielten. Bis heute ist es ein Rätsel, wie in einer so kurzen Zeitspanne die Ratsversammlung einberufen werden und tagen konnte. Mit einem schnellen Schiff wäre es möglich gewesen, innerhalb einer guten Woche die Ereignisse auf Gotland in Greifswald zu vermelden. Aber der Hansetag war schon Wochen vorher anberaumt worden. Die Vertreter der Städte waren zum Teil von weit her angereist. Es gibt zwei Möglichkeiten der schnellen Information, für die man sich aber auch in den Archiven nicht zufriedenstellend entschieden hat: Zum einen könnte die frühe Einberufung zum Hansetag die Reaktion auf die Eroberung Schonens gewesen sein. Und/​oder Lübeck war – wie der Rat der Stadt Visby – vom Schwedenkönig Magnus über Waldemars Pläne informiert gewesen.
1361 ist ein historischer Moment in der Geschichte der Hanse: Zum ersten Mal setzten die Städte eine gemeinsame Steuer fest, den Pfundzoll, zur Finanzierung des Krieges. Eine Art Bundessteuer der Städte. Zum Hansetag erschienen zusätzlich Vertreter des Deutschen Ordens und Gesandte mit Blankovollmachten der beiden Könige von Norwegen und Schweden. Die sollten in einer militärischen Auseinandersetzung 2000 Ritter und Knappen sowie Schiffe stellen. Ein entsprechender Vertrag wurde beurkundet und ein gemeinschaftlicher Krieg gegen Dänemark beschlossen. Das Ziel war: «König Waldemar und sein Land zu schwächen». Als Oberbefehlshaber wurde der Bürgermeister von Lübeck, dem Haupt der Hanse, bestimmt. Im Juni 1362 kam es zur entscheidenden Schlacht um Helsingborg. Johan Wittenborg war etwa vierzig Jahre alt. Er hatte noch ein Jahr zu leben.
Helsingborg, Juni 1362. Flottenkommandant Wittenborg muss verzweifelt gewesen sein, zornig und wütend. Vergeblich wartete er auf die zugesagten schwedischen Hilfstruppen. Seit zwölf Wochen schon belagerte er die Feste Kärnan. Sein Freund Brun Warendorp war als Söldnerführer dabei, wie wir aus Lohnlisten erfahren. Dazu auch ein Arzt, zwei Bäcker, drei Köche, drei Pfeifer und weitere Musiker. Die Abrechnung der Lebensmittel ergibt einen massenhaften Bierkonsum: Für 20 Mann rechnete man eine Tonne Bier – pro Tag.
Der Kriegsbeginn hatte sich verzögert. Nach der Einnahme von Kopenhagen beschlossen die Verbündeten, sich zunächst gegen das für den Handelsverkehr wichtigere Helsingborg zu wenden, das den Öresund kontrollierte, die Durchfahrt in die Nordsee. Die Verbündeten der wendischen Städte waren Schweden, Norwegen und der Deutsche Orden. Doch die in Greifswald zugesagte Flotte der Könige kam nicht. Und auch der Hochmeister des Deutschen Ordens sandte keine Mannen, sondern beteiligte sich nur finanziell. So lag die Hauptlast bei den Städten, vor allem Lübeck, im Kampf gegen einen Berufsmilitär wie den gerissenen Dänenkönig.
Wittenborg befehligte ein Geschwader von 27 Koggen und 25 kleineren Schiffen mit 2740 Mann, die Bootsmannschaften nicht mitgerechnet. Er war der führende Vertreter einer aggressiven Politik gegen Waldemar gewesen. Und nun war er allein auf sich gestellt. Die Städte waren die Einzigen, die ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkamen. Man wollte den König an seiner empfindlichsten Stelle treffen: der Sunddurchfahrt. Die Invasionsflotte hatte schwere Wurfmaschinen zur Belagerung der Festungen an Bord. In Kopenhagen wurde Herzog Christoph, Waldemars 22-jähriger Sohn, von einem lübischen Steingeschoss getroffen. An seinen Verletzungen starb er wenig später. Drei von Waldemars Kindern waren schon sehr früh gestorben. Dem dänischen König blieben jetzt nur noch seine Tochter Margarethe, deren Verlobung Hakon im Jahr zuvor gelöst hatte, und eine zweite Tochter Ingeborg. Es sah alles nicht gut aus für Waldemar. Doch was tat der? Gar nichts. Atterdag zögerte mal wieder, die dänische Flotte zog sich zurück, auch dem belagerten Helsingborg kam er nicht zu Hilfe. Er wartete ganz gelassen auf einen Fehler seines Gegners.
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[image: ]Das «Hamletschloss» Kronborg im dänischen Helsingør liegt in Sichtweite gegenüber von Helsingborg an der schmalen Sunddurchfahrt in die Nordsee. 



Denn Krämer besiegen keine Könige.
Die Hanse besaß in ihrer 400-jährigen Geschichte kein stehendes Heer, keine gemeinsame ständige Kriegsflotte. Die Seemacht Hanse fußte auf ihrer zusammen rund tausend Schiffe zählenden Handelsflotte. Doch die konnte kurzfristig zu Kriegsschiffen umgebaut und aufgerüstet werden. Wobei es bis weit ins 14. Jahrhundert hinein noch keine Schiffsartillerie gab. Feuerwaffen waren im ersten Waldemar-Krieg noch nicht an Bord. Da hatten die Lübecker gerade schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Beim Hantieren mit Schießpulver in den Kellergewölben war im Jahr zuvor ein Teil des Lübecker Rathauses in die Luft geflogen.
Vor Helsingborg kommt es zum Showdown zwischen Bürger und Monarch. Welten treffen aufeinander: das aufstrebende Bürgertum und das traditionelle Königtum. Die Anlandung erfolgte am Ufer vor der höher gelegenen Burg. Militärhistoriker bewerten Wittenborgs Landung auf Schonen als «erste amphibische Operation in der nordeuropäischen Seekriegsgeschichte». (Krause). Dazu gehörten die Ausladung von Truppen, Pferden und schweren Belagerungsgeräten an der gegnerischen Küste.
Die Kriegsentscheidung konnte auf dänischem Territorium erfolgen. Doch dann der verhängnisvolle Fehler, die Katastrophe. Erfolglos hatte Johan Wittenborg täglich den Horizont im Öresund nach der schwedischen Flotte mit den zugesagten 2000 Mann abgesucht. Doch die Kontingente der Könige erschienen nicht. Anders als Waldemar verließ ihn die Geduld. Zwölf Wochen Belagerung der Feste Kärnan waren vergeblich gewesen. Auch der Einsatz schwerer Wurfmaschinen konnte die Kapitulation nicht erzwingen, 16 Maschinen hatten erfolglos Tag und Nacht die mächtigen Steine auf die Burg geschleudert. Er beschloss, mit dem vorhandenen Aufgebot die Festung zu stürmen.
Wittenborg konnte nicht wissen, wie autark die Belagerten in der neunstöckigen Königsburg waren. Der 35 Meter hohe Turm Kärnan war von einer mächtigen äußeren Ringmauer mit 14 Verteidigungstürmen, Burggraben und Zugbrücke geschützt. Aufgrund der gewaltigen, bis zu fünf Metern starken Mauern und des hochplatzierten Eingangs war eine Eroberung nahezu unmöglich. Auch eine Belagerung konnte nicht zum Ziel führen, da das Bollwerk eine eigene Wasserversorgung hatte sowie das ganze acht Meter hohe Erdgeschoss gefüllt war mit Lebensmitteln und Holz.
Noch heute ist der restaurierte Wehrturm eine schwedische Landmarke. Er steht unter Denkmalschutz und kann besichtigt werden. Im dritten Geschoss liegt der Königssaal mit kleinem Balkon und Abtritt und einer Treppe ins königliche Schlafgemach. Von ganz oben, dem mittelalterlichen Wehrgeschoss mit Brustwehr, kann die strategische Lage gut nachvollzogen werden. Schon von der dänischen Seite aus, von Schloss Kronborg in Helsingør, sieht man die Zitadelle auf der felsigen Anhöhe emporragen. Das berühmte Schloss Kronborg gehört heute zum Weltkulturerbe der UNESCO, William Shakespeare siedelte hier die Figur des Prinzen Hamlet an. Gefeierte Hamletdarsteller gaben in Kronborg Gastspiele, wie 1938 Gustaf Gründgens. Heute gibt es eine Fähre hinüber nach Helsingborg.
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[image: ]Helsingborg mit Festung um 1590. Der Turm Kärnan oberhalb des alten Stadtkerns ist von dicken Ringmauern und Erdwällen umgeben. Er steht unter Denkmalschutz und kann besichtigt werden. 



Von hier aus konnte die nur vier Kilometer schmale Durchfahrt in die Nordsee perfekt kontrolliert werden. Als Machtinstrument zur Eintreibung des Sundzolls war Helsingborg eine der politisch und militärisch entscheidenden Bastionen Dänemarks. Waldemar hielt sich während der Belagerung durch die Hansestädte bei seiner Flotte auf. Und lauerte auf seine Chance. Für den Angriff auf die Festung brauchte Johan Wittenborg jeden Mann an Land. Er zog alle Einheiten von den Schiffen ab. Nur die 40 Mann Besatzung der Kieler Schute ließ er an Bord zur Bewachung der Reede. Ungeschützt lag die Flotte der Hanse für den Dänen wie auf dem Präsentierteller.
Und Waldemar griff zu. In einem Handstreich überfiel er überraschend von See her die Kieler, nahm sie gefangen, besetzte die unzureichend gesicherten Schiffe, eroberte auch die im Schutz der Hanseflotte versammelten Handelsschiffe, und Wittenborg war ihm ohne Aussicht auf Nachschub samt Heer ausgeliefert. Nur unter großen Zugeständnissen erreichte der Bürgermeister vom König einen Waffenstillstand und die Einwilligung zum Abzug der Überlebenden. Zwölf Koggen erbeutete Waldemar und forderte für die gefangenen Söldner und hansischen Bürger, darunter mehrere Ratsherren, astronomisch hohe Lösegelder.
Als der Befehlshaber der städtischen Streitmacht im Juli 1362 mit dem kläglichen Rest der Flotte nach Lübeck zurückkehrte, wurde er gefangen genommen und in Ketten gelegt.
Auch das Fräulein Elisabeth aus Holstein war inzwischen zum unglücklichen Spielball der nordischen Mächte geworden. Im Sommer 1361 hatte die Einundzwanzigjährige ihr Jawort gegeben, Hakon war durch einen Bevollmächtigten vertreten, damit war sie eigentlich Königin von Norwegen und Erbin von Schweden – statt Waldemars Tochter Margarethe. Die sorgfältig gesponnenen dynastischen Pläne Waldemar Atterdags, das Ziel einer skandinavischen Union, schienen hinfällig. Doch auf dem Weg zu ihrem rechtmäßig Angetrauten geriet Elisabeths Schiff in einen Sturm und strandete in Schonen an der Küste des dänischen Erzbischofs. Der wurde auf einmal ganz fromm und setzte Elisabeth fest, da sie die gültige Ehe Hakons mit seiner Erstverlobten Margarethe brechen wolle, und damit habe sie «gegen Gott und das Kirchenrecht gehandelt». Vor allem wohl gegen die Interessen seines Königs. Der sorgte dafür, dass sie jahrelang in Gefangenschaft blieb, bis sie endlich gegen hohes Lösegeld freikam und schließlich in einem Kloster ihr tragisches Leben beendete.
Ihre Brüder warfen Waldemar Menschenraub vor. Das kümmerte ihn wenig. Er strebte dem Zenit seiner Macht entgegen. Nach seinem gewonnenen Krieg gegen die Hanse erinnerten sich Hakon und Magnus freudig an die Verlobung mit Waldemars Tochter, reisten nach Kopenhagen, und am 9. April 1363 wurde die nunmehr elfjährige Margarethe schließlich Hakon VI. angetraut. Die Basis der skandinavischen Union war gelegt.
Waldemar IV. Atterdag war auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft. Er hatte in 23 Jahren Krieg und Diplomatie alles erreicht, was er sich als König ohne Land erträumt hatte. Dänemark war wieder vereint und stärker denn je. Die Union der drei großen nordischen Reiche schien in greifbarer Nähe, mit seinen – zu erwartenden – Enkeln als Superherrscher. Doch die bereits existierende Supermacht des Nordens, die Hanse, war so leicht nicht zu besiegen, auch wenn sein gleichaltriger Gegenspieler, der Bürger Johan Wittenborg, da bereits tot war, öffentlich mit dem Schwert enthauptet auf dem Marktplatz von Lübeck. Ein Jahrhunderte später entstandenes Bild zeigt die Hinrichtung, das Ende und der Anfang des rätselhaften Falls Wittenborg, der bis heute nicht eindeutig gelöst ist.
Auf den ersten Blick scheint alles ganz einfach und logisch. Dem gescheiterten Feldherrn wird die Schuld an der Niederlage gegeben. Er ganz persönlich hat einen folgenschweren strategischen Fehler begangen, den die Bürger mit dem Tod ihrer Männer und Söhne bezahlen mussten oder für die Überlebenden mit gewaltigen Lösegeldsummen. Und den Griff in ihr Portemonnaie mögen Kaufleute nun gar nicht. Dazu kommt der Verlust von zwölf Koggen, Ausrüstung und der Handelsschiffe samt Ladung. Also wird er angeklagt, für schuldig befunden und hingerichtet.
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[image: ]Die Hinrichtung des Lübecker Kaufmanns, Bürgermeisters und Flottenkommandanten Johan Wittenborg 1363 auf dem Marktplatz zu Lübeck. Aus der Rehbein-Chronik von 1619 



Doch irgendetwas stimmt da nicht.
Die Umstände der Verhaftung, die Verurteilung, das alles ist bis heute geheimnisumwittert. Denn Wittenborg wurde eben nicht angeklagt. Der Lübecker Rat und nicht die verbündeten Städte, die ihn als geschlagenen Flottenkommandeur hätten vor Gericht stellen können, behandelt die causa domini Johannis Wittenborch. Es kann also nicht um sein militärisches Versagen gegangen sein. Es gibt keine Anklagepunkte, keine offiziellen Vorwürfe, warum er im Kerker sitzt. Die Lübecker Politik der Geheimhaltung geht so weit, dass alle Außenstehenden, auch die anderen Hansestädte, über den Grund der Verhaftung nicht informiert werden. Die Lübecker antworten der Städtegemeinschaft, es ginge «um andere Rechtssachen, die sie mit Johan Wittenborg allein hätten». Der Rat ist eine Mauer des Schweigens. Freunde versuchen vergeblich, die Anklagepunkte zu erfahren. Auch Brun Warendorp wird immer wieder vorstellig. Noch kurz vor der Enthauptung beklagen sich die Freunde, dass ihnen der Schuldvorwurf nicht bekanntgegeben werde. Man solle ihn endlich vor Gericht stellen oder freilassen. Ohne Erfolg. Handstreichartig wird der ehemalige Bürgermeister, Mitglied einer der angesehensten Familien Lübecks, geköpft.
Wittenborgs steile Karriere erlitt ein abruptes Ende. Doch warum? Heerführer wurden im Mittelalter auch nach einer Niederlage als Herren behandelt (Ehrenkodex). Eine Verurteilung wegen Hochverrats konnte es nicht sein, sonst wären zum einen die Verbündeten zuständig gewesen und nicht nur die Ratsmänner Lübecks, zum anderen wäre sein Vermögen konfisziert worden. Doch seinen gesamten Besitz hat er an seine Frau und die sechs Kinder vererben können. So schmerzlich – und teuer – die Niederlage gegen Waldemar war, es muss einen anderen Grund für die Hinrichtung gegeben haben. Wollte man ihn zum Schweigen bringen? Was wollte man vertuschen? Was war faul im Fall Wittenborg?
So tragisch sein Schicksal ist, für uns ist es ein Glücksfall. Wittenborgs Handlungsbuch wurde als Beweisstück konfisziert – und blieb deswegen im Stadtarchiv bis in unsere Tage erhalten. Beim Zusammenpuzzeln von Fakten, Dokumenten und vor allem den Aufzeichnungen in seinem Geschäftsbuch ergeben sich zumindest Indizien. Und die betreffen seine Geschäftsmoral. Wittenborg könnte unerlaubte Geschäfte mit Flandern gemacht haben zu einer Zeit, als der Handelsboykott vorbereitet wurde. Ein Hinweis ist seine «Wallfahrt» ins nahe Aachen ohne Begleitung. Hinzu kommt, dass im Handelsbuch Eintragungen über den Ritt und seinen Aufenthalt seltsamerweise fehlen.
Gerald Stefke weist in seiner kürzlich veröffentlichten Biographie auf Transaktionen im Handlungsbuch «in maskierter Form» hin: «Aber die Masken sitzen nicht so fest, dass sie der heutige Wirtschaftshistoriker nicht abreißen könnte.» Offenbar hat Herr Johan, wie im südlicheren Europa jüdische und lombardische Pfandleiher, Wucherzinsen genommen. Bei einigen Krediten lassen sich 22 Prozent rekonstruieren statt der üblichen sechs Prozent. Bei einem als Warentermingeschäft verschleierten Darlehen lässt sich sogar ein Zinssatz von fast 35 Prozent pro Jahr ausrechnen. Die Indiziensammlung ergibt: Kaufmann Wittenborg hatte deutlich den Bogen überspannt, aus Gier unanständige Profite erzielt, aus hemmungslosem Gewinnstreben die allgemein anerkannten Schranken missachtet.
Das Leitmotiv der Hanse ere ind geloven (Ehre und Glaubwürdigkeit) bedeutete Kreditwürdigkeit, die Basis im Geschäftsleben eines Kaufmanns. Das ökonomische Netzwerk der Hansekaufleute beruhte auf Vertrauen. Dieses Vertrauen war durch die Furcht vor dem Ausschluss aus dem Netzwerk – der Verhansung – abgesichert. Die Namen solcher Kaufleute wurden in den Versammlungsräumen – auch in den ausländischen Kontoren und Niederlassungen – ausgehängt, womit jeder «ehrbare» Kaufmann vor dem Kontakt mit ihnen gewarnt war. Doch dass ein Mitglied der Elite, der heren der hanse, Ratsmann, Bürgermeister, wie ein Jude Wucherzinsen nahm, offenbar auch als Provisor in die Kirchenkasse von St. Jacobi gegriffen hatte, das durfte nicht publik werden. Das hätte die Kreditwürdigkeit aller Lübecker Hansekaufleute beschädigt. Das musste unter allen Umständen geheim gehalten werden, auch nach innen. Denn die durch die Pestepidemien und den verlorenen Krieg verunsicherte Bürgergesellschaft durfte nicht am lübischen Rat und seiner Herrschaftslegitimation zweifeln. Die Autorität des Rats und der Glaube an seine Führungsqualitäten durften nicht gefährdet werden. Vielleicht gab es schon erste Hinweise auf die kommenden Unruhen und Aufstände, auf eine «vorrevolutionäre» Stimmung, der ein Opfer gebracht werden musste.
Seiner Familie, Brun Warendorp und den Freunden wurde bis zum Schluss kein Grund für die Hinrichtung angegeben. Warendorp stand der Witwe als Testamentsvollstrecker bei. Unauffällig zahlte man das «geliehene» Geld an die Kirchenkasse zurück, um die delikate Angelegenheit der Unterschlagung im Amt zu verschleiern. Heute, nach über einem halben Jahrtausend, wissen wir, dass es vor allem ein politisches Urteil zur Herrschaftssicherung war, um das Ansehen des Rates zu schützen. Wittenborg hatte anscheinend fundamental gegen das Gesetz der «ehrenwerten Gesellschaft» verstoßen. Und dies durfte nicht nach außen dringen. Ere ind geloven durften nicht beschädigt werden. Und die waren durch die Niederlage im ersten Waldemar-Krieg sowieso schon empfindlich gestört. Im Herbst 1363 schreibt der Lübecker Vogt aus der Schonen’schen Niederlassung: «Über die Maßen ist der gemeine Kaufmann zornig und betrübt, dass ein jeder so gebrandschatzt wird, wie es früher nie geschehen ist, und er beklagt sich über die Maßen sehr und sagt, dass schlecht für ihn gesorgt werde in den Verhandlungen, und bittet um Gottes willen, dass ihr anders verfahret und uns zurückschreibt, wie wir dieser großen Not widerstehen sollen.»
König Waldemar war noch selbstherrlicher, noch skrupelloser und hochfahrender geworden. Zumindest sieht es die deutsche Geschichtsschreibung so. Sein Volk verharrte in «erschrockener Bewunderung» vor dem Machtmenschen. In den Mitteln nicht wählerisch, brach er auch mit althergebrachten Traditionen, wenn es ihm nützte. Vom stupor mundi, dem Staunen der Welt, ist in dänischen Chroniken die Rede, die ihn mit Friedrich II. dem Staufer vergleichen. Wobei dieser Vergleich wohl nicht nur aus deutscher Sicht etwas überhoben scheint. Denn es liegen Welten zwischen dem wenn auch bedeutendsten mittelalterlichen König Dänemarks und Friedrich, dem Mann der Wissenschaften, der Künste und der Poesie, dem Baumeister, Naturforscher und souveränen Verführer in Liebesdingen.
Die Verhandlungen mit Atterdag verlaufen erfolglos. Er hält sich nicht an Zusagen, bricht Verträge und den Frieden, erhöht Steuern und Zölle und verweigert vertraglich abgesicherte Privilegien. Seine Beamten pressen ohne Maß und Besonnenheit, was sie nur können, aus den hansischen Kaufleuten. Im offenbar zunehmenden Größenwahn behindert er den gesamten Umschlag im Sund, plündert und brandschatzt, bis hin zur Kaperung von Handelsschiffen. Die Städte beschweren sich bei Kaiser und Papst über Waldemar, dessen Gewalttaten sähen «mehr nach einem Tyrannen und Piraten als nach einem König» aus. Karl IV. möge es ihnen nicht übelnehmen, wenn die Städte mit Gottes gnädiger Hilfe etwas zu ihrer Verteidigung täten, da der Kaiser ja zu fern wohne, seine «schwache und verlassene Herde» mit bewaffneter Macht zu schützen.
Die Herde wusste sich zu wehren. Diesmal fühlten sich auch die niederländischen und preußischen Städte betroffen, war doch die Fahrt durch dänische Gewässer nicht mehr gesichert, und die Preise für die Privilegien waren ins Unermessliche gestiegen. Und so verabredeten sie eine beispiellose Tagfahrt nach Köln, die erste und einzige dorthin. Man hatte bewusst einen weiter westlich liegenden Versammlungsort gewählt, die dortigen Städte sollten dieses Mal deutlicher eingebunden sein.
Köln, 19. November 1367. In der größten Stadt des Reichs wird eines der wichtigsten Bündnisse der hansischen Geschichte besiegelt: die Kölner Konföderation. Sie enthält nichts als die Beschlüsse zu dem beabsichtigten erneuten Krieg gegen den Dänen. Jetzt waren sämtliche Seestädte von Estland bis zur flandrischen Grenze beteiligt und auch Fürsten wie der Mecklenburger Herzog und der neue schwedische König. Auch die Kaufleute der nicht in Köln vertretenen Städte zahlten Pfundgeld an die Hanse zur Finanzierung des Krieges. Das Bündnis war entscheidend enger und verbindlicher als die Greifswalder Beschlüsse sechs Jahre zuvor, die antidänische Koalition unvergleichlich stärker und finanziell besser ausgestattet.
Der Befehlshaber des Geschwaders kam wieder aus Lübeck: Bürgermeister Brun Warendorp, Johans alter Freund – und Rächer. Ab dem Frühjahr 1368 wurde schnell Burg um Burg eingenommen. Bereits im Sommer stand der Sieg der Kölner Konföderation fest, begünstigt durch die Abwesenheit Waldemars. Der machte eine Europareise auf der Suche nach Verbündeten und überließ die Kriegsführung einem Gefolgsmann. Doch erst nach der Kapitulation von Helsingborg, das fast ein Jahr lang belagert worden war, bat der dänische Reichsrat im September 1369 um Frieden. Erobert werden konnte die Feste nicht. Lange wurde sie unter der Führung des Rügen’schen Ritters Vicko Moltke gehalten. Ganz Dänemark war besetzt, da gab auch er auf.
Brun Warendorp war gelungen, woran Johan Wittenborg gescheitert war. Die bessere Vorbereitung, mehr Geld, der stärkere Zusammenhalt der Bundesgenossen, die größere Flotte und Ausstattung waren entscheidend für seinen Erfolg. Zwar gab es noch keine Schiffsartillerie, doch die Söldner verfügten teilweise schon über Feuerwaffen. Warendorp errang die Seeherrschaft vor Schonen, den Kampf um die Anlandung und den Sieg.
Der Erfolg des zweiten Waldemar-Krieges war ein glänzender Triumph für die Hanse. Und doch ging es tragisch aus für Warendorp. Er fiel während der Kämpfe in Schonen im August 1369, einen Monat vor der dänischen Kapitulation. Der gefeierte Sieger und Kriegsheld bekam, worum Johan Wittenborg vergeblich vor seinem Tode gebeten hatte: ein Grab in der Marienkirche. Die Inschrift auf einer Messingplatte bewahrt sein Andenken bis heute. König Ludwig I. von Bayern widmete ihm eine Gedächtnistafel in der Deutschen Ruhmeshalle Walhalla. Seitdem gehört der Bürgermeister, der als Sieger auf Schonen starb, zu den 193 teutschesten Teutschen.
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[image: ]In der Lübecker Marienkirche hängt die Grabplatte des Brun Warendorp, der 1369 als Befehlshaber der hansischen Streitkräfte gegen Dänemark auf Schonen fiel. 



König Waldemar reiste auch nach der Niederlage weiter durch Europa, über die Gründe wird spekuliert, und kehrte erst drei Jahre später nach Dänemark zurück. Da war schon längst, im November 1370, der Frieden von Stralsund geschlossen. Ein Friedensvertrag zwischen einem Königreich und dem aufkommenden Bürgertum. Hansehistoriker Matthias Puhle bringt das Ergebnis auf den Punkt: «Dieser politische und militärische Triumph der Hanse wird als ein, wenn nicht der Höhepunkt in ihrer Geschichte bewertet.» Die Kriege enden mit dem «bedeutendsten Sieg, den deutsche Bürger während des Mittelalters im Kampf gegen den herrschenden Adel errangen». Kaufleute können eben doch Könige besiegen.
Die Hanse bewies Augenmaß. Nicht um Territorialgewinne ging es ihr, sondern um die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder. Die Handelsprivilegien waren gesichert, die Kaufleute auf Schonen von Abgaben befreit und Schloss Helsingborg wurde der Hanse samt Einnahmen für 15 Jahre übereignet. Der Nachfolger Waldemars durfte nicht ohne ihre Zustimmung gewählt werden. Der Frieden von Stralsund erhob die Hanse auf den Höhepunkt ihrer Macht.
1375 starb König Waldemar Atterdag, der Nationalheld und zynische Realpolitiker. Er hatte seinen Gegenspieler, den Kaufmann Johan Wittenborg, um zwölf Jahre überlebt. Seinen größten Triumph, die skandinavische Union der drei Reiche Dänemark, Schweden und Norwegen unter seiner Tochter Margarethe, erlebte er nicht mehr. Wittenborgs Name wurde aus dem Ratsbuch gestrichen und seine Leiche in den Umgang der Dominikanerburg verbannt, dorthin, wo im Mittelalter Messen für die Seelen der armen Sünder gelesen wurden. Seine Frau Elisabeth hielt zu ihm, sie ließ sich neben ihm begraben.
Die Spuren von Wittenborgs Kindern verlaufen sich. Ob sie bei den folgenden großen Aufständen gegen den Rat der Stadt Lübeck beteiligt waren, wissen wir nicht. Verständlich wäre es …
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7 Die Hanse und der Deutsche Orden – eine ertragreiche Beziehung 

[Bild vergrößern]
[image: ]Der Buersplein, latinisiert Byrsa Brugensis, benannt nach der Kaufmannsfamilie «van der Buerse», wurde namengebend für die Finanzbörsen unserer Tage. Stich von 1641



Am 19. Februar 1445 wollte Johann Reppin, der Großschäffer des Deutschen Ordens zu Königsberg, im bedeutenden Handelszentrum Brügge die Kirche betreten, als ihn zwei lombardische Kaufleute gewaltsam aufhielten. Sie hätten ihn, schrieb er am folgenden Tag an den Hochmeister des Deutschen Ordens, wie einen Missetäter behandelt. Er hätte Bürgen stellen müssen für erhebliche Summen Geldes, die ihnen sein Vertreter in Brügge, der inzwischen geflohene Lieger Thomas Schenkendorf, schuldig geblieben war. Der für Handel zuständige Ordensbruder Johann Reppin kam auf seiner Reise in die flandrische Metropole in immer größere Schwierigkeiten. Ein Brief an Brügge, den er zu seinen Gunsten vom Herzog von Burgund erwarb, blieb ohne Wirkung. Er bestand darauf, ein Geistlicher zu sein und vor ein geistliches Gericht zu gehören. Seine Gegner, zu denen offenbar auch ein Bürgermeister von Brügge gehörte, der zuvor Bernstein, Gut des Ordens, hatte beschlagnahmen lassen, gaben nicht nach und forderten eine Verhandlung vor dem Brügger Rat. Im März musste er sich deshalb ins Brügger Gefängnis begeben, in den «Stein», und sollte lange Zeit nicht daraus freikommen. Hätte er sich auf die hansischen Privilegien berufen, hätte er nicht wegen der Schulden eines anderen Kaufmanns belangt werden können. Ordensmitglieder konnten und durften sich aber als Geistliche nicht weltlichem Recht unterwerfen. Sie blieben so außerhalb der Hanse, die eine eigene Rechtsgemeinschaft bildete.
Damit stellt sich die Frage, in welcher Beziehung die Hanse und der Deutsche Orden zueinander standen. Die Hanse gründete auf der weitgespannten Zusammenarbeit zwischen Kaufleuten und Städten. Die Städte organisierten sich seit der Mitte des 13. Jahrhunderts jeweils nach Bedarf auf Versammlungen, die unregelmäßig einberufen wurden und über dringende Angelegenheiten entscheiden sollten. Das geschah zunächst im regionalen Rahmen, spätestens seit 1356 aber auf allgemeinen Versammlungen, den Hansetagen. Die Kaufleute waren die führende Schicht in den Städten, aus der sich der Rat ergänzte. Sie schlossen sich an wichtigen Handelsorten, darunter in Brügge, zu genossenschaftlich organisierten Kontoren zusammen. Mitglieder der Hanse waren jene Kaufleute, die in den Kontoren die von der Hanse erworbenen Privilegien nutzen konnten, beziehungsweise die Städte, die zu den Hansetagen geladen wurden und deren Bürger im Ausland den Schutz der Hanse genossen. In diesem Sinne waren aber weder der Hochmeister noch andere Ordensbrüder oder gar der Deutsche Orden als Korporation in der Hanse.
Dennoch gab es seit den Anfängen eine enge Bindung zwischen dem Deutschen Orden und den Hansestädten. 1190 reisten Kaufleute aus Bremen und Lübeck über See ins Heilige Land, um am Dritten Kreuzzug teilzunehmen. Obwohl der Kaiser, Friedrich Barbarossa, inzwischen verstorben war, nahmen sie an der Belagerung der wichtigen Hafenstadt Akkon teil. Dort stifteten sie, nach dem «Bericht über die Anfänge des Deutschen Ordens», ein Feldlazarett, das unter dem Segel einer Kogge vor der Stadt eingerichtet wurde. Dieses Hospital wurde nach der Eroberung in die Stadt verlegt und bald von einer Gemeinschaft von Brüdern betrieben, die 1198/​99 nach dem Vorbild der Johanniter und Templer in einen Hospital- und Ritterorden umgewandelt wurde – der Deutsche Orden war entstanden. Die Bindungen nach Norddeutschland blieben auch im Folgenden erhalten.
Dies hing wesentlich damit zusammen, dass der junge geistliche Ritterorden bald auch Aufgaben in den Grenzregionen der lateinischen Christenheit übernahm. Unter dem vierten Hochmeister Hermann von Salza wurde er um 1225 vom polnischen Herzog Konrad von Masowien im Kampf gegen die noch heidnischen Prußen im Norden seines Herrschaftsgebiets zu Hilfe gerufen. Das baltische Volk der Prußen, bei denen die Stammesstruktur eng mit den Kulten verbunden war, hatte sich sowohl gegen eine friedliche Mission wie auch gegen mehrere Kreuzzugsunternehmen erfolgreich zur Wehr gesetzt. Mit dem – aus verschiedenen Gründen etwas verzögerten – Einsatz der Ordensbrüder begann um 1230 ein langwieriger Prozess der blutigen Bekämpfung, erzwungenen Christianisierung und schließlich Integration der Prußen in die lateinische Christenheit. So entstand, aufbauend auf frühen Privilegien von Kaiser und Papst, das Ordensland Preußen, zu dem nach 1237 auch Ordensterritorien in Livland auf dem heutigen Staatsgebiet von Lettland und Estland traten.
Nur von zwei großen Abwehrversuchen (1242 – 1249, 1260 – 1274/​83) unterbrochen, wurde die Unterwerfung und Mission der Prußen begleitet und unterstützt von einer intensiven deutschen Besiedlung sowohl in neuangelegten Städten wie auch auf dem Lande in mit einem großzügigen Recht ausgestatteten Dörfern. Die Siedler kamen aus den benachbarten Regionen, die bereits zuvor durch deutsche Einwanderer intensiver erschlossen worden waren, aus Schlesien, Brandenburg und Pommern, aber auch über den Seeweg aus dem fernen Westfalen. Auch die periodisch ins Land gerufenen Kontingente von Kreuzfahrern und Söldnern aus Norddeutschland und, später, aus dem Westen Europas, reisten oft auf diesem Weg nach Preußen und Livland. Auf diese Weise ergab sich eine enge Zusammenarbeit des Deutschen Ordens mit Lübeck, denn die Stadt und ihr Hafen fungierten als wichtiger Umschlagpunkt für die Verstärkungen, Siedler und die Versorgung des Ordenslandes.
Die ältesten Stadtgründungen in Preußen waren 1232/​33 Thorn und Kulm (heute Toruń und Chełmno), Letztere vorgesehen als Hauptstadt des Landes. Auch wenn Kulm aufgrund seiner Entwicklung diese Funktion nicht wahrnehmen konnte, spielte es doch im Rechtswesen in Preußen eine zentrale Rolle. Die Ordensbrüder hatten sich entschlossen, ihre Städte mit dem schon recht weitverbreiteten und weitentwickelten Magdeburger Recht auszustatten. Kulm wurde dabei zur «Schaltstelle» des Magdeburger Rechts für Preußen bestimmt, das Kulmer Recht wurde ein eigener Zweig des Magdeburger Rechts. Als Oberhof entschieden die Kulmer zunächst über Anfragen aus den anderen preußischen Städten Kulmer Rechts oder konnten offene Probleme an die Magdeburger Schöffen zur Entscheidung weitergeben.
Entstanden so schon enge Bindungen an einen der Vororte des sächsischen Städtebundes, spielte das Lübische Recht in den Küstenstädten zumindest eine gewisse Rolle. Zwar zerschlugen sich 1246 Pläne für eine Gründung nach Lübischem Recht wohl im Gebiet des späteren Königsberg (heute Kaliningrad); auch das 1309 eroberte Danzig, das zuvor eine Siedlung nach Lübischem Recht besaß, wurde 1343 bei der Neu-Privilegierung mit dem Kulmer Recht ausgestattet. Es gab jedoch mit Elbing und Braunsberg (Elblag und Braniewo), Letzteres eine Gründung des Bischofs von Ermland, auch zwei Städte Lübischen Rechts, die sich später zumindest teilweise in Rechtsfragen auch an den Lübecker Rat wenden durften.
Die gescheiterten ersten Pläne für Königsberg sowie die Einschränkungen für Elbing und Braunsberg lassen zwar eine Reserve des Deutschen Ordens gegenüber zu weit gehender städtischer Eigenständigkeit erkennen. Dennoch war auf diese Weise das Fundament zu einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Orden und der Hanse gelegt. Die sechs preußischen «Großstädte», Kulm, Thorn, Elbing, Braunsberg, Königsberg und Danzig wuchsen ohne formelle Aufnahme in die sich formierende hansische Gemeinschaft hinein und nahmen schon früh an wichtigen Entwicklungen teil. So unterstützte Elbing (wie das noch nicht unter Ordensherrschaft stehende Danzig) 1294/​95 – zum Nachteil Visbys – die Entscheidung für Lübeck als Instanz für Appellationen aus dem Hansekontor zu Nowgorod. Darüber hinaus bildeten die preußischen zusammen mit den westfälischen Städten in der Ordnung des Brügger Kontors von 1347 ein eigenes Drittel, in dem anfangs gerade Thorner Kaufleute eine führende Rolle spielten.
[Bild vergrößern]
[image: ]Der Danzker (Abort- und Außenverteidigungsturm) der Deutschordensburg in Thorn ist ein Rest der 1454 durch die Thorner Bürger niedergerissenen Anlage. Er wurde noch in der frühen Neuzeit zur Lagerung von Pulver und Waffen genutzt. 



Die Städtegründungen des Deutschen Ordens führten letztlich zum Entstehen eines Städtenetzes in Preußen, das sich – ohne die formale Struktur eines Städtebundes – als eigene Gruppe organisierte und gerade durch die gemeinsamen Landesherren ein ausgeprägtes Eigenbewusstsein entwickelte. Nach außen trat man als die «gemeinen Städte des Landes Preußen» auf und entsandte zu den hansischen Verhandlungen und zu Hansetagen – auch aus Kostengründen – meist nur die Vertreter einer Stadt oder zweier Städte, die für alle sprachen. So erschienen zum Beispiel schon im September 1361 Ratsherren aus Danzig und Kulm als Vertreter «des Landes und der Städte von Preußen» zum Hansetag in Greifswald, der den ersten Krieg gegen Dänemark vorbereitete. Auch wurden die sechs Städte in den Friedensverhandlungen mit Dänemark, Schweden und Norwegen zwischen 1368 und 1376 immer gemeinsam genannt, während Ratssendeboten aus verschiedenen Städten für sie als Gruppe sprachen.
Nach innen traf man sich zu zahlreichen Versammlungen, teils unter sich, teils zusammen mit den anderen Ständen Preußens. Zu diesen gehörten neben den Landesherren, dem Orden und den vier Bischöfen, die Ritterschaften der verschiedenen Gebiete und auch die kleineren Städte, die in der Regel nicht auf den Städtetagen präsent waren. Die preußischen Städte- und Ständetage gehören zu den am besten belegten und offenbar am häufigsten zusammengerufenen Versammlungen dieser Art: Zwischen 1300 und 1410 lassen sich über 200 nachweisen, zwischen 1410 und 1454 sogar nochmals über 300, oft im monatlichen oder sogar vierzehntägigen Abstand.
Wir haben von den meisten Versammlungen nur die Ergebnisprotokolle, die Rezesse und Teilnehmerlisten sowie die begleitende Korrespondenz. Erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde auch der Verlauf der Debatten dokumentiert. Dennoch ergeben sich schon aus diesen Zeugnissen interessante Aufschlüsse für das Verhältnis zwischen den preußischen Hansestädten und dem Deutschen Orden. Das beginnt mit dem Tagungsort. Bis zum Jahr 1410 fanden Städte- und Ständetage am häufigsten auf der Marienburg statt, danach gewann Elbing neben Marienburg zentrale Bedeutung. Das erklärt sich zum einen aus der zentralen Lage der beiden Städte und der Hauptburg des Ordens, zum anderen aber auch aus der offenbar lange als erforderlich angesehenen Beteiligung des Hochmeisters oder anderer führender Vertreter des Ordens an den Beratungen und Entscheidungen. Wenn seitens der Städte erst 1425 Überlegungen angestellt wurden, sich in Marienburg im Rathaus einen Raum für ihre Beratungen herrichten zu lassen, kann man wohl davon ausgehen, dass die Zusammenkünfte zuvor immer auf der Ordensburg stattfanden.
[Bild vergrößern]
[image: ]Die Marienburg (Blick von der Nogatseite) bestand unter anderem aus dem Hochschloss (rechts, 14. Jh.) für den Konvent der Brüder und dem Hochmeisterschloss mit dem zur Nogat orientierten Sommerremter (links, Anfang 15. Jh.). 



Ein Wandel trat erst wenige Jahre vor dem Abfall der Stände vom Orden und dem Ausbruch des Dreizehnjährigen Krieges (1454 – 1466) ein, als die Städte- und die anderen Ständevertreter nahezu permanent in Thorn tagten, ohne Ordensvertreter zu beteiligen. Zuvor nahm man gerade in wichtigen Fragen auf die Haltung des Ordens Rücksicht. Teilweise wurden die Städtetage sogar so einberufen, dass der jeweilige Hochmeister teilnehmen konnte. So lud der Thorner Rat 1435 für den 13. Februar zu einer Versammlung nach Marienburg beziehungsweise an den Ort, wo sich zu diesem Zeitpunkt der Hochmeister aufhalten würde. War das Oberhaupt des Ordens nicht anwesend, bemühte man sich nachträglich um seine Zustimmung. In einer Reihe von Fällen gingen die Einladungen zu den Städtetagen auch direkt vom Hochmeister aus.
[Bild vergrößern]
[image: ]Das Siegel des späteren Hochmeisters Winrich von Kniprode als Oberster Marschall von 1344 zeigt als Symbol einen Ritter zu Pferd mit Ordensschild und Ordensfahne. 



Auf diese Weise entstand eine weitgehend gemeinsame «auswärtige Politik» der preußischen Hansestädte und des Deutschen Ordens. Handelsverbote etwa gegen Flandern, England oder Nowgorod ließen sich nur zusammen mit den Landesherren durchsetzen, ebenso wie das Verbot der Sundschifffahrt, wenn man sich im Konflikt mit Dänemark befand, oder ein Vorgehen gegen die englische, niederländische oder oberdeutsche Konkurrenz in Preußen selbst. Auch wenn sich von den frühen städtischen Versammlungen wenig Material erhalten hat, kann man davon ausgehen, dass die Haltung der preußischen Städte im hansisch-dänischen Konflikt nach 1360/​61 mit dem Hochmeister Winrich von Kniprode abgestimmt war und von ihm gebilligt wurde. So stimmten die preußischen Vertreter 1361 in Greifswald sicher nicht ohne Zustimmung des Ordens, der die Zollerhebung im Lande kontrollierte, der Erhebung eines Pfundzolls auch in Preußen zu, zumal die Erträge den wendischen Städten zugutekommen sollten.
Auch für die Wiederaufnahme des Krieges gegen Waldemar IV. 1367 spielten der Hochmeister und die preußischen Städte eine zentrale Rolle. Der Stralsunder Ratsschreiber Alardus berichtete im April 1367 in Lübeck, der Hochmeister und die preußischen Städte seien zum Krieg gegen Dänemark bereit. Lübeck und die anderen wendischen Städte wollten dagegen den Konflikt vermeiden und schlugen Verhandlungen vor, doch trotz eines Appells an Winrich von Kniprode suchten die preußischen Städte den Kontakt zu den Niederländern, um ein Bündnis gegen Dänemark und Norwegen zu schließen. Dieses kam im Juli 1367 bei einem Treffen der preußischen mit holländischen, ostniederländischen, englischen und flämischen Gesandten in Elbing zustande und bildete schließlich die Grundlage für die Kölner Konföderation vom November 1367, die den Krieg gegen Dänemark und Norwegen führte. Auch wenn der Deutsche Orden in keiner Phase des Konflikts mit eigenen Kontingenten oder finanziellen Mitteln in Erscheinung trat, standen die militärischen Unternehmungen wie die diplomatischen Kontakte offenbar unter seiner Protektion.
Nicht immer verlief die Abstimmung mit den anderen Hansestädten so harmonisch. Am 13. Juni 1385 traten die Vertreter der preußischen Städte auf der Marienburg zusammen, um über die Rückgabe der 1370 von Dänemark überlassenen Sundschlösser, die Fortführung der Kölner Konföderation und andere Fragen zu diskutieren. Die Lage war gespannt, denn Lübeck, Stralsund und die anderen Seestädte tendierten bereits offen zur Rückgabe der Festungen und zur Auflösung des Bündnisses. Seit März 1384 waren diese Fragen immer wieder behandelt worden. Dennoch wollten die preußischen Bürgermeister und Ratsherren erneut auf einer Erstattung der durch Seeräuber in dänischen Diensten entstandenen Schäden bestehen, bevor die Sundschlösser zurückgegeben würden. Sollte das ohne Ergebnis bleiben, sollte mit Hilfe des Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein eine Versammlung mit Vertretern aus den Städten Livlands und der östlichen Niederlande einberufen werden, um eine Rückgabe der Festungen zu verhindern. Allerdings wurde ein Krieg als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Forderungen kategorisch ausgeschlossen. Königin Margarethe sollte vielmehr in Verhandlungen von der Berechtigung der eigenen Ansprüche überzeugt werden. Man kann davon ausgehen, dass der Hochmeister hinter dieser Politik seiner Städte stand. Am Ende fanden die preußischen Städte aber keine Verbündeten und mussten nachgeben.
Die enge außenpolitische Zusammenarbeit zwischen Städten und Orden setzte sich selbst in den Zeiten innerer Spannungen fort. Die bessere Quellenlage erlaubt es zudem um 1450 gelegentlich, die Entwicklung politischer Grundlinien zu verfolgen. So erhielten bereits die Thorner Ratssendeboten zum preußischen Regionaltag im April 1451 eine schriftliche Instruktion mit der Anweisung, sie sollten dem Hochmeister zur Entsendung von Vertretern zu den von den Hansestädten vereinbarten Verhandlungen mit den Engländern raten. Insbesondere sollten sie darauf achten, dass der Hochmeister den Engländern keine anderen Rechte gewähren würde, als sie schon vorher gehabt hatten. Diese Forderung wurde auch vom Hochmeister mitgetragen, und die Versammlung beschloss folglich, dies als Grundlinie für die anstehenden Verhandlungen mit den Engländern in Utrecht zu übernehmen. Die Formulierung für die Thorner Ratssendeboten floss daher auch in die Instruktionen für die preußischen Gesandten zu den Verhandlungen ein. Gerade in den hansischenglischen Beziehungen spielte der Orden immer wieder eine wichtige Rolle.
[Bild vergrößern]
[image: ]Der Marktturm des Thorner Rathauses (14. Jahrhundert) diente zunächst der Sicherung des städtischen Archivs und wurde im späten 16. Jahrhundert (ebenso wie Tuchhalle und Gerichtslaube) in den quadratisch angelegten Gesamtkomplex integriert. 



[Bild vergrößern]
[image: ]Das Siegel der Stadt Danzig aus dem 15. Jahrhundert zeigt einen Holk, eines der großen Transportschiffe der Zeit mit einem Fassungsvermögen von rund 200 Tonnen, als Symbol der Quelle des Danziger Reichtums. 



Die außenpolitische Bedeutung von Hochmeister und Orden wurde auch von den anderen Hansestädten wahrgenommen. Sie wurden immer wieder wie eine befreundete Macht behandelt, die leicht für die Unterstützung der hansischen Politik zu gewinnen war, sei es durch die Argumente in der Korrespondenz der Hansetage und Hansestädte mit dem Hochmeister, sei es auch durch eigene Gesandtschaften, die nach Preußen auf den Weg gebracht wurden. Im Oktober 1380 erhielten zum Beispiel die Ratssendeboten von Lübeck und Wismar vom Hansetag den Auftrag, den Hochmeister für die Einhaltung der im Jahr zuvor gegen die Engländer beschlossenen Maßnahmen zu gewinnen, und nach dem Ausbruch des zweiten großen hansisch-dänischen Konflikts sollten die Ratssendeboten Lübecks, Rostocks und Wismars nach dem Beschluss eines weiteren Hansetags den Hochmeister im Oktober 1427 zur Hilfe im Krieg gegen Dänemark bewegen. Wenn die preußischen Städte an hansischen Versammlungen oder Verhandlungen teilnahmen, verfügten sie zum Teil über eine Vollmacht oder Bestätigung des Hochmeisters, die die vorangegangene Abstimmung mit den Landesherren beweisen.
Im März 1398 ereignete sich allerdings vor der Stadt Danzig etwas Besonderes. Dort lagen 84 Schiffe vor Anker, die bald von 4000 Mann in Rüstungen, darunter 50 Ordensbrüdern, und 400 Pferden bestiegen wurden. Die beachtliche Flotte machte sich auf den kurzen Weg nach Gotland und erreichte am 21. März den Hafen von Västergarn  im Südosten der Insel. Die Reitertruppe wurde an Land gesetzt, die Gegner wurden verdrängt, und Heer und Flotte erreichten die Hauptstadt Visby. Dort hatten die Vitalienbrüder – die Seeräuber, die die Herzöge von Mecklenburg im Kampf um die schwedische Krone zu Hilfe gerufen hatten – Männer, Frauen, Kinder und Geistliche aus der Stadt vertrieben, um hier ihren Hauptstützpunkt zu errichten. Noch lag Schnee, sodass die Geschütze des Ordens nicht einsetzbar waren und man nur schwer an Visby herankam. Dennoch gelang es den gelandeten Truppen, drei Burgen der Seeräuber zu erobern und niederzubrennen, und mit Hilfe der Flotte konnten sie auch nach Visby vordringen. So kam es zu Verhandlungen mit Herzog Johann von Mecklenburg, dem Neffen König Albrechts von Schweden, und dem Hauptmann der Vitalienbrüder, Sven Sture. Am 5. April einigte man sich auf den Abzug der Seeräuber innerhalb von zwei Tagen. Gotland wurde danach für einige Jahre (bis 1408) vom Deutschen Orden verwaltet.
Dies war der einzige Fall, in dem der Deutsche Orden für die Hansestädte Krieg geführt hat, wobei aber ebenso seine territorialen Interessen eine Rolle spielten. Das Unternehmen wurde von Anfang an zusammen mit den preußischen Städten geplant und durchgeführt. Sie stellten fast die Hälfte der Schiffe, während der Orden die anderen Schiffe in den Städten «charterte» und in der Folge für entstandene Schäden aufkommen musste. Der Oberbefehl während der Kämpfe bis zur Vertreibung der Vitalienbrüder lag zwar in den Händen eines Ordensbruders, des Komturs von Schwetz, Johann von Pfirt. Aber die zwei Schiffe, mit denen zurückgebliebene Piraten bekämpft werden sollten, befehligten zwei Bürger aus den preußischen Städten, Arnold Hecht und Arnold Herferten – sie wurden zu den ersten Admirälen in der deutschen Geschichte ernannt. Die Aufgabenteilung zwischen Orden und Städten wiederholte sich ähnlich, als Königin Margarethe 1404 versuchte, ihre Herrschaft über Dänemark, Norwegen und Schweden nunmehr auch auf Gotland auszudehnen. Die kleinen Ordenskontingente wurden zwar rasch von dänischen Truppen überrumpelt. Doch rüstete der Orden wieder mit Hilfe der Städte eine Flotte aus, die die Ordensherrschaft über Gotland innerhalb kurzer Zeit wiederherstellte. Dafür wurde sogar ein Schiff aus Wismar angeheuert.
Der 15. Juli 1410 brachte eine Wende in der Geschichte des Deutschen Ordens. Auf dem Schlachtfeld von Tannenberg (Grunwald/​Zalgiris) standen die Truppen des Ordenslandes dem Heer der polnisch-litauischen Union unter König Wladysław Jagiełło und Großfürst Vytautas gegenüber. Der Ausbruch des Kampfes verzögerte sich, vielleicht weil der polnische König einen günstigeren Sonnenstand abwarten wollte. Entscheidend wurde schließlich ein Manöver der Litauer, die eine Flucht vortäuschten und die hinterherreitenden preußischen Kontingente in eine Falle lockten. Der Einsatz des schweren Ordensheers brachte keine Wende. Vielmehr gaben einzelne Truppenteile auf, und das Kontingent des Hochmeisters wurde eingeschlossen und dezimiert. 200 Ordensbrüder kamen dabei um, darunter der Hochmeister Ulrich von Jungingen und fast alle führenden Amtsträger. Auf beiden Seiten zählte man mindestens 8000 Tote. Nur das Scheitern Polens und Litauens bei der Belagerung der Marienburg verhinderte, dass der Orden Preußen verlor.
Diese Niederlage wird oft mit dem «Niedergang» der Hanse im 15. Jahrhundert in Verbindung gebracht. Tatsächlich waren die Folgen weitreichend, politisch, wirtschaftlich wie militärisch. Aber sie betrafen vor allem den Orden und seine Herrschaft über Preußen, kaum den Handel der Hansestädte und ihre Stellung im südöstlichen Ostseeraum, die selbst durch den Ausgang des Ständekrieges gegen den Deutschen Orden (1454 – 1466) nicht beeinträchtigt wurden, trotz des Übergangs weiter Teile des Ordenslandes Preußen, nicht zuletzt von fünf der sechs großen Hansestädte, an Polen. Diese Kriege waren nur insofern für die anderen Hansestädte relevant, als sie die Handelsströme bedrohten oder sogar zeitweilig unterbrachen. Es ist so kein Zufall, dass die Hansestädte unter der Führung Lübecks 1462/​64 im Ständekrieg zu vermitteln suchten, auch wenn ihre Sympathien auf der Seite der Städte (und der Stände) lagen.
Ein für die Hanse relevanter Bedeutungsverlust von Hochmeister und Orden ergab sich erst durch den Ausgang des Ständekrieges und den Zweiten Thorner Frieden von 1466, nicht schon durch die Niederlage bei Tannenberg. Bis 1454 finden sich Belege dafür, dass sich der Hochmeister selbst als «Haupt der Hanse» verstand. So appellierte der in Brügge gefangengesetzte Großschäffer Johann Reppin im Mai 1445 in einem verzweifelten Ausbruch an Hochmeister Konrad von Erlichshausen, er möge seine Autorität für Reppins Freilassung einsetzen. Der Hochmeister sei schließlich das Haupt der Hanse, so werde man seinen Vorstellungen folgen und auch das Kontor der Hanse aus der Stadt verlegen – wie das die Hanse sonst zur Durchsetzung ihrer Forderungen machte. 1451 stellte auch Konrads Nachfolger, sein Verwandter Ludwig von Erlichshausen, gegenüber Lübeck fest, dass der Hochmeister des Ordens von alters her als Haupt der Hanse angesehen worden sei.
Weit davon entfernt, mit Lübeck (und den wendischen Städten) in Konkurrenz zu treten, zielt diese Bemerkung vielmehr auf die schon angedeutete Rolle, die der Orden in Preußen für die diplomatische Vertretung der Hanse nach außen spielte. Zahlreiche Vertreter des westeuropäischen Adels waren während des 14. Jahrhunderts nach Preußen gereist, um sich am Kampf des Deutschen Ordens gegen die noch heidnischen Litauer zu beteiligen. Der Orden stand so auf einem Höhepunkt seines Ansehens und konnte mit den Herrschern Englands, Frankreichs und Burgunds praktisch auf Augenhöhe verhandeln.
Dies zeigte sich vor allem im Verhältnis zu England, dessen Kaufleute im Ostseeraum präsent waren und eine wichtige Rolle spielten. Die auch für die anderen Hansestädte relevanten drei Handelsverträge von Marienburg (1388) und London (1409, 1437) wurden wesentlich von Gesandten des Deutschen Ordens und der preußischen Städte ausgehandelt, und noch Pfingsten 1449 reisten zwei englische Gesandte nach Lübeck, um hier mit den Hansestädten, aber insbesondere mit einem Juristen des Ordens und Ratssendeboten aus Preußen in Verhandlungen einzutreten. Die englischen Könige begegneten den Hochmeistern stets mit Respekt. So sprach Richard II. im November 1385 Konrad Zöllner von Rotenstein trotz aktueller Probleme als «edlen und mächtigen geistlichen Herrn» und «unseren allerliebsten Freund» an, und ähnlich wandte sich noch im Mai 1519 Heinrich VIII. an Albrecht von Brandenburg.
[Bild vergrößern]
[image: ]Die Berner Chronik des Diebold Schilling enthält eine relativ späte Darstellung der Schlacht bei Tannenberg (1410), die den Tod des Hochmeisters Ulrich von Jungingen ins Zentrum stellt. 



Auch in den Beziehungen zu Frankreich spielte der Orden eine bedeutende Rolle, nachdem sich Hochmeister Winrich von Kniprode 1373 bei König Karl V. für die Wiedereinsetzung der Hansekaufleute in ihre alten Rechte eingesetzt und Karl 1375 in derselben Form wie die englischen Könige mit der Verleihung von Privilegien reagiert hatte. Noch im Herbst 1451 schaltete sich Ludwig von Erlichshausen mit einigem Erfolg mit Briefen an den französischen König und den Herzog der Bretagne ein, auch wenn ein Angebot der Erneuerung der hansischen Privilegien an Bedenken im Brügger Kontor scheiterte. Diese diplomatische Rolle des Hochmeisters verlor nach 1454 an Bedeutung, der dafür nach 1466 gelegentlich als Ersatz ins Spiel gebrachte polnische König konnte die entstandene Lücke nicht recht füllen.
Will man sich dem eigentümlichen Verhältnis zwischen dem Deutschen Orden und der Hanse annähern, gilt es noch einen anderen Aspekt zu betrachten: den insbesondere in den Jahren um 1400 blühenden, weitgespannten Handel des Ordens. Die Sicherung des Handels und der den Hansestädten verliehenen Privilegien bildeten den Kern der hansischen Gemeinschaft. Davon profitierte auch der Deutsche Orden, wenn auch nicht als Mitglied, sondern durch die von ihm mit der Ausführung der Geschäfte beauftragten preußischen Kaufleute. Nur die Leiter der Handelsorganisation, insbesondere die beiden Großschäffer auf der Marienburg und in Königsberg, waren Mitglieder des Ordens. Sie beriefen preußische Kaufleute als Diener und Wirte in Preußen und als Lieger im Ausland – so in Lübeck, Livland, Lemberg (Lviv), Schottland, London und Brügge. Diese führten neben den Geschäften im Namen des Ordens auch eigene Unternehmungen durch und konnten für beides wie selbstverständlich die hansischen Privilegien nutzen.
Zu Konflikten kam es nur, wenn der Orden für sich in Anspruch nahm, nicht an die von den Hansestädten beschlossenen Blockaden gebunden zu sein. So wurden der Marienburger Großschäffer und seine Lieger 1391 vom Kontor zu Brügge von der Nutzung der hansischen Privilegien ausgeschlossen, weil sie die 1388 gegen Flandern verhängten Maßnahmen nicht mitgetragen hatten. Hochmeister Konrad von Jungingen wandte sich daraufhin um 1395 an das Kontor, um die Rechte seiner Handelsbeamten einzufordern. Er verwies dafür auf das alte Herkommen, verfolgte aber eine Doppelstrategie, indem er feststellte, dass ein Ausschluss aus dem Kaufmannsrecht faktisch keine Bedeutung haben könnte. Denn die Leiter des Kontors wüssten ja, dass weder der Großschäffer noch jemand aus dem Orden mit ihnen in ihrem Rechte sei. Dies machte allerdings bei den Kaufleuten im Kontor wenig Eindruck; offenbar mussten 1397 erst die preußischen Städte zugunsten des Ordens intervenieren, um eine Lösung zu finden.
Damit ergibt sich ein komplexes Bild. Hansestädte und Deutscher Orden wirkten in ihrer Geschichte auf vielfältige Weise zusammen. So unterstützten die Hansestädte den Deutschen Orden beim Aufbau seines eigenen Territoriums im Baltikum, und der Orden billigte den wesentlich von ihm gegründeten preußischen Städten eine starke Stellung in der Hanse zu. Auch die hansische «Außenpolitik» des 14. und 15. Jahrhunderts wurde im Wesentlichen vom Orden mitgetragen, vor allem dann, wenn sie den Interessen der preußischen Städte und ihres Handels diente. Mit der Ausnahme der Eroberung Gotlands aus der Hand der Vitalienbrüder 1398 war aber der Deutsche Orden nicht an den Kriegen der Hansestädte beteiligt. Seine außenpolitische Bedeutung zeigte sich vielmehr an seinem Auftreten für die Hanse in Verhandlungen mit den westeuropäischen Fürsten, vor allem den Königen Frankreichs und Englands sowie dem Herzog von Burgund. Hieraus ergab sich auch das Selbstbild des Hochmeisters als «Haupt der Hanse». Gerade aber für den Kern der hansischen Gemeinschaft, in der Nutzung der Privilegien, zeigten sich die Grenzen der Beziehung des Deutschen Ordens zur Hanse. Die Großschäffer nutzten über ihre Lieger die hansischen Rechte im Ausland, sahen sich aber nicht als hansische Kaufleute.
Will man das auf eine adäquate Formel bringen, kann man sicherlich nicht von einer Mitgliedschaft des Ordens, des Hochmeisters oder anderer Ordensmitglieder in der Hanse sprechen. Angemessener ist es, eine Assoziation des Ordens mit der Hanse anzunehmen. Im Fall des Deutschen Ordens entstand diese Bindung durch die preußischen Städte und durch Kaufleute in seinen Diensten. Insbesondere die Orientierung auf die Städte – und damit auf die Interessen des Ordenslandes – erklärt dann auch den Einsatz des Hochmeisters und der Ordensvertreter bei den europäischen Fürsten.
Es waren dann auch die Beziehungen zu den europäischen Fürsten, insbesondere zum Herzog von Burgund, die dem Königsberger Großschäffer Johann Reppin die Freilassung brachten. Zwischenzeitig schien seine Lage verzweifelt, war er doch – bis auf einen Diener, der ihn besuchte – lange auf sich gestellt. Wie er im August 1445 schrieb, befand er sich im Gefängnis in Gesellschaft von Mönchen, Priestern, Kaufleuten, aber auch Dieben und Töchtern armer Leute. Der Orden aktivierte seine diplomatischen Beziehungen. Er brachte Lübeck zu einem Protest gegen Reppins Inhaftierung, drohte mit einem Gerichtsverfahren beim Papst und beschwichtigte den Herzog von Pommern, um den Lieger Thomas Schenkendorf gefangen zu nehmen und nach Brügge überstellen zu können. Eine hochrangige Gesandtschaft an den Herzog von Burgund erreichte schließlich im Dezember 1446 die endgültige Freilassung, nach fast zwei Jahren. Der ehemalige Großschäffer durfte nach Preußen zurückkehren.
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8 Bürger gegen Räte – Kaufleute und Handwerker proben den Aufstand 

[Bild vergrößern]
[image: ]Der Markt von Wismar. Schauplatz der Hinrichtungen im Jahr 1427



Schwungvoll hebt der Henker auf dem Marktplatz von Wismar das Richtschwert. Mit professionellem Hieb trennt er das Haupt vom Hals des Johann Bantzkow. Es ist der 18. November 1427. Dieser Tag geht in die Annalen der wendischen Hansestadt an der Ostsee ein, denn der Kopf, der da vor johlendem Publikum in den Korb fällt, gehört nicht irgendeinem Halunken. Er gehört dem rechtmäßigen Bürgermeister – und der hatte noch Glück im Unglück: Nur auf Intervention des Lübecker Rates wurde Johann Bantzkow nicht erhängt und anschließend aufs Rad geflochten, sondern durfte seinem Stand gemäß den ehrenvolleren und wohl schmerzlosen Tod durch Enthauptung sterben – dennoch ein unerhörter Vorgang. Bantzkow wurde in einem nur der Form nach ordnungsgemäßen, aber von Jesup erzwungenen und daher umstrittenen Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt. Ähnlich war mit seinem Ratskollegen Hinrik van Haren, kurz vor Bantzkow an selbiger Stelle hingerichtet, verfahren worden. Wie hatte es so weit kommen können?
In der wendischen Hansestadt brodelt es schon seit Mitte des 14. Jahrhunderts. Eine kleine Oberschicht, die wohl etwas mehr als 15 Prozent der etwa 8000 Köpfe zählenden Einwohner Wismars ausmacht, herrscht über den Rest der Wismarer, wenngleich das Handwerk insgesamt den Haupterwerbszweig bildet. Höchstens 25 Prozent gehören der Mittelschicht, mindestens 60 Prozent den unteren Schichten an – eine Gesellschaft in Schieflage. Da können bereits geringste Anlässe die öffentliche Ordnung zum Kippen bringen.
Johann Bantzkow gehört einer einflussreichen «ratsfähigen» Kaufmannsfamilie in Wismar an. Er zählt somit zur Wismarer Führungselite, deren exklusiver Kreis allein die Mitglieder der Stadtregierung stellen darf. Bantzkow vertritt seit Jahren seine Heimatstadt als angesehener Ratsgesandter in wichtigen Angelegenheiten, als sich 1409 für den erfolgsgewohnten Kaufmann alles ändern soll – nicht plötzlich und unerwartet, aber doch mit überraschender Konsequenz. Die schon länger gärende Unzufriedenheit breiter Bevölkerungsteile mit dem selbstherrlichen Patriziat macht sich ein gewisser Claus (Nikolaus) Jesup – Wollweber von Beruf – zunutze und zettelt einen Aufstand an. Er will mehr Mitsprache seiner Standesgenossen in der Stadtregierung durchsetzen. Ob er auch persönliche Ziele verfolgt, kann nur vermutet werden. Zunächst wird ein sogenannter Hundertmänner-Ausschuss dem Rat zur Seite gestellt, Letzterer unter Führung des renitenten Handwerkers schließlich gestürzt. Die alten Ratsherren dürfen allerdings ohne Gefahr für Leib und Leben sowie Hab und Gut in der Stadt bleiben. Ein «Neuer Rat», immer noch begleitet von dem Hundertmänner-Ausschuss, übernimmt die Geschicke der Stadt, in dem Jesup einer der Wortführer ist. 1411 wird er sogar Bürgermeister, muss aber 1416 mit seinen Mannen wieder abtreten, weil König Sigismund die Rückkehr des «Alten Rates» erzwingt. Doch den Herren bläst ein immer schneidender werdender Nordwind entgegen: Dänemark ist auf Konfrontationskurs mit den wendischen Hansestädten, darunter Hamburg, Lübeck, Rostock, Stralsund und eben auch Wismar. Im Oktober 1426 kommt es zum Krieg. Johann Bantzkow und Hinrik van Haren führen innerhalb des hansischen Flottenverbandes ein Kontingent aus Wismar in den Kampf. Doch die Hansen erleiden empfindliche Niederlagen und verlieren zahlreiche Schiffe, allein zwölf aus Wismar. Da sieht der gedemütigte Claus Jesup seine Chance zur Revanche: Er zieht alle Register der Propaganda und wirft den Ratsherren in der wirtschaftlich äußerst angespannten Nachkriegssituation Klientelpolitik vor. Das kostspielige kriegerische Engagement habe immer allein im Interesse der Patrizier gelegen – ein Vorwurf, der die Stimmung in der Bevölkerung gewaltig anheizt. Volkes Zorn entlädt sich abermals. Der «Alte Rat» wird erneut gestürzt. Jesup ist wieder Bürgermeister. Kaum von den Seegefechten heimgekehrt, werden Bantzkow und van Haren hingerichtet.
Dieser Umsturz und das rücksichtslose Vorgehen gegen die rechtmäßigen Ratsherren bekommen der Stadt jedoch schlecht. König Sigismund verhängt die Reichsacht über Wismar und seine Bürger. Das heißt, die Einwohner, aber auch die ganze Stadt verlieren ihre Rechtsfähigkeit, werden rechtlos gestellt und gelten als vogelfrei – eine höchst gefährliche Situation, denn jeder kann die geächtete Person töten, die Stadt überfallen, sich des Eigentums bemächtigen, ohne dass dem Geächteten von Rechts wegen irgendeine Hilfe zuteil wird. Erst 1430 halten die Aufrührer dem Druck nicht mehr stand. Die königliche Gewalt setzt die Rückkehr des «Alten Rates» durch. Von da an verliert sich jede Spur des Wollwebers Claus Jesup. Da keiner der Aufrührer aus Wismar vertrieben wird, bleibt Jesup möglicherweise in der Stadt. Er stirbt irgendwann zwischen 1448 und 1453 – so die Vermutung unter Historikern.
Der Aufruhr von Wismar ist kein Einzelfall. Überall im Reich – auch außerhalb des Hansebündnisses – rumort es seit vielen Jahrzehnten hinter den Befestigungswerken zahlreicher Städte. Gegen Angriffe von außen sind sie meist gut gewappnet. Doch zunehmend sehen sich die städtischen Führungseliten auch mit Bedrohungen von innen konfrontiert – und das hat meist hausgemachte Gründe. Die Ausgangslage der Konflikte ist komplex und von Ort zu Ort unterschiedlich. Die Wurzeln der Streitereien reichen bis weit ins 12. Jahrhundert zurück. Damals beginnen überall verschiedene Berufsgruppen, vor allem Handwerker, eine ihrer wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung entsprechende politische Vertretung zu fordern. Sie wollen an wichtigen städtischen Entscheidungen beteiligt sein. Immerhin tritt der Rat als kommunalpolitischer Vertreter in allen Angelegenheiten der Stadt auf: Er verhandelt einerseits mit dem jeweiligen adeligen Herrn, in dessen Herrschaftsbereich der Ort liegt, gelegentlich sogar mit dem Reichsregenten. Dabei gelingt es vielen Räten durch Geldzahlungen an den Stadtherrn und durch diplomatisches Geschick, ihre Städte den Zugriffsmöglichkeiten des Adels mehr oder weniger zu entziehen. Stadtluft macht frei – eine Erfahrung aus jener Zeit. Außerdem besitzt der Rat – allerdings nach verfassungsrechtlich vorgeschriebener Abstimmung mit der Bürgerschaft – Handlungsvollmacht beim Erwerb ausländischer Handelsprivilegien, beim Schutz der Handelswege und in zwischenstädtischen Bündnisangelegenheiten – alles Dinge, die den Handwerker und seine wirtschaftlichen Verhältnisse ebenso betreffen wie Kaufleute und Gewerbetreibende. Gelegentlich tritt der Rat der gesamten Bürgerschaft gegenüber als Entscheidungsträger auf, wenngleich ihm diese Kompetenz von keiner Stadtverfassung zugebilligt wird – und dann kann es eben zu folgenschweren Konflikten kommen. Denn bei allen Entscheidungen, die wichtige Aspekte der Bürger wie Sicherheit, Besitz und Einkommen betreffen, müssen Gilden und Gemeinde zur Beratung hinzugezogen werden. Doch die Macht liegt meist in den Händen sogenannter «ratsfähiger» Familien. Solche Patrizier-Clans teilen seit Generationen alle wichtigen Posten untereinander auf und wachen mit Argusaugen darüber, dass ihre Reihen geschlossen bleiben. Wer nicht dazugehört, und sei er noch so erfolgreich und angesehen, hat keine Chance, im Rat mitzuwirken; er ist nicht «ratsfähig». Das gilt nicht nur für Handwerker, sondern auch für Kaufleute, die keiner «ratsfähigen» Familie angehören.
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[image: ]Auch in Köln probten Handwerker den Aufstand. Am 20. Mai 1369 erhoben sich die Weber gegen den Rat. Die Unruhen gipfelten 1371 in der «Kölner Weberschlacht», in der die Weber unterlagen. 



Etwa ab dem frühen 13. Jahrhundert besitzen die meisten deutschen Städte Ratsverfassungen, die Zusammensetzung, Amtsperioden, Wahlverfahren und vieles mehr regeln – in manchen Städten höchst komplizierte, fein ausgeklügelte Statuten, die dem größten Teil der Stadtbürger die aktive Teilnahme im Rat versagen. Die Einwohner der Städte, die nicht das Bürgerrecht besitzen – und das sind alle wirtschaftlich nicht Selbständigen wie Gesellen, Knechte, Mägde, Tagelöhner – und überhaupt keine Mitbestimmungsrechte haben, stellen den größten Teil der Stadtbevölkerung. Immerhin dürfen in den meisten Räten seit der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert auch Vertreter verschiedener Berufsgruppen sitzen, doch ist das Kräfteverhältnis immer zugunsten der patrizischen Mitglieder gewichtet.
In den meisten Hansestädten, insbesondere den Hafenstädten Norddeutschlands, dominiert traditionell der Handel über das Handwerk. So sitzen in den Rathäusern vor allem die sehr vermögenden, einflussreichen Fernhandelskaufleute. Diese Positionen sind einerseits lukrativ, weil sie mit Macht, Image sowie allerlei Privilegien verbunden sind, vor allem aber wegen des Informationsvorsprungs, den in der Politik tätige Ratsherren anderen Kaufleuten gegenüber haben – Insidergeschäfte sind noch nicht verboten. Andererseits sind solche Ehrenämter oft Fulltime-Jobs ohne feste Vergütung. Man muss es sich also auch leisten können, dem Rat einer mittelalterlichen Stadt anzugehören – und dazu sind eben nur Selbständige mit einem gutlaufenden Geschäft in der Lage. Wer von seiner Hände Arbeit leben muss, hat gar keine Zeit, in der Politik mitzumischen. In Lübeck erlaubt es sogar die vom Rat Ende des 13. Jahrhunderts auf den Namen Heinrichs des Löwen gefälschte Ratswahlordnung nur solchen Personen im Rat zu sitzen, die ihren Unterhalt nicht mit einem Handwerk verdienen – ein Coup der hohen Herren, der lange unentdeckt geblieben ist. Mit zunehmender Arbeitsteilung und Spezialisierung haben aber etwa seit dem 12. Jahrhundert verschiedene Handwerke kontinuierlich an Wohlstand und Bedeutung gewonnen. Schuster, Schmiede, Bäcker und so weiter, aber auch kleinere Kaufleute und andere Gewerbetreibende haben sich zu Berufsvereinigungen zusammengeschlossen. In den südlichen Reichsgebieten heißen solche Korporationen meistens «Zünfte», im Norden eher «Gilden» oder «Ämter» und im Kölner Raum «Gaffeln». Besteht ein religiöser Bezug, spricht man von Bruderschaften. Die Entstehung der Zünfte ist noch nicht in allen Details geklärt. Doch sicher ist, dass diese Vereinigungen von Anfang an zwei Seiten hatten: Einerseits verleihen sie ihren Mitgliedern mehr politisches Gewicht, andererseits bilden sie die Grundlage für eine bessere Kontrolle von Handwerk und Gewerbe durch die Obrigkeit. So gibt es in vielen Städten seit dem 15. Jahrhundert einen Zunftzwang und bis in kleinste Einzelheiten reichende Regeln zu Befugnissen und Abgabenpflichten der Mitglieder, Menge und Qualität der Produkte und Leistungen und so weiter. Das Verwaltungswesen sprüht geradezu vor Kreativität, geht es doch um Einnahmen für den Stadtsäckel, Sicherung von Qualitätsstandards und – last, but not least – hintergründig auch um klare gesellschaftliche Abgrenzungen nach dem Motto: «Schuster, bleib bei deinem Leisten.» Aber das lässt die tüchtigen Handwerker in ihrem Kampf um mehr Mitspracherechte keineswegs erlahmen – im Gegenteil!
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[image: ]Der Nürnberger Nagelschmied Fritz Zorn gehörte nicht zu den reichen Handwerkern. Federzeichnung aus dem Mendelschen Zwölfbrüderbuch, Nürnberg 1482 



Im 14. Jahrhundert sind die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandlungsprozesse so weit fortgeschritten, dass auch bislang nicht «ratsfähige» Bürger – vornehmlich Handwerker mit eigenen Betrieben und wohlhabende Kaufleute, die aber nicht zu den Superreichen aus der Fernhandelsbranche gehören – sich durchaus in der Lage sehen, ein politisches Ehrenamt zu bekleiden. Das schmeckt den Patriziern natürlich nicht. Sie wollen alle Fäden in ihren Händen behalten. In den unteren Bevölkerungsschichten stauen sich über die Jahre wenig freundliche Gefühle gegenüber «denen da oben» auf. In vielen Städten herrscht eine explosive Gemengelage – und da genügt oft ein winziger Funke, um einen Aufstand zu entfesseln. Die Auslöser sind in den verschiedenen Städten durchaus unterschiedlich. Die Palette reicht von mehr oder weniger schweren Eingriffen in das Gewerberecht durch die Räte über zu hohe Steuerlasten und städtische Verschuldung bis hin zu persönlichen Ambitionen Einzelner. Es kommt auch nicht überall zu Gewaltexzessen. Aber insgesamt entwickeln sich die innerstädtischen Auseinandersetzungen zu einer erheblichen Belastung der gesamten Hanse, weshalb sich das Bündnis zu weitreichenden Gegenmaßnahmen genötigt sieht. Als schärfstes Schwert kommt dabei, wenn auch selten, die «Verhansung» zur Anwendung – der Ausschluss einer von Aufrührern übernommenen Stadt aus dem Bündnis. Das hat in der Regel empfindliche wirtschaftliche Folgen: Keine andere Stadt darf mit der Verhansten in irgendeiner Form Handel treiben, will sie nicht selbst alle hansischen Vorrechte verlieren. Deshalb können sich die neuen Machthaber meist nicht lange halten. Dennoch führen die Aufstände zu gewissen gesetzlichen Neuregelungen, die zumindest in Teilen den Forderungen der aufstrebenden Bürger entsprechen. Aber bis sich tatsächlich etwas ändert, müssen mancherorts harte Kämpfe ausgefochten werden. Von der Wiege der Hanse im westfälischen Soest bis zu ihrer Königin, dem wendischen Lübeck, bekommen die meisten Städte des Bündnisses den entschiedenen Willen vor allem der aufstrebenden Handwerker zu spüren, politische Rechte zu erhalten, wirtschaftliche Rechte zu wahren, Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg zu verhindern und die eigenen Geschicke und damit auch die Geschicke der Städte mitzubestimmen.
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Von einigen inneren Unruhen sind heute kaum mehr als Jahreszahlen bekannt – einerseits vermutlich, weil sie den Chronisten wenig erwähnenswert schienen; andererseits auch, weil entsprechende Dokumente fehlen oder verschollen sind. Beispielsweise entmachten Anfang des 15. Jahrhunderts Bürgergruppierungen den Rat der Stadt Soest. Im August 1418 wird Soest vom Bündnis die Verhansung zwar angedroht, aber was in der Folge geschieht, liegt im Nebel der Geschichte. Weder weiß man genau, wer warum zum Aufstand aufgerufen hat, noch geben die Quellen Auskunft über die Geschehnisse während der entscheidenden Jahre. Andere innerstädtische Konflikte sind wesentlich besser dokumentiert, etwa die sogenannten Schichten in Braunschweig.
Bereits in den Jahren 1293 und 1294 proben die Handwerkergilden in Braunschweig den Aufstand gegen den Rat der Stadt, in dem Großkaufleute und Patrizier – in Braunschweig «Geschlechter» genannt – das Sagen haben. Diese Phase der inneren Schwächung nutzen die Herzöge Albrecht II. und sein konkurrierender Bruder Heinrich I. aus, um sich der Stadt zu bemächtigen. Es geht, wie so oft, ums Erbe. Beide erheben Anspruch auf Braunschweig. Um leichteres Spiel zu haben, verbünden sie sich mit jeweils einem der widerstreitenden Lager – Heinrich mit den Gildemeistern und Albrecht mit den Ratsherren. Doch die Räte sitzen am längeren Hebel, mit dem sie Heinrichs Ansinnen aushebeln: Sie erkennen einfach Albrecht als Stadtherren an. Vor einer direkten Konfrontation scheuen die beiden Brüder klugerweise zurück. Man einigt sich über gemeinsame Rechte und bestätigt den alten Rat im Amt. Die aufständischen Gildemeister werden hingerichtet. Damit ist die «Schicht der Gildemeister» in Braunschweig gescheitert.
Ähnliche innerstädtische Unruhen nehmen auch andernorts zu. Innerhalb der Hanse ist man sich noch nicht einig, wie auf dieses Phänomen zu reagieren sei. Die Auffassungen variieren von Region zu Region und von Stadt zu Stadt. Viele Städte sind bereits in regionale Beistandspakte eingebunden – für den Fall äußerer Bedrohungen oder Konflikte mit anderen Städten. Vor allem die Räte der sächsischen Regionen erkennen jedoch auch die heraufziehenden gesellschaftlichen Unwetter. 1360 gründen sie den Sächsischen Städtebund, dem auch Braunschweig angehört und dessen Statuten den gegenseitigen Beistand bei äußeren wie inneren Bedrohungen vorsehen:
«Were ok, dat jenich vorste eder here der stede jeneghe beleghe eder bestallede eder to grunde vorderven wolde eder jenich meynheyt sik erhove wedder den rad, de stad to vordervende, dar scolden desse stede alle der stad to helpen mid allen truwen, wes se mochten, dat se unverdervet bleve». (sei es, dass ein Fürst oder Heer eine der Städte belagern oder einnehmen oder verderben wollte oder sich die Bevölkerung gegen den Rat erheben sollte, um die Stadt zu übernehmen, dann sollen die Städte alle dieser Stadt helfen mit allen Mitteln, soweit sie können, damit die Stadt unbeschadet bleibe).
Beide Gefahren werden als gleichwertig eingestuft – eine Einsicht, zu der die Hanse selbst erst wesentlich später gelangt.
Im 14. Jahrhundert ist Braunschweig die mächtigste der im Sächsischen Städtebund zusammengeschlossenen Hansestädte. Doch die Situation ist in mehrerer Hinsicht höchst kompliziert. Eigentlich gehört die Stadt den Herzögen von Braunschweig, hat sich aber durch geschickte Käufe hoheitlicher Rechte faktisch zur freien Stadt gemausert. Sie wächst gerade aus fünf Stadtteilen, sogenannten Weichbilden, zu einem Gemeinwesen zusammen. Jeder Stadtteil besitzt einen eigenen Rat, doch die Geschlechter der Altstadt dominieren im übergeordneten «Gemeinen Rat» ihre Kollegen aus den anderen Weichbilden. So sind sich schon die Herren der Führungselite untereinander nicht grün. Verschärfend kommt hinzu, dass sich die Stadtteile wirtschaftlich, politisch und sozial deutlich voneinander unterscheiden. An gesellschaftlichem Sprengstoff mangelt es also nicht. Außerdem hat der Ausbruch der Pest im Jahre 1350 die Bevölkerung empfindlich dezimiert. Ein solcher demographischer Einschnitt wirkt sich naturgemäß negativ auf die Wirtschaftskraft der Stadt aus. Doch alle diese Faktoren sind letztlich keine zündenden Funken, sondern wirken höchstens als Brandbeschleuniger.
Die gefährliche Lunte aber, eine handfeste Haushaltskrise, haben die Stadtväter selbst gelegt, indem sie auf kostspielige Weise das Umland Braunschweigs unter ihre Kontrolle zu bringen versuchten und zur Sicherung des Handels auch mehrere Burgen in Pfand nahmen. Im Jahre 1370 drückt bereits eine Schuldenlast von 5400 Mark – bei allen Vorbehalten einer Umrechnung gegenüber müssten das heute weit mehr als acht Millionen Euro sein. Ohnehin schon knapp bei Kasse, schlittern die Braunschweiger Ende 1373 in einen bewaffneten Konflikt mit Truppen des Erzbistums Magdeburg – und dabei ziehen sie den Kürzeren. Während der historischen «Niederlage am Elm» geraten neben Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg und 60 seiner Ritter auch einige der reichsten Bürger der Stadt in erzbischöflich-magdeburgische Gefangenschaft. Die stolze Summe von 4000 Mark müssen die Braunschweiger als Lösegeld berappen. Sie sitzen nun auf einem Schuldenberg von fast 10 000 Mark – für damalige Verhältnisse ein geradezu unermesslicher Betrag, heute vermutlich mehr als 16 Millionen Euro. Um das gewaltige Haushaltsloch zu stopfen, fasst der Rat Steuererhöhungen ins Auge. Doch da machen die Gildemeister nicht mit. Es kommt zu heftigen Streitereien zwischen den Ratsherren und den Vertretern der Handwerkerschaft. Da man keine Einigung erzielen kann, verlassen die Ratsherren das Treffen und gehen einfach nach Hause, um in aller Ruhe zu essen – doch mit der Ruhe ist es jetzt vorbei: Die Gilden der Schuhmacher und Gerber versammeln sich, um auf die Haltung des Rates die passende Antwort zu finden. Es geht hoch her im Gildehaus der Schuhmacher. Einige geraten derart in Rage, dass sie losziehen und das Haus des Bürgermeisters Tile van dem Damme stürmen. Das repräsentative «Haus der sieben Türme» steht am Altstadtmarkt, auf dem sich rasch eine große Volksmenge einfindet. Der Hausherr ist nicht greifbar. Er versteckt sich beim Nachbarn. Seine Familie aber wird nackt vor all den Leuten aus dem Haus getrieben. Von nun an gibt es für den Mob kein Halten mehr. Während der folgenden Tage werden acht Bürgermeister und Ratsherren umgebracht – auch Tile van dem Damme.
Viele Angehörige der führenden Familien verlassen in aller Eile die Stadt. Quasi im Handstreich setzen die Aufrührer den Rat ab und nehmen selbst die entsprechenden Positionen ein: «Die Unruhestifter erkoren wieder einen neuen Rat. An die Stelle der Toten und Vertriebenen setzten sie sich selbst.»
Der neue Rat konfisziert das Vermögen der alten Räte und verbannt sie vor die Tore. Doch so leicht wollen sich die Patrizier nicht geschlagen geben. Sie lassen ihre Beziehungen spielen und finden in anderen Hansestädten Aufnahme. Von dort aus werfen sie den gesamten Apparat der Hanse an, der auch überraschend schnell reagiert. Zunächst erscheinen Abgesandte mehrerer Städte, um zu verhandeln. Doch darauf lassen sich die neuen Räte gar nicht erst ein. Im Gegenteil: Sie nehmen Kontakt mit den Gilden anderer Städte auf, um ihrerseits Verbündete zu gewinnen. Für die dortigen Räte gilt ab sofort höchste Alarmstufe. Die Hanse muss einen Flächenbrand befürchten, zieht die Daumenschrauben an und droht schließlich mit der Verhansung: «dass wir sie von dem Recht und der Freiheit des Kaufmanns in allen Städten ausschließen».
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Nach langem Zögern fährt das Bündnis seine schlagkräftigste Waffe tatsächlich auf und verkündet am 24. Juni 1375 den Ausschluss Braunschweigs aus der Hanse. Theoretisch bedeutet das die totale wirtschaftliche und eine erhebliche politische Isolation der Stadt.
Doch die Praxis sieht auch in Braunschweig etwas anders aus. Vor allem die sächsischen Städte brechen nicht alle Brücken ab. Da kommen die regionalen Verflechtungen zum Tragen. Inoffizielle Geschäfte kann selbst die Hanse nicht völlig unterbinden. Auch in Flandern, das nicht zum hansischen Gebiet gehört, zeigen die Bündnisbeschlüsse nicht die erhoffte Wirkung. Dort können die verhansten Kaufleute weiterhin Handel treiben, vor allem mit textilen Erzeugnissen – und sie erhalten zudem noch Kredite. Dennoch brechen für die Braunschweiger harte Zeiten an, insbesondere für die Kaufleute, obwohl diese doch an dem Umsturz gar nicht beteiligt waren. Von mindestens einem Kaufmann – Hermen von Gheysmer – ist bekannt, dass er sogar auf sein Braunschweiger Bürgerrecht verzichtet, um so als Nicht-Braunschweiger wenigstens seine geschäftliche Existenz zu retten.
«Die Stadt wurde schwach, der Rat und die Bürger wurden arm», schreibt der Chronist Hermann Bote in seinem Schichtbuch («Dat schichtboik»). Mit der Zeit wirkt sich der Niedergang Braunschweigs auch nachteilig auf andere Hansestädte aus. 1377 appelliert Kaiser Karl IV. an die Hanse, für die unschuldigen Kaufleute endlich eine Lösung zu finden. Von da an kommt man sich wieder näher, aber in ganz kleinen und langsamen Schritten. Keine der Parteien will entscheidend nachgeben. Ein Vertragswerk wird ausgearbeitet, das die Bedingungen einer Wiederaufnahme in die Hanse festschreibt. Am 13. August 1380 ist es dann so weit: In einer öffentlichen Bußzeremonie müssen entsprechend der Zahl der sechs Jahre zuvor ermordeten Räte acht Braunschweiger Ratsherren in Anwesenheit von acht damals verjagten Ratsherren auf den Stufen des Lübecker Doms um Gnade und Wiederaufnahme ihrer Stadt in die Hanse bitten. Erst nach ausdrücklicher Zustimmung der ehemaligen Ratsmitglieder und kirchlichem Segen wird der Bitte entsprochen. Acht Ratsherren müssen nach Rom pilgern und für die Seelen der Getöteten beten. Außerdem soll in der Altstadt Braunschweigs eine Bußkapelle errichtet werden. Damit ist es den Braunschweigern mit der Demut aber auch genug. In der Folge dürfen zwar die vertriebenen Patrizier wieder in die Stadt einziehen, aber der alte Rat wird nicht wieder ins Amt gelassen. Das war auch nicht vereinbart worden, im Unterschied zu Entschädigungsleistungen, die aber auch nur schleppend oder gar nicht erfüllt werden. Immerhin lernen alle Betroffenen aus der «Großen Schicht».
1386 einigt man sich auf eine neue Ratsverfassung, die erstmals vollständig schriftlich niedergelegt wird. Anders als vor der Schicht wird nun vierzehn Gilden zugestanden, an der Ratsbesetzung beteiligt zu sein. Den ratsfähigen Oberklassen-Familien wird das Recht beschnitten, ausscheidende Ratsmitglieder automatisch aus den eigenen Kreisen zu ersetzen. «Kooptation» nennt sich diese Möglichkeit der machtpolitischen Selbstbedienung. Neben der – wenn auch bescheidenen – Neuordnung der inneren Verhältnisse ergreift Braunschweig auch außerstädtisch wieder die Initiative. Die Erfahrung der Isolation, aber auch der Unterstützung befreundeter Städte in schwerer Zeit, lässt den Rat intensiv an der Auffrischung alter Freundschaften arbeiten. Bald gilt der Sächsische Städtebund als das solideste regionale Bündnissystem innerhalb der Hanse. Das verschafft Braunschweig respektables Gewicht im gesamten hansischen Raum sowie zunächst eine gewisse Sicherheit gegenüber Begehrlichkeiten des Landesherrn. Anders als die «Schicht der Gildemeister» hat die «Große Schicht» Veränderungen bewirkt, die nicht mehr revidiert werden können. Allerdings gelingt es den Geschlechtern, sich ein politisches Filetstück zu reservieren: Die Außenpolitik bleibt trotz der geänderten Ratsverfassung exklusiver Geschäftsbereich der den Geschlechtern entstammenden Ratsmitglieder. So bewahren sich die «geborenen Chefs» ihre Auftritte auf der großen Bühne der Hanse und der zwischenstädtischen Beziehungen.
Ereignisse und Folgen der «Großen Schicht» zählen zu den schwersten innerstädtischen Unruhen der Hansezeit und sind als solche in die Annalen von Braunschweig eingegangen. Der Chronist Hermann Bote hat sie in seinem Bericht 1510 überliefert. Trotz des zeitlichen Abstandes gelten Botes Angaben in der historischen Forschung als weitgehend zuverlässig.
Ebenfalls gut dokumentiert sind die Geschehnisse in Lübeck, die dem Bußritual der Braunschweiger auf den Domstufen folgen. Sie betreffen jedoch nicht die wendische Hafenstadt, sondern die «Königin der Hanse» selbst. Kaum hat nämlich das Städtebündnis unter maßgeblicher Mitarbeit des Lübecker Rates die Wogen in Braunschweig halbwegs geglättet, da geraten die Ratsherren an der Trave selbst in schweres Wetter. Der Franziskanermönch Detmar hat in seinem als «Detmar-Chronik von 1105 – 1386» bezeichneten Geschichtsabriss die Ereignisse überliefert. Allerdings behandeln Historiker diese Angaben mit Vorsicht, weil der geistliche Lesemeister die Chronik im Auftrag des Lübecker Rates erstellt hat. Da kann man keine neutrale Berichterstattung erwarten. Eine zweite Fassung, die sogenannte «Rufus-Chronik», und zahlreiche andere Unterlagen und Berichte dienen der Forschung jedoch als Korrektive, sodass die als «Knochenhauer-Aufstände» bekannt gewordenen Unruhen im Wesentlichen nachvollzogen werden können.
Auch in der Reichsstadt Lübeck liegt seit dem 13. Jahrhundert das Machtmonopol in den Händen einer kleinen Gruppe von Patriziern, die sich anfangs aus Ministerial-Adligen, reichen Kaufleuten und Grundbesitzern gebildet hatte. Dieses Gremium ist zu einem exklusiven Klüngel mutiert, denn durch die auf den Namen Heinrichs des Löwen gefälschte Ratswahlordnung ist es Handwerkern untersagt, im Rat mitzuwirken – eine Vorschrift, die zwar bis ins 13. Jahrhundert hinein im gesamten Reich gilt, aber nirgendwo, auch zukünftig, so strikt eingehalten wird wie in Lübeck. Und um auch wirklich unter sich zu bleiben, bedient man sich bei der Neubesetzung vakanter Posten streng der schon erwähnten Kooptation. Andererseits beteiligen die Herren die übrigen Bevölkerungsgruppen gern an städtischen Kosten. Mit erheblichen Beträgen haben die Zünfte – in Lübeck «Ämter» genannt – dabei zu sein, wenn es darum geht, die Kriege gegen Dänemark oder den Kampf gegen Seeräuberei zu finanzieren. Die Patrizier sind reich, die Stadtkasse aber ist klamm, und deshalb will der Rat 1374 Steuern erhöhen sowie für die Ämter eine zusätzliche Abgabe einführen – ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als in Braunschweig wegen versuchter Steuererhöhungen der Aufstand losbricht.
Neben diesem aktuellen finanziellen Ärgernis treibt seit längerem besonders die Knochenhauer um, dass sie vom Rat an der ganz kurzen Leine gehalten werden: Als Lebensmittellieferanten stehen sie unter genauer Kontrolle der Obrigkeit. Dabei gibt es innerhalb des Knochenhauer-Amtes – so heißt die Fleischergilde in Lübeck und einigen anderen Städten – zwei verschiedene Handwerkergruppen: Die eigentlichen Knochenhauer, die jedoch nicht selbst schlachten, sondern als Händler Vieh einkaufen und Fleisch verkaufen, und die Küter, die lediglich schlachten. Die sechzehn Küter Lübecks arbeiten zentral im Schlachthaus an der Wakenitz. Sie erhalten einen festgesetzten Lohn. Die Knochenhauer stehen unter Marktzwang, das heißt, sie dürfen und müssen das Fleisch nur an bestimmten Marktständen anbieten, können aber die Preise aushandeln. Diese Verkaufsstände – «Litten» genannt – gehören im Unterschied zu denen anderer Gilden der Stadt und werden zweimal jährlich gegen Gebühr verlost oder einfach zugewiesen. Kein Knochenhauer kann sich seinen Stand aussuchen. So wechseln alle halbe Jahre mit der Lage der Litten gute und weniger gute Aussichten auf Verkaufserfolge. Zudem ist die Zahl der Meister im Knochenhauer-Amt auf 100 begrenzt – alles Gängeleien, derer die im Vergleich zu anderen Handwerkern gutsituierten und angesehenen Knochenhauer überdrüssig sind.
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Innerhalb ihres Amtes gibt es freilich trotz des strengen Reglements deutliche soziale Abstufungen. Zwar können es die wohlhabendsten Knochenhauer nicht im Entferntesten mit der reichen High Society aufnehmen, aber sie zählen zu den Bestverdienern unter allen Handwerkern. Sie können sich Pferde leisten, mit denen sie größere Entfernungen überwinden und bei ihren Handelsgeschäften weiträumige Verbindungen knüpfen – auch mit dem Adel des Umlandes. Ihrer Tätigkeit nach sind sie eigentlich Kaufleute und weniger Handwerker. Letzteres gilt auch für die etwas sparsamer Betuchten, die aber in der Regel ihr Auskommen haben, indem sie vor Ort ein- und verkaufen, denn auch innerhalb der Stadtmauern gibt es Viehmärkte. Viele besitzen sogar Häuser, wenn auch im weniger angesehenen Handwerkerviertel. Einträgliche Nebengeschäfte wie der Verkauf von Talg, Häuten und die Proviantierung von Schiffen mit Pökelfleisch garantieren einen gewissen Lebensstandard.
Paradoxerweise hat die Fleischerbranche in den Jahrzehnten zuvor von zwei demographisch nachhaltig wirkenden Katastrophen profitiert: von einer längeren Kälteperiode während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und von der Pest. Das ungünstige Klima hatte Missernten und diverse Krankheiten zur Folge und leitete einen Bevölkerungsrückgang ein. Der «Schwarze Tod» wütete seit 1348 in Europa und raffte Millionen von Menschen dahin. Beide Ereignisse hatten einerseits zur Folge, dass mit der schrumpfenden Bevölkerung die Wirtschaftskraft sank, andererseits aber vor allem in den Städten vorhandenes Vermögen sich auf weniger Menschen verteilte, denen es dadurch finanziell besserging – und mit steigendem Wohlstand stieg der Fleischkonsum. Dennoch stecken immer noch weite Teile des Reiches tief in wirtschaftlichen und damit in finanziellen Schwierigkeiten, denen die Räte am liebsten mit Steuererhöhungen begegnen wollen – aber wer außer ihnen will das schon?
Im Dezember 1374 gibt es deswegen richtig Ärger zwischen Ämtern und Rat:
«Erste misbeheglichkeit unde wrank jegen den raat to Lubecke». (erstes Unbehagen und Widerstand gegen den Rat zu Lübeck), notiert Detmar in seiner Chronik. Die Lübecker Handwerker haben durch ein Sendschreiben ihrer Braunschweiger aufständischen Kollegen von den Geschehnissen in der niedersächsischen Stadt und der von den Räten Lübecks, Hamburgs und Lüneburgs angedachten Verhansung Braunschweigs erfahren. Entsprechend selbstbewusst, aber im Ton immer noch relativ moderat, treten sie auf. Man trifft sich im Kloster Sankt Katharinen und verhandelt. Die Vorgänge in Braunschweig vor Augen, lässt sich der Rat vom Säbelrasseln der Handwerker einschüchtern und nimmt den Beschluss zur Abgabenerhöhung zurück. Im folgenden Sommer gibt es sogar ein festliches Versöhnungsmahl – für die Ämter nur ein Etappensieg, wie sich herausstellen soll. Bald schon setzt der Rat angesichts der enormen Schuldenlast die Abgabenverordnung durch, da er nun Kaiser Karl IV. hinter sich weiß, der auf eine Lösung in Braunschweig dringt. Volkes Zorn gärt weiter.
1380 muss Braunschweig Abbitte leisten, um wieder in die Hanse aufgenommen zu werden. Die öffentliche Demütigung der Kollegen mag auch manchem Lübecker Handwerker bitter aufstoßen. Inwieweit darin ein Tropfen zu mutmaßen ist, der das Lübecker Fass zum Überlaufen bringt, ist reine Spekulation. Das Bußritual auf den Domstufen offenbart aber die zwei hauptsächlichen Problemfelder, die den sozialen Frieden in Lübeck gefährden: einerseits der von der ursprünglichen, mit den Bürgern kooperierenden Stadtregierung zur elitären Obrigkeit strebende Rat, dessen Mitglieder sich in gewisser Weise in Gottesgnadentum sonnen. Daher wird jede gegen den Rat gerichtete Aktion auch als Verstoß gegen die göttliche und somit unveränderbare Ordnung empfunden, der nur mit einem – allerdings auch bei anderen Konfliktlösungen üblichen – kirchlichen Bußzeremoniell aus der Welt geschafft werden kann. Bei solchem Selbstverständnis bedeutet jede Forderung «von unten» eine Provokation. Das andere Problemfeld: die von Naturkatastrophen und Seuchen, Wirtschaftskrise und Kriegen gebeutelte Bevölkerung, die nicht mehr bereit ist, diese vermeintlich «göttliche» Ordnung widerspruchslos hinzunehmen, allen voran die selbstbewussten Handwerker. Sie wollen nicht das System stürzen, aber ihre Mitspracherechte verbrieft sehen, damit diese der willkürlichen Auslegung der Verfassung durch die Ratsherren entzogen wären. Speziell die Knochenhauer Lübecks möchten sich aus der Totalüberwachung des Rates lösen, um freier handeln zu können. Sie fordern «vryheit van den leden in den vlesscharnen». (Freiheit der Läden in den Fleischscharnen), womit sie bei den hohen Herren zunächst auf taube Ohren stoßen.
Doch schon bald nach der Zeremonie auf den Domstufen treffen sich die beiden Lübecker Parteien erneut im Katharinen-Kloster. Diesmal ist der Ton schon rauer. Erfahrene Kaufleute sollen zwischen Rat und Ämtern vermitteln. Sie stehen allerdings fest zur geltenden Verfassung und sind somit ratstreu. Auf Seiten der Handwerkerschaft führen vor allem die Amtsmeister der Knochenhauer, Bäcker und Lohgerber das Wort. Diese drei Ämter werden vom Rat am härtesten bevormundet. Entsprechend fordern sie klar mit dem damals überall beliebten Slogan «nach erme olden rechte». (nach dem alten Recht) die Wiederherstellung alter Rechte, wie sie anderthalb Jahrhunderte zuvor gegolten hatten und nach denen die Freiheiten größer und die Abgaben niedriger waren. Das ist ein Ziel, das auch die anderen Handwerker-Ämter anstreben wollen – und da wird es schon schwierig. Wie soll das gehen: wenn die Rechte der Handwerker entsprechend dem alten Recht ausgeweitet würden, könnten doch dadurch nach geltender Verfassung garantierte Rechte anderer Gruppen eingeschränkt werden.
Von dieser Gefahr sehen sich besonders die Kaufleute bedroht und wollen eine solche Regelung verhindern. Die Verhandlungen ziehen sich in die Länge. Die Geduld der Handwerker ist begrenzt. Zu einem der nächsten Treffen erscheinen die Meister in Waffen vor den erschrockenen Räten, um so ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die hohen Herren scheinen nun doch geneigt, den Ämtern entgegenzukommen. Ein Kompromiss soll die Lösung bringen, und jetzt wird es richtig kompliziert: Die gewerberechtlich relevanten Forderungen – wie weniger Gängelung durch den Rat – sollen im Sinne des alten Rechts den betreffenden Ämtern erfüllt werden. Daraus dürften aber keine verfassungsrechtlich relevanten Änderungen abgeleitet werden. Das hört sich zunächst gut an. Doch am Abend des dritten Advents, des 15. Dezember 1380, erweitern die Knochenhauer ihre Forderung: Sie wollen die Zusage des alten Rechts verbrieft für alle Ämter schriftlich beurkundet haben. Die Meister wollen also mit den Räten einen Vertrag schließen über Privilegien für alle Ämter! Das geht den Stadtvätern entschieden zu weit. Sie bieten einen Eintrag ins Stadtbuch an. Dort werden Entscheidungen des Rates dokumentiert, die damit Gesetzeskraft erlangen. Doch das ist den Knochenhauern wiederum zu wenig. Sie wollen einen Vertrag – denn den schließen Partner auf Augenhöhe ab. Damit kommen sie endlich aus der Deckung: Die gewerberechtlichen Forderungen waren wohl nur vorgeschoben. Ein Vertrag würde den Rat nicht als oberste städtische Institution, sondern als Partner der ihm rechtlich gleichgestellten Ämter erscheinen lassen. Darum geht es den Knochenhauern also: um eine Einschränkung der Vormachtstellung des Rates. Ob sie von Anfang an darauf aus waren oder nur die vermeintliche Gunst der Stunde nutzen wollen, sei dahingestellt.
In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember greifen die Kaufleute zu den Waffen. Zahlenmäßig sind sie den Meistern überlegen, die daraufhin bei der folgenden Verhandlung einknicken. Generöserweise gesteht der Rat den Knochenhauern das Recht zu, für frei werdende Litten einen Nachfolger zu präsentieren und auch Amtsmitglieder selbstständig und unwiderruflich aus dem Amt zu weisen. Mehr Selbst- und Mitbestimmung gibt es nicht. «Die Meister», berichtet die Chronik, «musten dem Rat 24 Bürgen aus den zwölf besten Ämtern setzen, und der Rat musste den Knochenhauern dawider 24 Bürgen von den besten Kaufleuten setzen». Wenn aber jemand diesen Frieden breche, heißt es weiter, der zu mächtig wäre, als dass er vom Rat alleine gerichtet werden könne, so sollten diese 48 Bürger dem Rat beistehen. Mit diesem Vertrag werden die Unruhen beendet und der Frieden in der Stadt wiederhergestellt. Die Aufrührer kommen ohne Maßregeln oder Strafen davon. So geht der Knochenhaueraufstand von 1380 in Lübeck für alle Beteiligten glimpflich aus.
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Während der folgenden Jahre schwächelt in Lübeck die Konjunktur zusehends. Die neuerliche Wirtschaftskrise bekommen auch die Knochenhauer zu spüren. Da tritt ein Mann auf den Plan, der schon seit längerem auf eine Radikalkur aus ist. Beim Aufstand vor zwei Jahren vermutlich auf Reisen, zumindest aber nicht in Lübeck anwesend, erscheint er 1382 auf der politischen Bühne der Hansestadt. Sein Name: Hinrich Paternostermaker, Sohn des Johann van Coesfelde, eines angesehenen Selfmademans. Der Vater, 1332 nach Lübeck eingewandert, hatte als Bernsteindreher und Rosenkranz-Hersteller angefangen, sich entsprechend seinem Beruf in «Paternostermaker» umbenannt, es bald zum wohlhabenden Kaufmann gebracht und war gesellschaftlich steil aufgestiegen. Vermutlich stirbt er im Jahre 1367 an der Pest. Hinrich hingegen ist ein Loser. Geschäftlich bekommt er nichts auf die Reihe. Die Zeiten des Aufschwungs sind inzwischen vorbei. Statt sein geerbtes, anfangs stolzes Vermögen zu mehren, ist er ständig klamm und häuft einen gewaltigen Schuldenberg auf. Bald muss er den ererbten Besitz fast komplett verpfänden oder verkaufen. Der nagende Frust lässt ihn nach Schuldigen suchen – nach dem Chronisten Detmar seit vierzehn Jahren: «de hadde dat 14 jaar ghehandelt». (der hatte sich vierzehn Jahre lang damit beschäftigt). Er glaubt, diese im Rat der Stadt zu erkennen. Brüder im Geiste findet er bei den immer noch unzufriedenen Knochenhauern. Die sind aber nach dem Fiasko vom letzten Aufstand gebrannte Kinder: So wie 1380 kann und darf es nicht wieder laufen. Da sieht Hinrich seine Chance. Er hat einen Plan geschmiedet, der in den Annalen der Hanse seinesgleichen sucht.
Es gelingt ihm, einige der führenden Knochenhauer – darunter Nicolaus van der Wisch und Godeke Wittenborch – davon zu überzeugen, dass die neue Methode nicht wie bisher die offene langwierige Auseinandersetzung mit dem Rat, sondern die plötzliche punktgenaue Ausschaltung desselben sein müsse. Die kleine Kerngruppe plant das Vorgehen minutiös. Am 17. September 1384 wollen sie und einige Helfershelfer – insgesamt vermutlich knapp 70 Männer – die übliche Ratssitzung stürmen, die Ratsherren festsetzen oder nötigenfalls erschlagen. Dann soll das Haus eines Mitverschwörers in Brand gesetzt werden, um die Volksmassen anzuziehen. Flammen und Rauch würden auch das Signal für zwei Adlige – Godschalk und Detlev Godendorp – und deren Gefolgsleute sein, um in die Stadt einzufallen und die hoffentlich inzwischen zum Kampf bereiten übrigen Handwerker militärisch zu unterstützen. Dieses Konzept hat jedoch nichts mehr mit den Unruhen zu tun, die im 15. und 16. Jahrhundert überall in den Städten des Reiches ausbrechen. Der Plan von Paternoster stellt eine Verschwörung dar, die durch das Hinzuziehen auswärtiger Kräfte zum Hochverrat wird. Doch der hochfliegende Plan bleibt ein Plan.
Am 16. September erfährt der Rat von dem Vorhaben. Vermutlich ist von den Truppen der Godendorp-Brüder etwas durchgesickert. Der Rat reagiert umgehend. Die Tore werden geschlossen, die Stadtbefestigung besetzt und ein Teil der Verschwörer verhaftet. Die meisten Aufrührer können jedoch fliehen. Hinrich Paternoster begeht im Gefängnis Selbstmord – eine kluge Entscheidung. Diejenigen Mitgefangenen, die sich rausreden wollen, trifft die volle Härte des Gesetzes: Sie werden geschleift und gevierteilt oder geschleift und geköpft. Der Leichnam Paternostermakers wird anschließend mit denen von achtzehn Hingerichteten aufs Rad geflochten und dem Verfall und dem Tierfraß überlassen. Der Rat beschlagnahmt das Eigentum von 28 Verschwörern. Ihre Familien und Angehörigen müssen die Stadt umgehend verlassen.
Bezeichnend für den Kampf um die verfassungsrechtliche Position des Rates, der sich entgegen der mündlich tradierten Verfassung als Obrigkeit etablieren will, ist seine Selbsteinschätzung als «des hiligen rikes rat». (des Heiligen Reiches Rat). Er stellt sich dadurch als kaiserliche Institution dar, als verlängerter Arm des Kaisers. Deshalb erfolgte die rechtliche Beurteilung des Verrats der Knochenhauer 1384 «na kaiserrechte». (nach kaiserlichem Recht) und nicht nach niederdeutschem Stadtrecht. So wurde es als Majestätsverbrechen eingestuft, als crimen laesae maiestatis.
Am 21. Februar 1385 müssen die Ämter erneut einen Eid leisten. Das Amt der Knochenhauer hingegen wird vorübergehend aufgelöst. Nach einigen Wochen hat der Rat ein Maßnahmenpaket geschnürt, mit dem er die bisher immer wieder aufmüpfigen Knochenhauer nachhaltig knebeln will: Das neue Amt wird auf 50 Mitglieder begrenzt, die Zugeständnisse von 1380 werden zurückgenommen, die Litten-Gebühren verdreifacht, Zusammenkünfte bedürfen der Genehmigung durch den Rat und noch andere einschränkende Vorschriften. Diese Rosskur zeigt tatsächlich die beabsichtigte Wirkung. Bei keiner der späteren Handwerkerunruhen in Lübeck werden Knochenhauer eine nennenswerte Rolle spielen.
[image: ]
Die Karte zeigt die Hauptwohngebiete der unterschiedlichen Zweige der Kaufleute, Handwerker und Schiffer im spätmittelalterlichen Lübeck. 



Mit viel Fantasie geht man auf Seiten der Gilden und Ämter in der freien Reichsstadt Dortmund zu Werke, als sich deren Rat Ende des 14. Jahrhunderts angesichts der infolge ständiger Belagerungen und Fehden desaströsen Finanzlage auf allerlei illegale Machenschaften einlässt. Als alles nicht hilft, sollen direkte und indirekte Steuern wiederholt erhöht beziehungsweise zeitlich begrenzte Akzisen erneut verlängert werden. Dagegen laufen Bürger und auch Handwerker Sturm, zumal der Klerus wieder weitgehend verschont wird. Die Protestierer erzwingen die Offenlegung der Stadtfinanzen – und da staunen sie nicht schlecht ob der obskuren Deals der hohen Herren. Die entsetzten Dortmunder setzen den alten Rat ab, wählen einen neuen und inhaftieren die Finanzjongleure – immer zwei, die sich nicht leiden können, in einer Turmstube. «und daroppe saten se lange tijt». (da oben saßen sie lange Zeit), steht in der Chronik des Johann Kerkhörde zu lesen.
Auf diese Weise weichgekocht, erlassen die alten Ratsherren der Stadt die nicht unerheblichen Schulden, die sie als Amtspersonen für Dortmund bei sich selbst aufgenommen hatten. Damit sind dann bald die Unruhen, die mit «groet mangel, uproer und twijdracht … tuschen den rade und den gemeinen burgern». (großer Mangel, Aufruhr und Zwietracht … zwischen dem Rat und den gemeinen Bürgern) verlaufen sind, beendet, auch wenn die Stadt nach wie vor pleite ist. Eine weitreichende Konsequenz haben die Vorgänge der Jahre 1399/​1400 aber doch noch: Nach einer Änderung der Ratsverfassung nehmen ab sofort Vertreter der «Sechsgilden» die unteren sechs der achtzehn Ratssitze ein, einer Organisation der alten Handwerker-Zünfte Gerber/​Schuster, Bäcker, Fleischhauer, Schmiede, Fettkrämer/​Butterleute und Krämer. So können auch in Dortmund die Handwerker durch kämpferische Maßnahmen ihren Einfluss im Rat stärken, wobei auch hier der Auslöser des Konfliktes die Geldnot der öffentlichen Hand ist, deren Ursache wiederum unter anderem wesentlich in ständigen äußeren Bedrohungen lag. Die Hanse hat nicht eingegriffen, obwohl der alte Rat gegen seinen Willen und gewaltsam durch den neuen Rat ersetzt worden ist. Sie hat also anerkannt, dass der Bürgerschaft nach der Verfassung ein Recht auf Widerstand zusteht.
[Bild vergrößern]
[image: ]Ansicht Dortmunds von der Nordseite, links der Bildmitte die Reinoldikirche. Kupferstich von Franz Hogenberg, 1572 



Die Reihe innerer Unruhen reißt nicht ab. Lübeck selbst ist zu Beginn des 15. Jahrhunderts erneut betroffen. Minden wird 1407 sogar vom König mit der Reichsacht belegt, weil die Bürger ihren Rat aus der Stadt gejagt haben. Nach Versorgungsboykott durch benachbarte Städte und der Androhung der Verhansung gibt der neue Rat auf und lässt die alten Ratsherren wieder in ihre Ämter. 1418 endlich wird ein für alle Hansestädte verbindliches Aufruhr-Statut verfasst. Danach sind Auflauf, Versammlungen oder Verschwörungen, die sich gegen den Rat richten, mit dem Tode zu bestrafen (alle Mitwisser eingeschlossen). Nichthansischen Städten, die Aufrührer aufnehmen, droht der Abbruch jeglicher Handelsbeziehungen. Bei Hinderung des Rates an der Amtsausführung droht Verhansung. Die Wirksamkeit dieses Statuts erweist sich in den folgenden Jahrzehnten als sehr unterschiedlich. Die besten Aussichten auf Erfolg sind dann gegeben, wenn sich die Interessen der Hanse mit denen der jeweiligen Territorialherren in Deckung bringen lassen. Aber letztlich erweist sich das Städtebündnis im gemeinsamen Interesse des wirtschaftlichen Erfolges im Einzelfall als sehr flexibel.
Heute sind diese mit großem Engagement und harten Bandagen geführten Kämpfe um mehr Mitspracherechte kaum mehr im öffentlichen Bewusstsein. Tatsächlich sind sie Ausdruck eines gewachsenen Selbstbewusstseins erfolgreicher Handwerker und Kaufleute – etwa nach dem Motto: «Hast du was, sollst du auch was sein.» Bis auf wenige Ausnahmen war niemals ein Systemwechsel angestrebt. Die Unruhen entstanden fast immer aus wirtschaftlicher Bedrängnis, aber stets ohne ideologischen Überbau und in dem Bestreben, eigenes Wohlergehen und städtischen Frieden zu erhalten. Daher gelten in der aktuellen Geschichtsforschung selbst Männer wie Claus Jesup weder als Revolutionäre im modernen Sinne noch als Kommunisten oder Sozialisten. Zu Zeiten des Kalten Krieges und des Vergleichs der politischen Systeme wurden die Aufständischen der Hansezeit in sozialistischen beziehungsweise kommunistischen Einflusssphären als frühe Klassenkämpfer gefeiert. So trägt beispielsweise eine Straße in Wismar seit den 1950er Jahren – damals lag die Stadt in der ehemaligen DDR – den Namen von Claus Jesup. Heute jedoch sieht man in dem hitzköpfigen Wollweber eher den Vertreter einer zu Wohlstand und Selbstbewusstsein gelangten Handwerkerschaft, erfolgreicher Mitglieder der städtischen Gesellschaft, die entschlossen ihren Teil zu deren Weiterentwicklung beigetragen haben. Sie und viele ihrer Zeitgenossen waren – gewiss vor allem von Eigeninteressen geleitet – zunehmend erfüllt vom Geist des Aufbruchs und des Wandels, der immer mehr Menschen erfasste und schließlich im 16. Jahrhundert auch die rasche Ausbreitung der Reformation nicht unwesentlich begünstigte.
[Bild vergrößern]
[image: ]Venedig, die wohl reichste Handelsstadt des Mittelalters, Ziel der «venedyeschen selskop», der venedischen Gesellschaft Hildebrand Veckinchusens. Ölgemälde, 18. Jahrhundert 
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